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40 Jahre Konferenz

der kantonalen Erziehungsdirektoren
von Dr. E. L. Bahler.

Vorbemerkung.

Die vorliegende Wiirdigung mochte die Arbeit, welche die
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren in vier Jahr-
zehnten geleistet hat, zusammenfassen, um in einer Uberschau zu-
gleich Rechenschaft abzulegen von der Bedeutung dieser Zusam-
menarbeit der 25 souverdnen Schulkantone untereinander, einer
Zusammenarbeit, die im hochsten MaB den Namen Kulturarbeit
verdient und Dienst ist am ganzen Schweizervolk. Die Studie zeigt
am besten, wie die Konferenz in jahrzehntelanger ziher und iiber-
legener Art eine Fiille von Problemen gelGost hat, nicht immer
leicht zu losen, Probleme, die sich auch immer wieder ergeben.
Sie kniipft an am Zeitpunkt der Entstehung der Konferenz, ver-
bindet sich mit der sehr verdienstlichen Arbeit iiber Entstehung und
Werk der Erziehungsdirektoren-Konferenz aus den ersten Jahren,
welche ihr erster Sekretar, Dr. Albert Huber-Ziirich, im Jahr 1911
verfafit hat. In den einzelnen Kapiteln wurden iiberall die Zu-
sammenhinge hergestellt, wenn eine in der ausfiihrlichen Arbeit
von Albert Huber behandelte Frage nicht ihren Abschlufl gefun-
den hatte. Auf bloBes Wiederholen wurde verzichtet. Der ge-
schichtliche und materielle Zusammenhang einer Frage wurde in
der Weise ausgearbeitet, daB beide Ziele erreicht werden konnten:
das der Uberschau eines Problems in seiner Gesamtheit und das der
Aufzeigung des Anteils, den die Erziehungsdirektoren-Konferenz
bei der Losung hatte.

Eine Beschrinkung auf die wichtigsten Fragen war gegeben.
Wenn auch nicht alle Fragen und Geschifte, die an die Konferenz
herantraten, zur Darstellung kommen konnten, so ist die Arbeit doch
so aufgebaut, daB sie einen Uberblick iiber die Fiille der Trak-
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tanden gibt. In groBen Linien bedeutet sie einen Querschnitt durch
die Schul- und Kulturpolitik der Schweiz in den letzten Jahr-
zehnten. Die Erziehungsdirektoren-Konferenz moge dessen einge-
denk sein, dafl ihre Methode der griindlichen und objektiven Erfor-
schung der Probleme der Schweiz als Staat und dem Schweizer-
volk unschitzbare Dienste leistet, die ihr den Dank der kommenden
(Generationen sichern. In diesem ehrenden Sinne ist auch diese
Arbeit fiir die Konferenz geschrieben.

Wenn sich auch die Problemstellungen idndern im Laufe der
Zeit, wenn auch Fragen, die unsere Urviter vor 150 Jahren noch
leidenschaftlich bewegten, fiir uns erledigt sind, so ist sich die
Konferenz dessen doch bewuBt, daB die Frage, die am Anfang
stand: ,,Wie schaffen wir dem arbeitenden Schweizervolk die beste
Schule?”, heute noch offen steht, und von jeder Generation ihre
Losung verlangt. .Jede Schule geht am besten zu sich selbst in
die Schule“, sagte Troxler in der 6. Anzeige des Lehrvereins zu
Aarau am 25. August 1824. Der aufmerksame Leser dieser Studie
wird finden, daB die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren ihre Arbeit diesem Wort getreu nie anders aufgefaBt hat,
als dem lebendigen Leben in der Schule zum Durchbruch zu ver-
helfen und nicht es aufzuhalten.

=

Die Griindung der Konferenz.

Dieser Beitrag zur Geschichte und zum Werk der Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren, der den Zweck hat, einen
Augenblick des Innehaltens zu einer Schau nach dem zuriick-
gelegten Weg zu beniitzen, wird in einer unruhigen Zeit geschrie-
ben. Es liegt im innern Sinn einer. solchen Riickschau, daB sie
zugleich zum Ausblick wird in kiinftige Zeit, in der ermutigenden
Erkenntnis, daB es bestimmte Tatsachen gibt, die Wegweisern
gleich auch in schweren Zeiten immer wieder die Richtung an-
zeigen. Jeder ZusammenschluB von Teilen zu einer schopferischen
Zusammenarbeit hat dieses Richtungweisende. Auch die Konfe-
renz der Erziehungsdirektoren, eine selbstgewollte und freiwillig
getragene Verbindung der Vorsteher und Leiter der 25 souveridnen
Schulkantone in der schweizerischen Eidgenossenschaft, ist ein
Organ, das seine Bereitschaft, am geistigen Leben seinen Teil bei-
zutragen, erwiesen hat. Die folgende Arbeit mag dies dartun.

Der auBere AnlaBl zu dieser Riickschau ist die schweizerische
Landesausstellung in Ziirich im Jahre 1939. Dieser Beitrag zur
Geschichte der Konferenz ist nicht der erste. Im Jahre 1911 hat
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der erste stindige Sekretidr der Konferenz, Dr. Albert Huber, eine
vortreffliche zusammenfassende Darstellung iiber das Werden und
das Werk veroffentlicht; auch sie war gedacht als Erinnerungs-
blatt fiir die damals geplante schweizerische Landesausstellung in
Bern 1914, die dann unter tragischen Umstinden wegen Ausbruchs
des Weltkrieges vorzeitig geschlossen werden mubite.

Es hat keinen Sinn, das, was Albert Huber giiltig und gedie-
gen verarbeitet hat, nochmals ausfiihrlich darzustellen. Interes-
senten werden zu dieser Arbeit selbst greifen.?) Hier gilt es die
Zusammenhinge herzustellen. Die Konferenz ist aus dem Boden
herausgewachsen, auf dem der Kampf um die wichtigsten schul-
politischen Fragen, wie sie das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts
aufrollte, ausgetragen wurde: so die Fragen um die Primarschul-
subvention des Bundes und die Bundessubvention der kantonalen
Hochschulen.?) Ganz besonders wichtig ist fiir unser Thema die
Arbeit des derzeitigen Stadtpridsidenten wvon Ziirich, Dr. Emil
Kloti®). iiber den Kampf um die eidgenossische Schulsubvention,
eine Arbeit, welche auf die interessanteste Art darlegt, welche
Wege und Umwege gemacht werden muBiten, bis die Subventionie-
rung der 6ffentlichen Primarschule durch den Bund eine Tatsache
wurde. Schon wollte der schweizerische Lehrerverein wegen des
allzu schleppenden Ganges der Geschifte den Weg der Initiative
beschreiten, als ein KEreignis von entscheidender Tragweite ihm
die Arbeit abnahm. Kloti setzt die Griinde auseinander, warum
der Initiative kein Erfolg beschieden gewesen wire. Er faft den
Kampf um die Schulsubvention in folgende Worte: ,,Das neue
Ereignis, das den Weg der Initiative unnétig machte und damit
die Bewegung zugunsten der Subvention vor einem schweren
Riickschlag bewahrte, war die Bildung der Konferenz der kanto-
nalen Erziehungsdirektoren. Die erste Anregung zu dieser Kon-
ferenz, die heute als eine festgefiigte Organisation mit stindigem
Sekretariat dasteht, ging von dem damaligen Sekretir der =ziir-
cherischen Erziehungsdirektion, Dr. Albert Huber, aus, welcher
dem ziircherischen Erziehungsdirektor Joh. Emanuel Grob vor-
schlug, die Erziehungsdirektoren aller Kantone zu einer Bespre-
chung der wichtigen und zur Zeit in einem kritischen Stadium
befindlichen Frage der eidgenodssischen Schulsubvention zusam-
menzuberufen. Grob begriite diese Idee und sogleich wurde zu

1) Jahrbuch fiir das Unterrichtswesen in der Schweiz 1911: Dr. Albert
Huber, Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 1897—1912.

?) Monographien, welche diese Frage erschipfend behandeln, finden sich
in den Jahrgangen des Jahrbuchs fiir das Unterrichtswesen 1901, 1902, 1904.
1910 (Primarschulsubvention) und 1903 (Bundessubvention der kantonalen
Hochschulen).

%) Jahrbuch fiir das Unterrichtswesen der Schweiz. Jahrgang 1901: Der
Kampf um die eidgendssische Schulsubvention von Dr. Emil Kloti.
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deren Ausfithrung geschritten. Am 26. Januar 1897 richtete die
Erziehungsdirektion des Kantons Ziirich an die Erziehungsdirek-
tionen der andern Kantone ein Kreisschreiben, in welchem sie auf
die Dringlichkeit der Subvention und zugleich auf die kritische
Lage, in der sich die ganze Angelegenheit befand, hinwies und
daran den Vorschlag kniipfte, es mochten die maBgebenden Er-
ziehungsbehorden der Kantone sich der Sache annehmen und
zunichst in einer vertraulichen Besprechung ihre Meinung aus-
tauschen. Samtliche Erziehungsdirektoren erklirten sich bereit,
der Einladung Folge zu leisten. Die allgemeine Besprechung in
der ersten Versammlung (am 24. Februar 1897 im GroBratssaal
Luzern) fiithrte zu dem Beschlusse, die Konferenz sei unter der
bestimmten Versicherung, daB die Souveridnitit der Kantone in
keiner Weise tangiert werde, mit der Subventionierung der Volks-
schule durch den Bund einverstanden. In den folgenden Sitzungen,
welche am 28. Juli in Luzern, am 18. August in Ziirich und am
20. Oktober 1897 in Bern stattfanden, beschlof man zuni#chst, daB
die Konferenz sich darauf beschrinken solle, in materieller Be-
ziehung diejenigen Grundsidtze aufzustellen, nach denen die Bun-
dessubvention fiir die Volksschule auszurichten wire, daB dagegen
die Entscheidung iiber die VerfassungsmiBigkeit den eidgenossi-
schen Behorden zu iiberlassen sei. Hierauf einigte sich die Konfe-
renz nach eingehenden Beratungen auf einen Entwurf eines ,,Bun-
desgesetzes betreffend die Unterstiitzung der offentlichen Primar-
schule durch den Bund®“. In diesem Entwurfe sind die Zweck-
bestimmungen des bundesritlichen Vorschlages etwas weiter
gefaffit und denselben noch zwei neue subventionsberechtigte
Zwecke beigefiigt, namlich Errichtung von besondern Klassen fiir
Schwachbegabte und Forderung des den Primarunterricht ergin-
zenden Fortbildungsschulwesens.” Soweit Klo6ti.

Diesen ersten vier Sitzungen, ausschlieBlich der Behandlung
der Frage der Primarschulsubvention durch den Bund gewidmet,
folgte die fiinfte in Freiburg am 27. Juli 1898 mit folgender Trak-
tandenliste: Erstellung eines Schulatlasses fiir die schweizerischen
Schulen. Die Darstellung des schweizerischen Schulwesens an der
Weltausstellung in Paris 1900. Die Organisation der Konferenz.
Die Maturitiatspriifungen.

Bei Huber ist das initiative Kreisschreiben der Erziehungs-
direktion Ziirich abgedruckt!), mit kurzer Umschreibung des Sin-
nes und des Bediirfnisses nach einer solchen Zusammenarbeit in der
Form einer periodischen Konferenz und mit Vorschligen zu ihrer
Organisation. Im Jahre 1898 legte Landammann Sonderegger,
Appenzell Innerrhoden, an der Konferenzsitzung vom 27. Juli in
Freiburg einen Entwurf zu einem Reglement fiir die Erziehungs-

1) Jahrbuch des Unterrichtswesen, Jahrgang 1911, S. 9.
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direktorenkonferenz vor, das ein wechselndes Prisidium mit einer
die Verhandlungsgegenstinde vorbereitenden Kommission vor-
sieht. In der Diskussion wurde von Erziehungsdirektor Dr. A.
Gobat-Bern bemerkt: ,Was aber notwendig ist und worauf ich
groBes Gewicht lege, ist, daB ein Organ vorhanden sei, das den
Charakter der Permanenz der Institution ausdriickt, das weiB}, was
getan worden ist und das den Uberblick behdlt. Das ist moglich
durch Schaffung eines nicht wechselnden zentralen Sekretaria-
tes.* Aus der Beratung ging schlieBlich folgendes Statut hervor:

Bestimmungen betreffend die periodischen Zusammenkiinfte der
kantonalen Erziehungsdirektoren.

§ 1. Zur Behandlung gemeinsamer, die Schule und Jugenderziehung
heschlagender Fragen, sowie im Interesse gegenseitiger Fihlungnahme ver-
sammeln sich die Vorsteher siamtlicher kantonalen Erziehungsdepartemente
wenigstens einmal jahrlich.

§ 2. Die Konferenz setzt jeweilen fiir ein Jahr den Vorort der Konferenz
fest. Hierbei sind die verschiedenen Landesteile entsprechend zu beriicksich-
tigen. Der Erziehungsdirektor des betreffenden Kantons ist fiir ein Jahr
Vorsitzender der Konferenz.

§ 3. Zur Vorbereitung der Geschifte bestellt die Konferenz zur Unter-
stiitzung des Vorsitzenden alljahrlich zwei Beisitzer, wobei die verschiedenen
Landesteile im Laufe der Jahre moglichst zu beriicksichtigen sind.

§ 4. Die Konferenz bestellt einen stindigen Sekretir, der das Protokoll
fibhrt und im Auftrag des jeweiligen Prisidenten die aus der Vorbereitung
der Geschifte sich ergebenden notigen Arbeiten besorgt. AuBlerdem hat er
die jeweilen von der Konferenz beschlossenen besondern Auftrige auszufiihren.
— Er hat die von den einzelnen Erziehungsdepartementen verlangten Infor-
mationen zu liefern, und u. a. insbesondere auch die Sammlung des die
Schulgesundheitspflege, der Schulhausbau und die Schulmobiliarfrage be-
treffenden Materials im Auge zu behalten. — Die Ergebnisse der auf Wunsch
eines Kantons angehobenen Enquéten sind jeweilen sdmtlichen kantonalen
Erziehungsdepartementen zur Orientierung zuzustellen.

§ 5. Der jeweilige Vorsitzende, die Beisitzer und der Sekretar bilden das
Bureau der Konferenz. Das letztere ist befugt, zur Orientierung iiber be-
sondere Fragen Fachminner beizuziehen.

§ 6. Will sich ein kantonales Erziehungsdepartement {iber schweizerische
Schulfragen AufschluBl verschaffen, so steht ihm das Bureau der Erziehungs-
direktorenkonferenz fiir Sammlung, Aushingabe und Verarbeitung des not-
wendigen Materials zur Verfiigung.

§ 7 Die Ausgaben fiir die Erziehungsdirektorenkonferenzen (Druckaus-
gaben, Expertisen etc.) werden grundsitzlich durch Beitrige aller beteiligten
Erziehungsdepartemente gedeckt, die nach MaBgabe der Wohnbevolkerung
der Kantone verteilt werden. In den ersten Jahren des Bestandes der Kon-
ferenz kommen hierfiir der Vorortskanton und die Kantone, welchen die Bei-
sitzer angehdren, auf.

Diesem Statut gaben J. E. Grob und Dr. A. Huber die Unter-
schrift.
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Im AnschluB hieran und in Ausfithrung dieser Bestimmungen
wurden als Vorort bis Friithjahr 1899 Ziirich mit J. E. Grob als Pri-
sident, als Beisitzer Dr. J. A. Kaiser-St. Gallen und A. Gavard-
Genf, als stindiger Sekretidr Dr. A. Huber, Erziehungssekretiar in
Ziirich, bezeichnet.

Dr. Albert Huber hat das Amt des stindigen Sekretirs der
Konferenz bis zu seinem im Jahr 1913 erfolgten Tode innegehabt.
IThm folgte nachher Erziehungsdirektor Gustav Bay-Baselland, der
das Amt ebenso getreu bis zu seinem Tode (1931) verwaltete. Heute
bekleidet der Erziehungsdirektor des Kantons Neuenburg, Staats-
rat Dr. Antoine Borel, das Amt des stindigen Sekretidrs der Er-
ziehungsdirektorenkonferenz.

Es zeigte sich sehr rasch, daB Albert Hubers schopferischer
Gedanke, einen Kontakt zwischen den kantonalen Erziehungs-
behorden zu schaffen, wirklich einem Bediirfnis entgegenkam. Der
Aufgaben harrten viele.

Die Arbeit der Konferenz
an den schweizerischen Schulfragen.

. Die Primarschulsubvenfion des Bundes.

Alle wichtigen verfassungsrechtlichen Ereignisse im schweize-
rischen offentlichen Schulleben sind das Resultat jahrzehntelanger
Bemiihung. Im Kampf um die Bundessubvention der Primarschule
steckt viel zdhe Arbeit und beste staatsminnische Gesinnung. Die
Konferenz hat an der Uberwindung der Schwierigkeiten ihren
grofen Anteil. Wer hier Niheres zu erfahren wiinscht, der moge
die fesselnde, gediegene Arbeit von Kl6ti zur Hand nehmen.!) In
dieser Arbeit werden die einzelnen Schritte besprochen, welche die
neugegriindete Erziehungsdirektorenkonferenz tat, ebenso diejeni-
gen ihrer Mitglieder in den eidgenossischen Réten. Die Kronung
und den AbschluB der dreiBigjdhrigen intensiven Bemiihung um
den Gedanken der Unterstiitzung der schweizerischen o6ffentlichen
Primarschule durch den Bund bedeutet der Zusatz zum Artikel 27 32)

1) Zitiert auf Seite 3.

%) Art. 27 der Bundesverfassung von 1874 (Volksabstimmung vom
19. April) lautet: Der Bund ist befugt, auller der bestehenden polytechnischen
Schule eine Universitdit und andere hohere Unterrichtsanstalten zu errichten
oder solche Anstalten zu unterstiitzen. — Die Kantone sorgen fiir geniigenden
Primarunterricht, welcher ausschlieflich unter staatlicher Leitung stehen soll.
Derselbe ist obligatorisch und in den o6ffentlichen Schulen unentgeltlich. Die
offentlichen Schulen sollen von den Angehorigen aller Bekenntnisse ohne
Beeintrichtigung der Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werden kénnen.
-— Gegen Kantone, welche diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, wird
der Bund die notigen Verfiigungen treffen.



Die Primalschulsubvention des Bundes. 9

der Schweizerischen Bundesverfassung, der als Art 27bis durch die
Volksabstimmung vom 23. November 1902 angenommen wurde:

».Den Kantonen werden zur Unterstiitzung in der Erfiillung
der ihnen auf dem Gebiete des Primarunterrichtes obliegenden
Pflichten Beitrige geleistet. Das Nihere bestimmt das Gesetz.

Die Organisation, Leitung und Beaufsichtigung des Primar-
schulwesens bleibt Sache der Kantone, vorbehalten die Bestim-
mungen des Artikels 27.“

Am 11. Dezember 1902 unterbreitete der Bundesrat den eidge-
nossischen Réten seinen Entwurf zu dem Subventionsgesetz, die
ihn guthieBen. Das Bundesgesetz ist datiert vom 25. Juni 1903. %)

Die Referendumsfrist verfloB unbenutzt; so wurde das Gesetz
am 9. Oktober 1903 in Kraft erklirt. Es hat folgenden Wortlaut:

Bundesgesetz betreffend die Unterstiitzung der dffentlichen
Primarschule durch den Bund. (Vom 25. Juni 1903.)

Art. 1. Den Kantonen werden zur Unterstitzung in der Erfillung der
ihnen auf dem Gebiete des Primarunterrichtes obliegenden Pflichten Beitrige
geleistet.

Art. 2. Die Bundesbeitrdge diirfen nur fiir die offentliche staatliche
Primarschule (mit Einschluf der Ergidnzungs- und obligatorischen Fortbil-
dungsschule) verwendet werden und zwar ausschlieBlich fir die folgenden
Zwecke: 1. Errichtung neuer Lehrstellen. — 2. Bau und wesentlicher
Umbau bestehender Schulhduser. — 3. Errichtung von Turnhallen, Anlage
von Turnplédtzen und Anschaffung von Turngerdten. — 4. Aushildung von
Lehrkriften. — 5. Aufbesserung von Lehrerbesoldungen und Aussetzung von
Ruhegehalten. — 6. Erstellung und Anschaffung von allgemeinen Lehrmitteln.
— 7. Abgabe von Schulmaterialien und obligatorischen Schulbiichern an die
Schulkinder, unentgeltlich oder zu erméiligten Preisen. — 8. Nachhiilfe bei
Erndhrung und Kleidung armer Schulkinder. — 9. Erziehung schwachsinniger
Kinder in den Jahren der Schulpflicht.

Art. 3. Die Beitrige des Bundes diirfen keine Verminderung der durch-
schnittlichen ordentlichen Leistungen der Kantone (Staats- und Gemeinde-
ausgaben zusammengerechnet) in den letzten fiinf Jahren zur Folge haben.

Art. 4. Als Grundlage zur Bestimmung der Jahresheitrige fiir die Kan-
tone wird die Wohnbevilkerung derselben nach der letzten eidgenossischen
Volkszihlung angenommen. — Der Einheitssatz zur Berechnung des Jahres-
beitrages betrigt fiir jeden Kanton sechzig Rappen auf den Kopf der Wohn-

1) Huber schliet seine Betrachtung iiber diesen Gegenstand (Ende 1911)
mit den Worten: ,,Vor allem hat sie {die Konferenz) im Jahre 1897, als im
Kampfe um die Bundessubvention der Volksschule die Situation verfahren
erschien und in jenem Stadium geringen Erfolg verhieB, mit starker Hand
cingegriffen, die Frage auf den richtigen Boden gestellt, und ihrer weiteren
Entwicklung den Weg gewiesen. Sie hat durch ihr zielbewufites Vorgehen
wesentlich dazu beigetragen, dall schon vom Jahre 1903 an die schweizerische
Volksschule des Segens der Bundessubvention teilhaft und durch sie in jeder
Richtung tatkriftig gefordert worden ist. Damit ist eine Bewegung in er-
freulicher Weise zur Ruhe gekommen, die in ihren verschiedenen Stadien der
Entwicklung im Schweizer Volke in den letzten vierzig Jahren wiederholt
stiirmische Wellen geworfen hatte.”



10 40 Jahre Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

bevolkerung. — In Beriicksichtigung der besondern Schwierigkeiten ihrer Lage
wird den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Appenzell I.-Rh.,
Graubiinden, Tessin und Wallis eine Zulage von 20 Rappen auf den Kopf der
Wohnbevilkerung gewahrt.

Art. 5. Die Organisation, Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens
" bleibt Sache der Kantone, vorbehalten die Bestimmungen des Art. 27 der
Bundesverfassung.

Art. 6. Dem Ermessen der Kantone ist es anheimgestellt, fiir welchen
oder welche der in Art. 2 genannten Zwecke sie den Bundesbeitrag bestimmen
wollen. — Die Verwendung des Bundesbheitrages zur Ansammlung von Fonds
und die Ubertragung eines Subventionskredites auf ein folgendes Jahr sind
unzulassig. — Die Ausrichtung der Subventionen erfolgt je im folgenden Jahr
auf Grundlage der von den Kantonen einzureichenden Rechnungsausweise,
riach deren Genehmigung durch den Bundesrat.

Art. 7. Der Bundesrat erlillt die erforderlichen Ausfiihrungsbestim-
mungen.

Art. 8. Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grundlage der Bestimmungen
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874, betreffend die Volksabstimmung tiber
Bundesgesetze und Bundesbeschliisse. die Bekanntmachung dieses Gesetzes
zu veranstalten und den Beginn der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Auf Wunsch des eidgenodssischen Departementes des Innern
hatte die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren zwei
Jahre darnach eine wichtige Arbeit zu leisten, indem sie eingela-
den wurde, einen Entwurf zu einer Vollziehungsverordnung zum
Bundesgesetz betreffend die Unterstiitzung der o6ffentlichen Pri-
marschule vom 25. Juni 1903 einzureichen, der im wesentlichen
beriicksichtigt wurde. Mit diesem Anteil an eidgenossischen schul-
gesetzgeberischen Arbeiten hat die Konferenz ein fiir allemal ihre
Existenz legitimiert. Die Vollziehungsverordnung vom 17. Januar
1906 hat folgenden Wortlaut (die wichtigen grundlegenden Doku-
mente seien im Interesse der Beniitzung dieser Darstellung im
authentischen Text abgedruckt):

Vollziehungsverordnung
zum
Bundesgesetz vom 25. Juni 1803 betreffend die Unterstiitzurng
der offentlichen Primarschule.

(Vom 17. Januar 1906.)

Der schweizerische Bundesrat, in Vollziechung des Bundes-
gesetzes vom 25. Juni 1903 betreffend die Unterstiitzung der o&ffentlichen
Primarschule. auf Antrag seines Departements des Innern, beschlieBt:

Erster Abschnitt.

Grundsédtzliche Bestimmungen.

Art. 1. Den Kantonen werden gemiB Art. 27 bis der Bundesverfassung
zur Unterstitzung in der Erfiillung der ihmen auf dem Gebiete des Primar-
unterrichtes obliegenden Pflichten Beitrdge geleistet.

Art. 2. Die Bundesbeitrige dirfen nur fiir die offentliche staatliche
Primarschule mit Einschluf der Erginzungs- und obligatorischen Forthil-
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dungsschule verwendet werden, gemdl den besondern Zweckbestimmungen
von Art. 2 des Gesetzes.

Art. 3. Die offentliche staatliche Primarschule im Sinne von Art. 27,
Absatz 2, der Bundesverfassung und von Art. 2 des Gesetzes umfalt alle
Anstalten und Abteilungen der der staatlichen Leitung und Beaufsichtigung
unterstellten Volksschule, insoweit sie einen organischen Bestandteil der obli-
catorischen Primarschule bilden.

Dabei sind inbegriffen:

a) die obligatorischen Erginzungsschulen (Repetier-, Wiederholungs- und
Ubungsschulen);

b) die MAdchenarbeitsschule der obligatorischen Primar- und Fortbildungs-
schulstufe, sofern die weiblichen Arbeiten fiir diese Stufe obligatorisch
erklart sind;

c¢) die Handarbeitsschulen fiir Knaben, sofern Kantone oder Gemeinden
diesen Unterricht als obligatorisches Fach erklart haben.

Im iibrigen ist fiir die ndhere Bestimmung des Begriffes und Umfanges
der obligatorischen staatlichen Primarschule die Schulgesetzgebung der Kan-
tone maBgebend.

Art. 4. Unter die Wirkungen des Bundesgesetzes fallen auch alle 6ffent-
lichen staatlichen Schulen und Anstalten fiir die Erziehung anormaler bildungs-
fihiger Kinder (wie Anstalten fiir Geistesschwache, Taubstumme, Epileptische
und Blinde) oder verwahrloster Kinder, beides wihrend der Dauer der Schul-
pflicht.

Art. 5. Wenn Einrichtungen, Veranstaltungen, Anschaffungen usw. neben
der Primarschulstufe noch andern Schulstufen oder andern sonstigen
Zwecken dienen. so ist die Verwendung des Bundesheitrages nur in dem Male
zulissig, als dieselben fiir die Zwecke der Primarschule im Sinne des Bundes-
gesetzes bestimmt sind.

Zweiter Abschnitt.

Verwendung des Bundesheitrages.

Art. 6. Die Verwendung des Bundesbeitrages hat sich nach den in Art. 2
des Bundesgesetzes aufgestellten Zweckbestimmungen und den nachstehenden
Vollziehungsvorschriften zu richten.

1. Errichtung neuer Lehrstellen.

Art. 7. Der Beitrag darf nur Verwendung finden fiir:

a) die Errichtung einer selbstindigen Schule oder Schulabteilung mit An-
stellung einer neuen Lehrkraft;

b) die Errichtung einer selbstindigen Schule oder Schulabteilung, auch
wenn ihre Leitung einem schon im Amte stehenden Lehrer zu seinen
iibrigen Verpflichtungen iibertragen wird;

¢) die Bestellung einer neuen Lehrkraft fiir die Fiihrung einer Mehrzah!
von Abteilungen der offentlichen Primarschule im Sinne von Art. 3
dieser Verordnung.

2. Bau und wesentlicher Umbau von Schulhdusern.

Art. 8. Der Beitrag darf nur Verwendung finden fiir solche Schulh&user.
die fir die offentliche, staatliche Primarschule bestimmt sind. Dabei kommt
auch der Ban oder wesentliche Umbau von Lehrerwohnungen in Betracht,
gleichviel ob diese Wohnungen mit dem Schulhaus verbunden oder davon
abgetrennt sind.

Wenn im Schulhaus noch Abteilungen anderer Schulstufen Unterkunft
finden oder wenn dasselbe auch andern Gemeindezwecken zu dienen hat, so
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hat die kantonale Regierung aus der Gesamtsumme der Baukosten den Betrag
auszuscheiden, welcher auf die obligatorische staatliche Primarschule entfililt.

Die namliche Ausscheidung muB in dhnlichen Fillen auch beziiglich der
Lehrerwohnungen vorgenommen werden.

Art. 9. Als Grundlage fiir die Ausmittlung der fiir den Bundesbeitrag in
Betracht fallenden Bausumme gilt die von den zustindigen Organen der Ge-
meindeverwaltung, beziehungsweise von der Gemeindeversammlung genehmigte
Baurechnung. Dabei sind von der Gesamtsumme der Baurechnung in Abzug
zu bringen:

a) Ausgaben fir Erwerbung von Land, soweit dasselbe nicht als Bau-,
Turn- oder Spielplatz benutzt wird, zum Beispiel von Géarten oder
Pflanzland als Bestandteil der Lehrerbesoldung;

b) Ausgaben fiir Erstellung von Réaumlichkeiten, welche fiir andere als
Schulzwecke bestimmt sind;

¢) Ausgaben fiir Gratifikationen jeder Art und fiir Schulhauseinweihung;

d) der festgestellte Wert (beziehungsweise Erlos) der alten Schullokalititen
mit Umgebung, soweit dieselben nicht weiter o6ffentlichen staatlichen
Primarschulzwecken dienen;

e) freiwillige Beitrdge aus andern offentlichen Giitern;

f) fiir den Bauzweck gespendete Geschenke und Legate.

Art. 10. Als wesentlicher Umbau gelten Bauarbeiten, die eine wesentliche
Verdnderung des Grund- oder Aufrisses des Gebidudes zur Folge haben, oder
welche eine wesentliche Verbesserung der Baute in schulhyvgienischer Be-
ziehung bedeuten.

Art. 11. Bei kiinftigen Schulhausbauten kann der Bundesheitrag auch fir
jahrliche Teilzahlungen verwendet werden.

3. Errichtung von Turnhallen, Anlage von Turnplitzen und Anschajfung
von Turngerdten.

Art. 12. Die Bestimmungen der Art. 8—11 finden fiir die Errichtung
von Turnhallen und Anlage von Turnplitzen sinngeméifle Anwendung.

Art. 13. Die Verwendung der Bundesbeitrige fiir die Anschaffung von
Turngerdten ist zuldssig, gleichviel ob es sich um allgemeine oder individuelle
Gerite (Stdbe, Keulen etc.) und ob es sich um die erstmalige Ausriistung
oder Reparaturen und Ergédnzungen handle.

4. Ausbildung von Lehrkriften; Bau von Lehrerseminarien.

Art. 14. Aus dem Bundesbeitrage diirfen bestritten werden Ausgaben fiir
die Heranbildung von Lehrkriften fiir die Primarschule in folgenden eigenen
Anstalten und Kursen:

a) staatlichen Lehrerseminarien;
b) padagogischen Abteilungen der Kantonsschulen;:
¢) Hochschulkursen mit geschlossenem Lehrgang;

d) offentlichen staatlichen Kursen, welche die Heranbildung von Arbeits-
lehrerinnen fiir die Primarschule zum Zwecke haben.

Art. 15. Insbesondere fallen in Betracht Ausgaben, die an diesen An-
stalten fiir die Lehrerbesoldungen, fiir die Anschaffung von allgemeinen Lehr-
mitteln und fiir Stipendien an die Lehramtskandidaten Verwendung finden.

Kantone, welche ihre Primarlehramtskandidaten in staatlichen Lehrer-

bildungsanstalten anderer Kantone ausbilden lassen, diirfen die an jene ver-
abreichten Stipendien aus dem Bundesheitrag bestreiten.
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Nicht zu beriicksichtigen sind Ausgaben: fiir die Verwaltung im allge-
meinen, fiir allfdllige mit den Anstalten verbundene Internate, Konvikte oder
Gutsbetriebe, iiberhaupt Ausgaben, die nicht mit dem Zwecke der Heran-
bildung und Ausbildung von Lehrkraften fiir die Primarschule in einem
unmittelbaren sachlichen Zusammenhange stehen.

Art. 16. Die Kantone sind berechtigt, den Bundesbeitrag auch fiir die
Zwecke der fachlichen oder methodischen Ausbildung der Primarlehrerschaft
in besonderen Fortbildungs- oder Wiederholungskursen zu verwenden, und
zwar sowohl zur Durchfiithrung der Kurse im allgemeinen, als auch fiir Bei-
trdge an diejenigen patentierten Lehrer und Lehrerinnen, denen die zustdndige
kantonale Erziehungsbehiorde die Teilnahme gestattet oder welche sie dazu
einberuft.

Art. 17. Die Ausgaben fiir den Bau von Lehrerseminarien fallen in Be-
tracht, soweit es sich dabei um Neubauten, grofiere Umbauten oder wesentliche
bauliche Verbesserungen von staatlichen Lehrerbildungsanstalten und ihrer
Annexe (Laboratorien, Turnradumlichkeiten etc.) handelt. Dabei finden die
Vorschriften von Art. 8—11 dieser Verordnung sinngemifBe Anwendung.

5. Aufbesserung von Lehrerbesoldungen sowie Aussetzung und Erhihung
von Ruhegehalten.

Art. 18. Unter diese Kategorie fallen alle Arten der Aufbesserung der
Besoldungen der Primarlehrerschaft durch die Kantone und die Gemeinden.
sei es durch Erhdhung der Grundgehalte, durch Bewilligung oder Aufbesse-
rung schon bestehender Dienstalterszulagen. freiwillige Gemeindezulagen, Aus-
setzung und Erhohung von Ruhe- und Altersgehalten, oder durch Zuwen-
dungen an Pensions-, Alters-, Ruhegehalts-, Hiilfs-, Vikariats-, Witwen- und
Waisenkassen.

Vorbehalten bleiben mit Bezug auf die Leistungen an die vorgenannten
Lehrerkassen die besondern Bestimmungen von Art. 24 dieser Verordnung.

6. Beschajfung von Schulmobiliar und allgémeinen Lehrmitieln.

Art. 19. Als Schulmobiliar im Sinne dieser Verordnung gilt das ge-
samte Mobiliar, welches zur zweckentsprechenden Ausriistung des Lehrzimmers
in Riucksicht auf seine allgemeine und besondere Zweckbestimmung dient;
ebenso gehoren dazu die dem Klassenunterricht dienenden allgemeinen Lehr-
mittel.

7. Abgabe von Schulmaterialien und obligatorischen Lehrmitieln an die
Schulkinder, unentgeltlich oder zu ermdfigten Preisen.

Art. 20. Die Verwendung des Bundesbeitrages zur Abgabe der indivi-
duellen Lehrmittel und Schulmaterialien an die Schiiler durch die Kantone
und Gemeinden ist nur unter der Bedingung statthaft, dal diese Abgabe vollig
unentgeltlich oder zu erheblich ermifBigtem Preise geschieht.

Je nach der Gesetzgebung des Kantons bestimmen die kantonalen Be-
horden oder die Gemeinde, welche Lehrmittel und Schulmaterialien unent-
geltlich oder zu ermaBigtem Preise an die Schiiler abzugeben seien.

Dabei ist den Kantonen beziehungsweise Gemeinden gestattet, zu ent-
scheiden, ob die Schiiler beim Austritt oder beim Ubertritt an eine andere
Schule Material und Lehrmittel zuriickzugeben haben oder nicht.

8. Nachhiilfe bei Erndhrung und Bekleidung armer Schulkinder.

Art. 21. Wenn von Gemeinden oder Korporationen, mit oder ohne Zu-
schul seitens des Kantons, Ausgaben fiir die Erndhrung und Bekleidung
armer Schulkinder der Primarschulstufe gemacht werden, so kann aus dem
Bundesheitrag zur Forderung dieser Bestrebungen finanzielle Nachhiilfe ein-
treten.
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Subventionsberechtigt sind namentlich die Ausgaben zum Zwecke allge-
meiner Fiirsorge fiir Nahrung und Kleidung armer Schulkinder, sodann be-
sondere Veranstaltungen, wie Ferienkolonien, Kurkolonien, Ferienmilchkuren,
Ferienhorte fiir primarschulpflichtige Knaben und M&adchen, Kinderhorte etc.

9. Erziehung schwachsinniger Kinder in den Jahren der Schulpflicht.

Art 22. Die Ausgaben fiir Spezial- und Nachhiilfeklassen auf der Stufe
der Primarschule werden ohne weiteres als Primarschulausgaben betrachtet.

Die Erziehung schwachsinniger Kinder in den Jahren der Schulpflicht ist
nur dann subventionsberechtigt, wenn sie in zweckentsprechenden offent-
lichen staatlichen Erziehungsanstalten (Art. 4 der Verordnung) geschieht.

Die Verwendung des Bundesbeitrages fiir den Bau von o6ffentlichen staat-
lichen Anstalten fiir die Erziehung von Schwachsinnigen ist statthaft.

Dritter Abschnitt.

Besondere Bedingungen betreffend die Verwendung des Bundesbeitrages.

Art. 23. Es ist dem Ermessen der Kantone anheimgestellt zu bestimmen.
fiir welche Zwecke innerhalb der Schranken des vorstehenden zweiten Ab-
schnittes sie den Bundesbeitrag verwenden wollen.

Wenn ein Kanton den Bundesbeitrag ganz oder teilweise den Gemeinden
iiberliBt, so hat er gleichzeitig zu bestimmen, zu welchen Zwecken, und in
welchem Betrage fiir jeden einzelnen Zweck, die Gemeinden den Bundesbeitrag
verwenden sollen.

Die Kantone sind dem Bunde gegeniiber dafiir verantwortlich, daf die
Gemeinden den Bundesbeitrag, soweit er ihnen iiberlassen wird, gem&d08 den
Vorschriften des vorstehenden zweiten Abschnittes verwenden.

Art. 24, Die Verwendung des Bundesbeitrages zur Ansammlung von
Fonds und die Uhert}'aglmg eines Subventionskredites auf ein folgendes Jahr
sind unzuléssig.

Von dieser Bestimmung sind Aufwendungen ausgenommen, welche zur
Anlegung und Aufnung von Unterstiitzungskassen, Witwen- und Waisen-
stiftungen, Pensions-, Alters- und Ruhegehaltskassen, Vikariatskassen usw.
bestimmt sind.

Diese Ausnahme erstreckt sich nur auf diejenigen Institutionen, welche
fiir die Lehrerschaft der offentlichen staatlichen Primarschule dienen. Sind
diese Institutionen fiir die Lehrerschaft verschiedener Schulstufen oder Schul-
gruppen gemeinsam bestimmt, so wird die Zuwendung nur anerkannt, wenn
der Kanton den Nachweis leistet, daB der Beitrag aus Bundesmitteln tat-
sichlich nur fiir die Primarlehrer verwendet wird (Art. 5).

Art. 25. Die Verwendung des Bundesheitrages soll in der Regel im Rech-
nungsjahre erfolgen, fiir das er nachgesucht wurde.

Uber die Zulissigkeit einer Ausnahme von dieser Regel entscheidet der
Bundesrat endgiiltig.
Vierter Abschnitt.

Die Rechnungsausweise.

Art. 26. Die Ausrichtung der Bundesbeitrige an die Kantone zur Unter-
stiitzung in der Erfiillung der ihnen auf dem Gebiete des Primarunterrichtes
obliegenden Pflichten erfolgt auf Grund der von -ihnen einzureichenden
Rechnungsausweise.

Art. 27. Diese Rechnungsausweise der Kantone und Gemeinden sind
durch die kantonalen Regierungen bis spatestens Ende Juli des folgenden
Jahres dem eidgendssischen Departement des Innern einzureichen.
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Das eidgendssische Departement des Innern priift die Ausweise und stellt
dem Bundesrat betreffend ihre Genehmigung und die Ausrichtung des Bundes-
beitrages Bericht und Antrag.

Art. 28. Als Rechnungsausweise gelten und sind einzureichen:

1. ein Bericht iiber die Verwendung des Bundesbeitrages durch den Kan-
ton, beziehungsweise iiber die Verteilung des Bundesbeitrages an die
Gemeinden;

2. eine Zusammenstellung der Einzelverwendung des Bundesheitrages nach
den gesetzlich zuldssigen Zweckbestimmungen; und

3. die erforderlichen amtlichen Rechnungsausziige, aus denen ersichtlich
ist, wieviel Staat und Gemeinde fiir das Primarschulwesen im Rech-
nungsjahr ausgegeben haben.

Art. 29. Kann durch die Priifung der Rechnungsausweise sowie durch
die bei den Kantonsregierungen eingeholte Auskunft nicht geniigende Klarheit
iiber die Verwendung des Bundesbeitrages gewonnen werden, so wird der
Bundesrat die Originalbelege sowie alle weitere Auskunft einverlangen, welche
er nach Lage der Sache fiir notwendig erachtet.

Art. 30. Die kantonalen Regierungen sind dem Bunde fiir die Richtigkeit
der geleisteten Rechnungsausweise verantwortlich.

Art. 31. Die Auszahlung des Bundesbeitrages an den Kanton findet nach
der Genehmigung der Rechnungsausweise durch den Bundesrat statt.

Aus besonderen Griinden konnen ausnahmsweise Vorschiisse auf den
Bundesbeitrag gewidhrt werden.

Finfter Abschnitt.

Vergleichende Kontrolle der kantonalen Leistungen.

Art. 32. Fir die nach Art. 3 des Gesetzes vorgesehene Kontrolle der
durchschnittlichen ordentlichen Leistungen der Kantone fiir die Primarschule
(Staats- und Gemeindeausgaben zusammengerechnet) gegeniiber dem Durch-
schnitt der Jahre 1898—1902 gelten folgende Grundsitze:

In Gemeinden, wo die Okonomie des gesamten Schulwesens zentralisiert
und die Verwaltung einheitlich ist, hat eine ziffernmiBige Ausscheidung der
auf das Primarschulwesen entfallenden Quote der Ausgaben stattzufinden. Wo
dies nicht moglich ist, soll die Ausscheidung durch gewissenhafte Schitzung
vorgenommen werden.

Als ordentliche Leistungen werden alle direkten und indirekten Ver-
wendungen fiir die Primarschulen, Erginzungs- und obligatorischen Fort-
bildungsschulen betrachtet, welche die Leistungsfihigkeit eines regelmiBigen
ordentlichen Schulbetriebes zu erhalten oder zu erhéhen geeignet sind und
die wahrend einer Reihe von Jahren regelmédBig oder doch periodisch in den
Rechnungen wiederkehren.

Im einzelnen gilt folgendes:

a) Staatsbeitriage sind von den Gemeindeausgaben in Abzug zu bringen;

b) Naturalleistungen an die Lehrer sind nach ihrem wahren Geldwert in
Rechnung zu stellen;

¢) Ausgaben fiir Schulhausbauten und Reparaturen sowie Amortisationen
und Zinse fiir Bauschulden sind als ordentliche Leistungen zu behan-
deln, sofern sie aus den ordentlichen Budgetkrediten des Staates oder
der Gemeinden bestritten werden;

4) von den Verwaltungsausgaben der Kantone und Gemeinden fiir die
Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens, ebenso von andern Aus-
lagen, welche sich nicht ausschlieBlich, sondern nur teilweise auf die
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in Art. 2, Absatz 1, des Bundesgesetzes erwdahnten Schulanstalten be-
ziehen, ist als ordentliche Leistung eine nach den Verhiltnissen fest-
zusetzende proportionale Quote aufzunehmen.

Sechster Abschnitt.

Ubergangs- und SchluBbestimmungen.

Art. 33. Bei Schulhausbauten im Sinne von Art. 8, 10 und 12, die seit
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1903 betreffend die
Unterstiitzung der o6ffentlichen Primarschule bereits erstellt sind, kann der
Bundesbeitrag mit ausdriicklicher Genehmigung des Bundesrates ausnahms-
weise zur Amortisation der Bauschuld verwendet werden.

Art. 34. In Zweifels- oder Streitfillen iiber die Anwendung der einzelnen
Bestimmungen dieser Verordnung entscheidet der Bundesrat endgiiltig.

Art. 35. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Seitdem ist die Ausrichtung der Bundesbeitrige an das Pri-
marschulwesen auf dieser Grundlage erfolgt. Die Bundesbeitrige
haben dem Ausbau des Primarschulwesens in den Kantonen viele
Impulse gegeben zum Ausbau und es mehrten sich die Stimmen
nach einer Erhéhung der Subvention. So kamen bald Anregungen
der Lehrervereinigungen der deutschen!) und romanischen 2)
Schweiz, die sich in diesem Sinne mit Eingaben an die Konferenz
wandten. Die Konferenz machte am 16. Juni 1908 eine einléiBliche
Eingabe und hatte in den folgenden Jahren oft Gelegenheit, sich
mit der Frage der Subventionserhohung zu befassen. Wichtig ist
hier die Tagung der Konferenz in Luzern (2. Marz 1912), wonach
die Konferenz dem Bundesrat den Wunsch aussprach, er moge
die Frage der Erhohung der Bundesbeitrige rasch einer Losung
entgegenfiithren und nicht warten bis zur Inkrafttretung des
Unfall- und Krankenversicherungsgesetzes im Jahre 1914.

Im Zusammenhang mit der Gesetzgebung iiber die Primar-
sehulsubvention des Bundes hatte sich die Konferenz mit einer
Reihe von weitern Fragen zu befassen. Teils waren es Probleme,
die den Kantonen aus der Gesetzgebung erwuchsen, teils waren
es solche, zu denen der Bund selbst durch das eidgendssische De-
partement des Innern die Konferenz einlud. Interessant ist es bei
Huber nachzulesen, welche Stellungnahme jeweilen die Konferenz
bezog, wenn etwa von auBen Anregungen gemacht wurden, es
seien die Verwendungszwecke der Primarschulsubvention zu er-
weitern.

Als im Jahre 1914 der Krieg ausbrach, bekam auch das schwei-
zerische Schulwesen seine Folgen sehr zu spiiren. Obwohl gerade
die wirtschaftliche Notlage des Landes der Schule die zwingende
Pflicht auferlegte, die junge Generation mit einem ganz besonders

1) Eingabe vom 16. August 1907.
) Eingabe vom 18. August 1907.
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tiichtigen Riistzeug fiir das immer schwieriger sich gestaltende
Leben zu entlassen, mufBliten iiberall die Budgets in den Kantonen
wie im Bund auf das Minimale eingeschrinkt werden. Dazu kam
die Geldentwertung, welche den Geldwert der Subvention nahezu
um die Hilfte schmailerte. Um hier den Ausgleich zu schaffen,
nahmen riihrige und finanziell besonders stark leidende Kantone
so bald wie moglich den Zeitpunkt wahr, um das Thema der Er-
hohung innerhalb der Konferenz zur Sprache zu bringen. Erst-
mals geschah dies im Jahre 1921, als Erziehungsdirektor Dr. Tan-
ner-Herisau (Appenzell A.-Rh.) der Konferenz ein Postulat ein-
brachte, das die Verdoppelung der eidgendssischen Schulsubven-
tion anregte. Auf der Tagung in Stans am 24. September 1921
wurde durch die Konferenz eine Kommission unter dem Préasi-
dium von Regierungsrat Tanner-Herisau zur Beratung des wich-
tigen Antrages bestellt. Die Konferenz hat durch mehrere Jahre
hindurch die Angelegenheit beraten, da angesichts der Finanz-
lage des Bundes ein rasches Vorgehen nicht moglich war. Auf der
Tagung in Lausanne am 22. September 1922 stimmte die Konferenz
dem Antrag der Kommission zu, es sei grundséitzlich der Anspruch
auf eine Erhohung der Subvention zu wahren und die Konferenz
werde, sobald der Zeitpunkt gekommen sei, diesen Anspruch gel-
tend machen. Auf der Tagung in Olten am 20. Oktober 1924 kam
die Angelegenheit — immer unter dem Vorsitz von Erziehungs-
direktor Tanner-Herisau — erneut zur Sprache und man einigte
sich, mit einer Eingabe an die Bundesbehorden zu gelangen, worin
vorlidufig fiir eine Besserstellung der beruflichen und hauswirt-
schaftlichen Fortbildungsschulen eingetreten wurde, in dem Sinne,
es sei die Bundessubvention an diese Fortbildungsschulen fiir das
Jahr 1924 wieder auf 40 Prozent und ab 1925 wieder der friihere
Ansatz von 50 Prozent der anderweitig aufgebrachten Mittel fest-
zusetzen.

Das Jahr 1925 brachte dann einen entscheidenden VorstoB8. Auf
“der Tagung in Solothurn am 26. September 1925 stimmte die Kon-
ferenz dem Antrag der Kommission zu, mit einem Gesuch an den
Bundesrat zu gelangen betreffend Revision des Bundesgesetzes
fiir die Unterstiitzung der Primarschule durch den Bund von 1903
im Sinne einer groftmoéglichen Erhohung des Beitrages, ohne daB
dadurch das Recht zur Gesetzgebung, zur Leitung und Beaufsich-
tigung der o6ffentlichen Primarschule durch die Kantone beriihrt
wurde. In den folgenden Jahren setzte sich der Gedanke einer
Erhohung des Bundesbeitrages durch. So konnte auf der Tagung
in Sechwyz am 22. Oktober 1928 unter der Anwesenheit von Bundes-
rat Chuard, dem damaligen Chef des eidgendssischen Departe-
mentes des Innern, das ganze Problem abgeklirt werden. Das
Protokoll dieser wichtigen Sitzung fafBt die Ergebnisse in folgende
Worte zusammen: ,Die Diskussion dreht sich hauptsédchlich um

2
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die Frage des kiinftigen Subventionsbeitrages und um die Be-
stimmungen iiber die Verwendung der Bundessubvention. In be-
zug auf den erstern Punkt, Subventionsbeitrag, gehen Bundesrat
und Erziehungsdirektorenkonferenz darin einig, daB den Kanto-
nen mit besonderen Schwierigkeiten ein Vorrang gelassen werde.
Verschiedener Meinung sind die beiden Instanzen nur in bezug
auf das MaB der Erhohung. Wihrend der Bundesrat und der
Vorentwurf den Grundbetrag der Subvention auf Fr. 1.— erhohen
wollen, wiinscht die Kommission und mit ihr die Konferenz ein-
fach Verdoppelung der heutigen Ansitze. Was den zweiten Punkt
anbelangt, so will der Bundesrat eine wesentliche Vereinfachung
der Vorschriften und eine Beschrinkung speziell der Verwen-
dungsmoglichkeiten; die bisher neun verschiedenen Zwecke wiren
auf die Erhohung von Lehrerbesoldungen, fiir Ruhegehilter und
fiir Errichtung neuer Schulen, besonders in abgelegenen Gegen-
den, zu beschrinken, damit eine Zersplitterung der Primarschul-
subvention vermieden werde. Seitens der Erziehungsdirektoren
wird jedoch auf die Konsequenzen dieser Beschrinkung aufmerk-
sam gemacht, weleche nicht fordernd wirken. Darum sollten die
Bestimmungen des bisherigen Artikels 2 unverindert beibehalten
und eine offentliche Diskussion iiber diesen Artikel 2 vermieden
werden. Eine Abstimmung findet nicht statt. Vielmehr wird mit
Zustimmung des anwesenden Mitgliedes des Bundesrates die er-
folgte Aussprache als ausreichend angesehen.”

Die Jahre 1929/30 brachten die Durchberatung des Traktan-
dums in den Réten. Das gliickliche Resultat war die Anderung
der Artikel 3 und 4 des Bundesgesetzes von 1903, die nun folgen-
den Wortlaut bekamen:

»Att. 3. Die Beitrdge des Bundes diirfen keine namhafte Ver-
minderung der durchschnittlichen ordentlichen Leistungen der
Kantone fiir die Primarschule (Staats- und Gemeindeausgaben
zusammengerechnet) in den Jahren 1925 bis und mit 1929 zur
Folge haben.

Art. 4. Als Grundlage zur Bestimmung der Jahresbeitrige an
die Kantone wird ihre Wohnbevolkerung nach der eidgenossischen
Volkszihlung angenommen. — Der Einheitssatz zur Berechnung
des Jahresbeitrages betrigt fiir jeden Kanton einen Franken auf
den Kopf der Wohnbevilkerung. — In Beriicksichtigung der be-
sonderen Schwierigkeiten ihrer Lage wird den Kantonen TUri,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Appenzell I.-Rh., Appenzell A.-Rh.,
Graubiinden, Tessin und Wallis eine Zulage von sechzig Rappen
auf den Kopf der Wohnbevilkerung gewidhrt. Diese Zulage soll
in erster Linie verwendet werden zur Unterstiitzung iirmerer Ge-
meinden und zur Schaffung von Schulen an kleinen Orten, die noch
keine besitzen. — Den Kantonen Tessin und Graubiinden wird eine
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weitere Zulage von sechzig Rappen bewilligt, fiir den Tessin
berechnet auf Grund seiner ganzen und fiir Graubiinden auf
Grund seiner romanisch- und italienischsprechenden Wohnbevol-
kerung.“?%) ‘

Damit war die jahrelange Anstrengung der Konferenz belohnt
und das Gesetz mit der gegebenen Regelung der Erhoéhung,
namentlich fiir die unter schwierigen Bedingungen arbeitenden
Kantone, hiitte sich zum Segen der Schule auswirken koénnen,
wenn nicht die sechwere europidische Wirtschaftskrise ihre Schat-
ten auch auf die Schweiz geworfen hiitte.

Nach wenig Jahren schon sah sich der Bund genotigt, Kiur-
zungen an allen Beitrigen vorzunehmen, um sein Budget einiger-
mafen im Gleichgewicht zu behalten. So wurde die Erhohung der
Bundessubvention illusorisch und die Kantone sahen sich von
neuem in finanzielle Schwierigkeiten geworfen; sie muBten zu
KrisenmaBnahmen greifen, die sie um so mehr bedauerten, als
sie sich zum Schaden der Jugend des Schweizervolkes auswirken
mufBten. Die erste Kiirzung geschah schon im Jahre 1933 durch
BundesbeschluB vom 13. Oktober 1933 mit einer Herabsetzung des
Beitrages um 20 %. Die zweite Kiirzung erfolgt auf Grund von
Art. 8 des Bundesbeschlusses iiber neue auBlerordentliche Mafinah-
men zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes im Bundeshaus-
halt in den Jahren 1936 und 1937, wonach eine Herabsetzung von
den im Bundesgesetz von 1930 festgesetzten Ansitzen von 25 %
stattfand.®) Etwas geringer, 20 % gegeniiber 1932, war die Kiir-
zung der Ansitze bei den sogenannten Bergzuschligen und Sprach-
zuschligen. Die Aufgabe der Kantone, ihr Schulwesen vor Riick-
schligen zu bewahren, ist nicht klein und ihre Bemiihungen
sie zu erfiillen, sind aller Anerkennung wert.

Damit schlieBen wir dieses Kapitel, das einen doppelten Zweck
verfolgt, einmal den recht erheblichen Anteil der Konferenz an
der Losung dieses groBen Fragenkomplexes darzustellen, aber
auch den Werdegang des Problems selbst herauszuarbeiten.

2. Der schweizerische Schulatlas.

Die Schaffung eines schweizerischen Schulatlasses darf mit
Recht als ein besonderes und schopferisches Werk der Erziehungs-
direktoren-Konferenz bezeichnet werden. Der Geographieunterricht
in der Volksschule der 25 Kantone und Halbkantone ist ein hervor-

1) Bundesgesetz betreffend die Unterstiitzung der offentlichen Primar-
schule vom 25. Juni 1903 mit den durch das Bundesgesetz vom 15. Marz 1930
durchgefiihrten Anderungen.

2) Vergleiche hiezu Subventionstabellen und Bericht iiber die Titigkeit des
Bundes auf dem Gebiete des Schulwesens in diesem Bande.
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ragendes Element des Heimatunterrichtes und der nationalen Er-
ziehung der schweizerischen Jugend, und wenn heute die Schul-
kinder der deutschen, franzosischen und italienischen Schweiz
durch die gemeinsame Beniitzung des gleichen Geographielehr-
mittels in einen geistigen Kontakt kommen, der keinen andern
Sinn haben kann, als den iiber das Erkennen und Wissen hinaus
den heranwachsenden Generationen die Heimat lieb zu machen, so
ist die Hrstellung eines schweizerischen Schulatlasses eine natio-
nale Tat. Der Atlas als Werk der Konferenz und ihrer Organe,
geschaffen unter der moralischen und materiellen Mitwirkung des
Bundes und der Kantone, macht dem Schweizer Namen alle Ehre
und ist ein ausgezeichnetes und dank der Unterstiitzungen zugleich
billiges Lehrmittel der schweizerischen Volks- und Mittelschulen.

Die geschichtliche Seite des Werkes sei kurz skizziert?!). 1872
schuf der Kanton Ziirich mit der Herausgabe des Wettstein’schen
Schulatlasses ein individuelles Lehrmittel, das dank seiner Treff-
lichkeit und Gediegenheit zu einem methodischen Ereignis wurde,
nicht nur fiir die Schweiz, sondern auch fiir das Ausland. Dieser
Wettstein’sche Atlas wurde in einer ganzen Reihe von Kantonen
als Lehrmittel eingefiihrt und erlangte rasch die Bedeutung eines
Lehrmittels schweizerischen Charakters, ein Umstand, der um so
angenehmer empfunden wurde, als die Schweiz fiir den Bezug von
Atlanten bis zum Jahre 1872 vollstindig auf das Ausland ange-
wiesen war. KEin methodisches Ereignis war die Schaffung eines
Schulatlasses durch Wettstein deshalb, weil er ihn einleitete mit
einer guten, wohldurchdachten Einfiithrung in die Karthographie
und hierbei auch auf die Kurvenkarte Riicksicht nahm. In andern
Punkten wurde aber dieser Atlas iiberholt und als sich dann an-
fangs der 90iger Jahre des 19. Jahrhunderts fiir den Kanton Ziirich
die Notwendigkeit einer vollstindigen Neubearbeitung des Wett-
stein’schen Schulatlasses ergab, trat der Gedanke der Erstellung
eines Lehrmittels in Verbindung mit andern deutschsprachigen
Kantonen in Lehrerkreisen kriftic in den Vordergrund. Ein
direkter AnstoB hiefiir ging von Dr. August Aeppli-Ziirich und
von der topographischen Amnstalt J. Schlumpf in Winterthur aus,
die sich an die Erziehungsdirektion des Kantons Ziirich wandten.

Was lag nun nidher als der Gedanke, die ganze Atlasfrage auf
einen breitern, auf einen schweizerischen Boden zu stellen und sie
auf die Traktandenliste der neugeschaffenen Erziehungsdirektoren-
Konferenz zu setzen? Die Tagung vom 27. Juli 1898 in Freiburg
befaBte sich mit dem Thema, und der Gedanke der Erstellung eines
schweizerischen Schulatlasses fand die giinstige Aufnahme, die er
verdiente. Mit der Elastizitédt, die jungen Unternehmen eigen ist,

1) Vergleiche hierzu ausfiihrlich Jahrbuch des schwelzemsehen Unter-
richtswesens 1906, S. 1 ff.
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wurde sogleich eine Studienkommission unter dem Vorsitz
von Regierungsrat Dr. Gobat-Bern, die sich durch Fachminner
ergianzte, bestellt, zur Priifung der Frage. Auf Grund des Be-
richtes dieser vorberatenden Instanz wurde schon in der Sitzung
vom 19. April 1899 in Ziirich beschlossen, es sei fiir die Oberstufe,
das heifit fiir den Gebrauch an Lehrerseminarien, Gymnasien, In-
dustrieschulen, Handelsschulen ete., ein Schulatlas zu erstellen.
Auf der Tagung in St. Gallen am 24. Juli 1900 fafite die Konferenz
ihre verbindlichen Beschliisse in der Sache. Eine Redaktionskom-
mission von sieben Mitgliedern wurde bestellt, wovon fiinf durch
die Konferenz und je eines durch die Lehrervereinigungen der
deutschen und franzosischen Schweiz bestimmt wurden. Die Wahl
der fiinf durch die Konferenz zu bestimmenden Mitglieder fiel
auf die folgenden Namen: Prof. Dr. August Aeppli-Ziirich, Direk-
tor Leo Held-Bern, Seminarlehrer G. Stucki-Bern, Prof. W. Rosier-
Genf, Prof. Dr. J. Friih-Ziirich. Die Lehrervereinigungen ernannten
als Mitglieder Rektor Edwin Zollinger-Basel und Seminardirektor
Francois Guex-Lausanne. Stidndiger Sekretir war Staatsschreiber
Dr. A. Huber, damals Erziehungssekretidr, Ziirich. Das TUnter-
nehmen wurde ins Handelsregister eingetragen, und die Konfe-
renz beschloB, nach Einholung der Genehmigung durch die kan-
tonalen Regierungen, auch ein allfilliges Defizit zu iibernehmen.
Auf der andern Seite sollte der Konferenz auch der Gewinn zu-
gute kommen. Die Verlegerschaft wurde aus den Erziehungs-
direktionen der Kantone Ziirich, Bern und Genf und dem Kon-
ferenzsekretariat gebildet. Nach Ausschreibung der Konkurrenz
wurde die Erstellung des Werkes an die Firma Topographische
Anstalt J. Schlumpf, Winterthur, vergeben. Das Fortschreiten der
Arbeiten zeigte bald die Notwendigkeit der Erhdhung des ur-
spriinglich vorgesehenen Kredites von Fr. 170,000.— Man wollte
ein erstklassiges Lehrmittel, und zugleich durfte es nicht zu teuer
zu stehen kommen, sollte das Werk Gemeingut des Volkes werden.
Auf Grund einlidBlicher Eingaben der Konferenz bewilligte die
Bundesversammlung am 28. Mirz 1906 einen Beitrag von 100,000
Franken mit der Bedingung, da dem Bunde das Verfiigungsrecht
iiber die Platten mit den Originalzeichnungen des Atlasses zustehe.
Um das Werk ganz auf den nationalen Boden zu stellen, beschlof
die Konferenz noch eine italienische Ausgabe des Mittelschul-
atlasses und gelangte mit dem Ersuchen um eine zweite Subven-
tion in der Hohe von F'r. 100,000.— an den Bund, die 1911 bewilligt
wurde.

Nach vielen Miihen wurde das Unternehmen gliicklich zu Ende
gefithrt dank der hingebenden Arbeit der beteiligten Organe. Er-
stellt wurde als Erstauflage ein Mittelschulatlas von 136 Seiten
in einer deutschen Ausgabe von rund 18,000 Exemplaren, einer
franzosischen von rund 8000 Exemplaren. Eine italienische Aus-
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gabe von rund 2000 Exemplaren konnte erst auf das Friihjahr 1916
erfolgen. Als Auszug aus dem Mittelschulatlas wurde dann ein
sogenannter Sekundarschulatlas von 88 Seiten in einer Auflage
von 24,000 Exemplaren gedruckt.

Von nun an steht die Atlasangelegenheit jedes Jahr auf der
Traktandenliste der Konferenz mit ihren Berichten iiber den Stand
des Unternehmens, seiner wissenschaftlichen und kaufméannischen
Fiihrung und Rechnungsablegung. Auf der Tagung in Sitten am
13. September 1916 wurde der Konferenz durch den Prisidenten
der Atlasdelegation, Erziehungsdirektor Lohner-Bern (Nachfolger
des verstorbenen Erziehungsdirektors Gobat-Bern), die Frage vorge-
legt, ob mnicht der schweizerische Schulatlas zur Erstellung eines
Volksschulatlasses herangezogen werden konne. Ein Prizedenz-
fall lag schon ver, indem der Kanton Ziirich gegen eine billige
Entschidigung das Material des schweizerischen Schulatlasses be-
niitzen wollte zur Erstellung eines kantonalen Volksschulatlasses
in der Meinung, daB die finanzielle Tragweite ganz dem Kanton
Ziirich tiberbunden sei. Regierungsrat Lohner vertrat den Stand-
punkt der Delegation, die Konferenz solle davon absehen, einen
Volksschulatlas herauszugeben, es sei an einem Unternehmen ge-
nug, der Weg sei ein weiter und miihseliger gewesen, und zur
kaufméinnischen Fiihrung eines solchen Unternehmens sei die Kon-
ferenz nicht die geeignete Instanz. Dagegen soll den Kantonen,
die auf eigene Rechnung einen Volksschulatlas erstellen wollen,
gegen billige Entschidigung das Material des schweizerischen
Schulatlasses iiberlassen werden.?)

1) In der Diskussion erwahnte Ziirich, daB alle Vorarbeiten zu einem
Volksschulatlas erledigt waren, als der Krieg ausbrach und vorldufig Halt
gebot. Die Geschichte dieser interessanten Aktion des Kantons Ziirich sei
kurz skizziert. Am 15. Dezember 1913 beschlol der Erziehungsrat des Kan-
tons Ziirich die Herausgahe eines Atlasses von 44 Seiten fiir die 7. und
8. Klasse der Primarschule. Mit Riicksicht auf die politischen Verdn-
derungen, die im Hinblick auf den Weltkrieg zu erwarten waren, wurde mit
der Fertigstellung des Lehrmittels zugewartet. Mittlerweile war die II. Auf-
lage des Sekundarschulatlasses auch vergriffen; an eine Neuausgabe konnte
aber nicht gedacht werden. Daher beschlol der Erziehungsrat am 15. Au-
gust 1918, den in Aussicht genommenen Atlas fiir die Primarschule zu erweitern,
so dall er bis zum Erscheinen einer neuen Auflage des Sekundarschulat-
lasses interimistisch auch fiir die Sekundarschule verwendet werden konne.
Am 9. Dezember 1919 wurde durch den Erziehungsrat endgiltig der Druck-
auftrag fiir einen .Volksschulatlas® erteilt. Die I. Auflage von 10,000
Exemplaren erschien im Jahre 1920, eine II. Auflage von 10.000 Exem-
plaren im Jahre 1922; weitere Auflagen wurden nicht mehr gedruckt.

Auf Begehren der Delegation fiir den Schweizerischen Schulatlas wurde
im Dezember 1922 die Herausgabe einer III. Auflage des Sekundarschul-
atlasses durch den Kanton Ziirich beschlossen. Die Fertigstellung und Aus-
gabe erfolgte im Jahre 1924 und wurde durch den Lehrmittelverlag der
Erziehungsdirektion des Kantons Ziirich iibernommen. Eine IV. und V. un-
verinderte Auflage des Sekundarschulatlasses von je 20,000 Exemplaren
kamen noch in den Jahren 1926 und 1930 zur Ausgabe.
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Der Krieg mit seinen schweren Schatten verlangsamte das Ar-
beitstempo und als die ersten Auflagen vergriffen waren, stand die
Konferenz vor der Frage der Umarbeitung des ganzen Werkes. Die
neuen Grenzen waren bekannt und auf der Tagung in Lausanne
am 22. September 1922 beschlof die Konferenz, es seien die Vor-
arbeiten fiir die Neuausgabe des deutschen und franzosischen
Mittelschulatlasses fortzusetzen, und es sei eine Eingabe an den
Bund zu richten um eine dritte Subventionierung des Werkes in
der Hohe von Fr. 120,000.—. In Form von vier Jahresraten wurde
sie vom Bund bewilligt. Im Friijahr 1925 war die deutsche Aus-
cabe fertiggestellt, die andern folgten.

Prof. G. Frei-Kiisnacht (Zch.), der Sekretiar der Delegation fur
den schweizerischen Schulatlas, faBt in einem duBerst interessanten
Bericht den Gegenwartsstand des Werkes wie folgt zusammen:

»-Wihrend anfianglich die Auflagen in allen drei Landesspra-
chen durch den ziircherischen Lehrmittelverlag vertrieben wurden,
konnte bei der II. franzosischen Auflage mit der Firma Payot &
Co. in Lausanne eine Vereinbarung dahingehend getroffen werden,
daB sie zu einem festgesetzten Preis die gedruckten Bogen aus der
Druckerei empfingt, sie lagert, versichert, den Einband und den
Vertrieb selber iibernimmt und der Atlas-Delegation von Zeit zu
Zeit bestimmte Zahlungen leistet. Bei dieser Regelung ist es bis
heute geblieben.

Die Topographische Anstalt J. Schlumpf in Winterthur wver-
wandelte sich in eine Aktiengesellschaft unter dem Namen Karto-
graphia A.-G. Winterthur, die aber 1924 durch Kauf der Mehrzahl
der Aktien in den Besitz des Art. Institutes Orell FiiBlli in Ziirich
itberging. Von diesem Zeitpunkt an bis heute wurde der Atlas
in den Offizinen dieser Firma gedruckt.

In der Zusammensetzung der Atlas-Delegation ergab sich im
Laufe der Zeit insofern eine Verdnderung, als jeweilen die amten-
den Erziehungsdirektoren der Kantone Bern, Ziirich und Genf die
Mitglieder derselben waren. Als erster Pridsident der Atlasdele-
gation amtete Erziehungsdirektor Gobat-Bern, der, wie vorstehend
schon erwihnt, 1916 durch Erziehungsdirektor Lohner-Bern ersetzt
wurde. 1919 folgte Erziehungsdirektor Merz, der 1927 durch sein Aus-
scheiden aus der Direktion des Erziehungswesens des Kantons Bern
ersetzt wurde durch Erziehungsdirektor Dr. Mousson-Ziirich. Nach

Im Jahre 1932 wurde durch eine interkantonale Konferenz der Sekun-
darlehrer eine ginzliche Neubearbeitung des Sekundarschulatlasses verlangt
und der Kanton Ziirich wiederum mit der Ausfiithrung betraut. Nach einem
Programm von Prof. Imhof wurde der Sekundaratlas von diesem mneu be-
arbeitet und gezeichnet. Die I. Auflage von Prof. Imhof erschien im Jahre
1934 und eine II. Auflage im Jahre 1936. (Mitteilung des Kantonalen Lehr-
mittelverlags Ziirich.)
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seinem Riicktritt aus dem Amte wihlte die Erziehungsdirektoren-
Konferenz Erziehungsdirektor Dr. 4. Rudolf-Bern als Prisidenten,
der dieses Amt bis heute inne hat.

Fiir eine griindliche Neubearbeitung des Mittelschulatlasses,
der auf 1932 zu erscheinen hatte, wurde eine neue Organisation
der Arbeiten vorgesehen. Als Redaktor wurde Prof. Ed. Im-
hof, Professor der Kartographie an der Eidgendossischen Techni-
schen Hochschule, gewonnen, der fiir den Atlas der Redaktions-
kommission ein neues Programm vorlegte. In der Folge wurden
die Originalzeichnungen fiir alle neuen Karten in seinem Bureau
selber ausgefiihrt. Das bedeutete gegeniiber frither, wo die Aus-
fithrung der Kartenoriginale und die Detailredaktion durch die
kartographische Anstalt besorgt wurde, eine grundlegende Ande-
rung. So ist denn auch Prof. Imhof das vollig neue Gesicht des
Atlasses von 1932 zu verdanken. Die Anerkennung blieb auch nicht
aus. In kartographischer Beziehung gilt der schweizerische Mittel-
schulatlas auch im Ausland als der beste existierende Schulatlas.
Fiir diese Auflage hat der Bund eine weitere Subvention von
F'r. 200,000.— bewilligt. Die Auflage betrug 16,000 deutsch-sprachige,
4500 franzosisch-sprachige und 500 italienisch-sprachige Atlanten.
Die Gesamtauflage der 1936 herausgekommenen und fiir 1940 in
Arbeit befindlichen Drucke betriagt 21,000, respektive 20,000.

AnliaBlich der griindlichen Neubearbeitungen der verschiede-
nen Auflagen wurden Redaktionskommissionen gewihlt, die die
Verantwortung fiir die sachliche Seite trugen. Zur Vorbereitung
und zur Durchfithrung der von der Redaktionskommission jeweilen
beschlossenen redaktionellen Anderungen stand dem Redaktor der
Technische Ausschufl zur Seite, der fiir die Ausgabe 1940 in eine
Technische Kommission verwandelt wurde, nachdem die friihere
Redaktionskommission fiir die Neubearbeitung 1932 durch die
Atlas-Delegation aufgehoben worden war.

Nach dem Ausscheiden des verdienstvollen fritheren Redaktors
und Sekretdrs der Atlasdelegation, Prof. Dr. Aug. Aeppli, im Ok-
tober 1934, wurde als sein Nachfolger Lehrmittelverwalter E. Kull
gewiahlt. Nach seinem im Dezember 1935 erfolgten Ableben folgte
als Sekretiar Prof. G. Frei, Kiisnacht.

Die Atlas-Delegation setzt sich heute zusammen aus den Herren
Regierungsrat Dr. 4. Rudolf-Bern, als Prisident, Regierungsrat
Dr. K. Hafner - Ziirich, Staatsrat P. Lachenal - Genf und Prof.
G. Frei, Sekretdr. Die Technische Kommission, bestehend aus
Prof. Dr. Imhof, als Redaktor und Priasident, Prof. Dr. Aug. Aeppli,
Prof. Dr. E. Letsch und Prof. G. Frei als Sekretir, wurde nach dem
Ableben von Prof. Aeppli ergéinzt durch Prof. Walter Wirth, Win-
terthur. Der Sekretidr dieser Kommission arbeitet mit als Ver-
bindungsglied mit der Atlas-Delegation.
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In finanzieller Hinsicht wire noch zu ergidnzen, daB die Kan-
tone Ziirich, Bern, Genf, Basel-Stadt, Neuenburg, St. Gallen und
Waadt durch verzinsliche Darlehen in der Gesamthohe von 130,000
Franken von Auflage zu Auflage die notigen Betriebsmittel be-
reitgestellt haben.

Es liegt in der Natur der Sache, daB3 ein solches Werk, wie es
der schweizerische Mittelschulatlas ist, entsprechend dem wissen-
schaftlichen Stand der Dinge, aber auch der politischen Veridnde-
rungen von Zeit zu Zeit eine Neubearbeitung erfahren muB. Diese
ist allerdings abhingig von den Mitteln, die vom Bunde zur Ver-
fiigung gestellt werden konnen. Die Auflagen 1936 und 1940 sind
grundsitzlich unverdnderte Neudrucke der Auflage 1932, abge-
sehen von den notwendigen Korrekturen der politischen Veridnde-
rungen.

Die nachfolgenden kurzen statistischen Angaben zeigen die
Bedeutung des Atlaswerkes.

Bundesbeitrdge : Beitrdge von Kantonen:
1906 Fr. 100,000.— 1931 By, 3284
1911 » 100,000.— 1932 » 11,408.—
1923/26 ,  120,000.— 1933 »  9,635.—
1928/32 200,000.— e

2, 2 Fr. 20327.—
1933/35 . 30,000.— Ty

zusitzlich zur Bundessubvention, ver-
Fr. 550,000.—  teilt auf die Kantone im :Verhiltnis
der Wohnbevolkerung.

Erstellte Auflagen :
Mittelschulatlas deutsch bis 1940 . 116,400 Exemplare

franzosisch vrsta - 100 =
italienisch N 3,000 -
Sekundarschulatlas e s i S e iy D) y
Volksschulatlas sBl gt T g e OO0 L

Total 156,400 Exemplare

Die aufgelaufenen Gesamtkosten fiir Herstellung der Platten,
Druck, Papier, Einband und Administration iibersteigen den Be-
trag von Fr. 2,000,000.—. Das Steinlager mit den Gravuren, das
Eigentum der Atlas-Delegation respektive der Erziehungsdirek-
toren-Konferenz ist, ist mit Fr. 300,000.— versichert.*”

3. Unterrichtsjahrbuch und
Annuaire de I'instruction publique en Suisse.

Unterrichtsjahrbuch.

Da Dr. Albert Huber, der Redaktor des Jahrbuchs des Unter-
richtswesens in der Schweiz, ausfiihrlich iiber die geschichtliche
und materielle Seite dieses Werkes geschrieben hat im Rahmen
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seiner Gesamtarbeit tiber die Leistungen der Erziehungsdirektoren-
konferenz bis 1911 (eigentlich bis 1913, da der Band dann erschien)
und da mit seinem im Jahre 1913 erfolgten Hinschied das Werk
nicht mehr erscheinen konnte, weil sich die rechtliche Grundlage
geiindert hatte, wird hier iiber das verdienstliche Werk nicht mehr
berichtet und auf die Arbeit Hubers selbst hingewiesen.

Annuaire de l'instruction publique en Suisse.

Einer Tatsache miissen wir im Zusammenhang mit dem Unter-
richtsjahrbuch gedenken. Sie betrifft die Griindung des ,,dnnuaire
francais de Uinstruction publique en Suisse”, auch wenn das Werk
heute nicht mehr in das Arbeitsgebiet der Erziehungsdirektoren
der 25 Kantone und Halbkantone gehort.

Schon an den Tagungen vom 8. Mai 1906 in Bern und vom 11. Sep-
tember 1906 in Heiden wurde diese Frage gestreift. Referent war
damals Erziehungsdirektor 4. Eugster-Speicher, auf dessen An-
trag die Konferenz die Uberleitung dieses Geschiftes an die Kon-
ferenz der Erziehungsdirektoren der romanischen Schweiz be-
schloB. Man verstand das Bediirfnis nach Schaffung eines spe-
ziellen Organs fiir die Kantone franzosischer Zunge und einmal
der finanziellen Unterstiitzung durch den Bund gewiB, waren auch
die Schwierigkeiten zu iiberwinden. An der Tagung vom 3. Sep-
tember 1907 erfolgte eine neuerliche klidrende Aussprache. Es kri-
stallisierte sich der Gedanke heraus der Schaffung eines Jahr-
buchs schweizerischen Charakters in franzosischer Sprache, in Son-
derheit den Bediirfnissen der romanischen Schweiz dienend. Diese
Anschauung lag auch einer Resolution des Lehrertages der fran-
zosischen Schweiz vom 16. Juli 1907 in Genf zugrunde. Es sollte
sich weder um eine Konkurrenz der deutschen Ausgabe des Huber-
schen Unterrichtsjahrbuches noch um eine Ubersetzung handeln,
sondern es sollte ein selbstidndiges Unternehmen werden unter
eigener geistiger und finanzieller Verantwortlichkeit der romani-
schen Schweiz. Da die Bundesunterstiitzung gesichert war, wur-
den die organisatorischen Fragen in verschiedenen Sitzungen abge-
kldrt. An der Tagung der Konferenz in Sarnen am 22. September
1908 wurde beschlossen, daBl die beiden Interessenkreise: Redaktor
des Unterrichtsjahrbuches Dr. Albert Huber-Ziirich und Staatsrat
Rosier-Genf {ir die romanische Schweiz versuchen sollten, zu einer
Verstindigung zu gelangen. Am 16. Februar 1909 erfolgte eine
grundsétzliche Hinigung, welche beide Teile einander nidher
brachte. Folgende Punkte wurden festgelegt: ein unveranderlich
bleibender Teil des Annuaire sollte der Ubernahme der Statistiken
des Jahrbuchs und der gesetzlichen Dokumente vorbehalten sein
als duBeres Zeichen der Gemeinsamkeit, widhrend der zweite va-
riable Teil gemidfl den Bediirfnissen und Wiinschen der franzosi-
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schen Schweiz zu gestalten sei. An den Tagungen in Aarau vom
24. Februar 1909 und Freiburg vom 19. Juli 1910 wurden diese Ab-
machungen bereinigt und genehmigt. Damit wurde eine Ange-
legenheit erledigt, welche die Konferenz wiederholt beschiftigt
hatte. Das Schicksal jedoch hatte die Zeit der Zusammenarbeit
kurz bemessen, da Albert Huber 1913 starb.

Der ,Annuaire de linstruction publique en Suisse“ erschien
erstmals 1910 und steht heute im 28. Jahrgang. Er enthilt stets
eine Fille von Aufsdtzen iiber Fragen, mit welchen sich die pidda-
gogischen Kreise der franzodsisch sprechenden Schweiz befassen.

Das Werk hat sich unter den Auspizien der Erziehungsdirek-
toren-Konferenz der romanischen Schweiz selbstindig entwickelt.

Der erste Redaktor war Francois Guex, Seminardirektor in
Lausanne; heute wird das Werk redigiert von Louis Jaccard, Chef
du service de '’enseignement primaire au Département de I'instruc-
tion publique du eanton de Vaud.

4. Schweizerische Schulstatistik.

Auf den Zeitpunkt der Schweizerischen Landesausstellung in
Bern im Jahr 1914 erschien, durchgefithrt von Staatsschreiber Dr.
Albert Huber-Ziirich, die erste von der Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren herausgegebene Statistik des schweizerischen
Schulwesens. Viele Anstrengungen waren zu machen, viele
Schwierigkeiten zu iiberwinden fiir die Herausgabe und schwer
lasteten die Schattten des Weltkrieges auf diesem Werk. Da die
wirtschaftlichen Krisen, die Europa in den nichsten Jahrzehnten
erschiitterten, auch die Schweiz nicht verschonten, wird diese grofe
umfassende Statistik sidmtlicher 6ffentlicher Schulen als Quer-
schnitt durch das schweizerische Schulwesen aller Stufen wohl
fiir lange Zeit die letzte statistische Erhebung in dieser Art sein.

An der Tagung in Heiden am 11. September 1906 wurde die
Frage der Erstellung einer schweizerischen Schulstatistik erstmals
besprochen.

Um den geistigen und kulturgeschichtlichen Zusammenhang
zu zeigen, in den das groBe Werk der schweizerischen Schulstatistik
gehort, seien einige wertvolle geschichtliche Daten zusammengestellt.
Seit dem Jahre 1798, in welchem der helvetische Unterrichtsminister
Stapfer eine Erhebung iiber das Volksschulwesen veranstaltet
hatte, um fiir die Idee der Volksschule einzutreten, war keine eid-
genossische Schulstatistik mehr aufgenommen worden. Es war
eine Tat, als das Eidgenossische Departement des Innern beschloB,
die Wiener Weltausstellung 1873 mit einer Statistik iiber das
schweizerische Schulwesen zu beschicken. Das Schulwesen der
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Kantone hatte sich stark entwickelf, und es galt einmal ordnend
und vergleichend gewisse Tatbestinde festzustellen. Der Redaktor
dieser ersten schweizerischen Schulstatistik war Professor Dr. Her-
mann Kinkelin-Basel, der sich mit Eifer an seine schwierige Auf-
gabe machte. Die eigentliche Schulstatistik, die an der Ausstel-
lung im Manuskript vorlag, bearbeitete folgende Themen: Die
Gesetzgebung iiber das Primar- und Sekundarschulwesen, stati-
stische Erhebungen iiber das Primar- und Sekundarschulwesen,
iitber die Schulen dritter Stufe, die Lehrerbildungsanstalten, iiber
die Universititen und Akademien und Fachschulen hoherer Stufe.
Gedruckt wurden nur die Teile: Gesetzgebung, Primarschulstatistik
und Lehrerbildungsanstalten, diese letzten dargestellt von J. J.
Schlegel, Reallehrer in St. Gallen. Die Anlage dieser Statistik be-
ruht auf der kantonsweisen Darstellung.

Eine weitere Stufe in der Entwicklung der schweizerischen
schulstatistischen Disziplin bildet die Statistik iiber das Unter-
richtswesen in der Schweiz, bearbeitet von C. Grob, Sekretiar des
Erziehungswesens des Kantons Ziirich, auf den Zeitpunkt der
schweizerischen Landesausstellung in Ziirich im Jahre 1883. In
sieben Binden werden hier statistische Aufsehliisse erteilt iiber
Schiiler- und Lehrerverhiltnisse an den Primarschulen, an den
Kindergirten, den Fortbildungsschulen, Privatschulen, den mitt-
lern und hohern Schulen und tiber den Arbeitsschulunterricht der
Midechen. Der 7. Band, der die schulgesetzlichen Bestimmungen
des Bundes und der Kantone zusammenstellt, stammt von Dr. O.
Hunziker, Seminarlehrer in Kiisnacht. Methodisch ist hier ein
Neues zu verzeichnen, indem die gleichartigen Institutionen
vereinigt werden, um einen zentralen schweizerischen Gesichts-
punkt hervortreten zu lassen, ohne der Besonderheit der kantona-
len Verhiltnisse Zwang anzutun.

Eine Fortfithrung dieses schulstatistischen Werkes war die
dritte schweizerische Schulstatistik, die Dr. jur. 4lbert Huber auf
die Landesausstellung in Genf im Jahr 1896 bearbeitete. In der
Methode lehnte sich Huber an seinen Vorginger Grob an.

Das Werk umfaBte 8 Biinde, das Schulwesen samtlicher Stufen
bearbeitend. Der 8. Band enthielt die Schulgesetzgebung des Bun-
des und der Kantone. Hier wirkte auBer Dr. Huber auch Prof.
Dr. O. Hunziker, Direktor des Pestalozzianums Ziirich, mit. Zum
erstenmal erfahren hier die Méddchen-Arbeitsschulen eine eingehende
Behandlung. Albert Huber lieB diesem Zweig des Unterrichts eine
besondere Pflege angedeihen, da gerade in jenen Jahren den Fra-
gen der weiblichen Fach- und Berufsbildung groBere Aufmerk-
samkeit geschenkt wurde. Der Ausbau des heute im Kanton Zii-
rich vortrefflich organisierten Handarbeitsunterrichts lag ihm be-
sonders am Herzen.
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Somit war die direkte und beste Verbindung gegeben zum
neuen schulstatistischen Unternehmen, dessen Leiter Dr. Albert
Huber wurde, als die Erziehungsdirektorenkonferenz sich ent-
schloB, auf die Landesausstellung in Bern 1914 eine neue schwei-
zerische Schulstatistik, die vierte in der Reihe, zu schaffen. Am
19. Oktober 1909 wurde die Sache durch den Vorort Schaffhausen
beim schweizerischen Bundesrat definitiv anhingig gemacht. In
der Sitzung vom 19. Juli 1910 erfolgte in Freiburg der Beschluf},
daB die Konferenz das Unternehmen unter ihrer Verantwortlich-
keit durchfiihren werde. In der Dezembersession 1910 wurde in der
Bundesversammlung eine erste Quote von Fr. 20,000.— fiir das
Jahr 1911 bewilligt; veranschlagt war das Werk auf minimal
Fr. 80,000.—. Die von der Konferenz bestellte Kommission bestand
aus den Erziehungsdirektoren der Kantone Baselland (G. Bay,
Liestal, Prisident); Freiburg (Dr. Python); Glarus (E. Schropp,
Nifels); Neuenburg (Ed. Quartier-la-Tente); Basel (Dr. Mangold)
und dem Sekretir der Konferenz, Dr. Albert Huber, Ziirich. Zu
der Aufstellung der Zihlkarten (in deutscher, franzésischer und
italienischer Sprache) wurde eine groB8e Zahl von Fachleuten —
Erziehungsdirektionen, Lehrer- und Schulvereinigungen — be-
griiBt. Als Stichtag war der 31. Mérz 1912 bezeichnet.

Die Tagung in Liestal im Oktober 1911 galt dem methodischen
Vorgehen. Die Kantone wurden begriilt, ob sie einer kantons-
weisen monographischen Darstellung vor der zentralen den Vor-
zug geben wiirden. Diese Frage wurde verneint. Am 1. Juli 1912
wurde das Bureau in Ziirich eroffnet unter der Leitung von Frl.
Dr. E. L. Bahler-Bern, die von Dr. Albert Huber von ihrer eben
erst angetretenen Lehrstelle an der Midchenhandelsschule Bern
wegberufen wurde. Die Kommission fiir Schulstatistik muBte sich
mehrmals mit der Frage der sorgfiltigen Einschrinkung im
Druck des Materials befassen, da die Druckpreise in den Kriegs-
jahren stark stiegen. Am 21. August 1913 haben die Bearbeiter der
schweizerischen Schulstatistik durch den Tod des Redaktors Dr. Al-
bert Huber einen schmerzlichen Verlust erlitten.!) Albert Huber, der
die Sache der schweizerischen Schulstatistik mit Eifer, ja mit Lei-
denschaft betrieb, hatte es verstanden, das Gefiithl von Mut und
Vertrauen auf seine Mitarbeiter zu iibertragen. Nicht zuletzt lag
der Grund zur ungefihrdeten Fortsetzung des Werkes nach seinem
Tode in der vorziiglichen Schulung zur Selbstindigkeit, die Albert
Huber seinen Mitarbeitern angedeihen lieB. Kommissionsprisident
Gustav Bay-Liestal ibernahm in der Folge die Leitung des Wer-
kes. Von dem von Albert Huber entworfenen Programm wurde

5 1) Eine eingehende Wiirdigung Albert Hubers als Schulstatistiker ent-
halt die Biographie Hubers als einleitende Arbeit im Jahrbuch des Unter-
richtswesens 1912, eine Gedenkschrift von Dr. E. L. Bihler.
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auch nach seinem Tode nicht abgewichen. Der statistische Teil
des Werkes umfaBt in 2 Béindén acht Abteilungen, die jede ein
Ganzes bilden. Die vier ersten Teile unter sich bilden die Primar-
schulstatistik. Inhalt dieser Binde: I. Organisationsverhdlinisse
der Primarschulen (Schuldauer, Schiilerverhéltnisse usw.). 1911/12.
I1. Die schweizerische Primarlehrerschaft. 1912. I11. Okonomische
Verhiiltnisse der Primarschulen. 1912. Knabenhandarbeitsunter-
richt.1912/13. — Kantonsweiser Uberblick iiber die Zahl der Schulorte
mit sozialpidagogischen Einrichtungen (die Primar-, Sekundar-
und Mittelschulen umfassend). 1911/12. IV. Die Mdidchenarbeits-
schulen auf der Primarschulstufe. 1911/12. — Anhang zum Teil I
Organisation: Turnstundenzahl. Schiilermutationen usw. V. Teil.
Organisations- und Lehrerverhdltnisse der erweiterten Primar-
oberschulen und Sekundarschulen. 1911/12. V1. Organisations- und
Lehrerverhdilinisse der Mittelschulen. 1911/12. — Hochschulen
1913/14. VII. Kleinkinderschulen, allgemeine Fortbildungsschulen,
berufliche Fortbildungsschulen kaufminnischer und landwirt-
schaftlicher Richtung. 1911/12. VIII. Zusammenfassende Ubersich-
ten. Der textliche Teil enthilt eine Durcharbeitung der schweize-
rischen Schulgesetzgebung aller Stufen (Bund und Kantone) 1912
bis 1915. Ein besonderer Textband galt der beschreibenden Dar-
stellung der vom schweizerischen Industriedepartement subventio-
nierten gewerblichen, industriellen und hauswirtschaftlichen Fort-
bildungs- und Berufsschulen in der Schweiz auf das Jahr 1912.

Wohl besitzen die schweizerischen Kantone systematisch auf-
gebaute Schulgesetzgebungen, und manch einer ist dem Beispiel
von Ziirich gefolgt und zur Kodifikation seiner schulrechtlichen
Verhiltnisse geschritten. Dennoch entrollt gerade eine soleche um-
fassende Schulstatistik ein deutliches Bild zeitgenossischer Ent-
wicklungsgeschichte auf einem der wichtigsten Kulturgebiete, und
darum wird das Werk der 4. schweizerischen Schulstatistik in der
Reihe seiner Vorginger fiir immer seinen Wert behalten. Eine
Frucht der schweizerischen Schulstatistik war iibrigens, daB die
Kantone selber Freude an der statistischen Disziplin bekamen und
in der Folge ihre Departementsberichte mit statistischen Erhebun-
gen iiber Gebiete, die sie besonders interessierten, versahen. We-
nige Staaten besitzen so gut fundierte und zuverlidssige Schulstati-
stiken wie die Schweiz. Wenn auch nicht daran gedacht werden
kann, daB in absehbarer Zeit wiederum ein so umfassendes, zeit-
raubendes und kostspieliges Werk geschaffen werden kann, kann
hier gleich gesagt werden, daB die zuverlissige, regelmiBige stati-
stische Berichterstattung, wie sie das ,,Archiv fiir das schweize-
rische Unterrichtswesen® seit seinem Bestehen in konzentrierter
Form Jahr fiir Jahr bringt, geniigend statistische Auskiinfte ver-
mittelt, so daBl vielleicht die kostspielige extensive Methodik der
schweizerischen Schulstatistik fiir die Erfassung von viel groBern
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Zeitriumen aufgespart bleiben kann, als den des zehnjihrigen
Rhythmus, wie er den drei ersten schweizerischen Schulstatistiken
des 19. Jahrhunderts zugrunde liegt.

5. Archiv fiir das schweizerische Unterrichtswesen.

Die Griindung dieses Werkes hiingt eng mit der Tatsache des
Todes von Dr. Albert Huber, dem Redaktor des Unterrichtsjahr-
buches, zusammen. An der Tagung in Frauenfeld am 30. Septem-
ber 1914 referierte Erziehungsdirektor Stédnderat Diiring-Luzern
als Prisident der Kommission iiber die kiinftige Aufgabe der Kon-
ferenz. Die Kommission bestand aus den Erziehungsdirektoren:
Stinderat Dr. Locher-Ziirich ¥; Nationalrat Lohner-Bern; Landes-
statthalter Schropp - Glarus/Nifels; G. Bay - Baselland/ Liestal;
Stinderat Scherrer - St. Gallen; Nationalrat Chuard - Waadt/Lau-
sanne; Rosier-Genf.

Grundsitzlich bejaht wurde die Frage nach der Fortfiilhrung
des Jahrbuchs in irgend einer Form, und zwar auf einer amt-
lichen Grundlage. Die Konferenz machte sich die Auffassung der
Kommission zu eigen, die auch das Eidgenossische Departement
des Innern in Bern teilte, die Konferenz selbst sei die berufene
Instanz zur Herausgabe der neuen Publikation. Die Rechtsfragen
wurden, da das Unterrichtsjahrbuch Dr. Albert Huber privat ge-
horte, in der Folge durch Verhandlungen mit den Erben Hubers
und durech den KonferenzbeschluB, das Werk solle grundsitzlich
eine neue Publikation werden, die ausschlieBlich den Bediirfnissen
der Konferenz zu dienen habe, gelost. Die Finanzierung wurde
sichergestellt durch die Bundessubvention, die in den schwierigen
Jahren, in die das Unternehmen fiel, zu verschiedenen Malen ge-
kiirzt wurde, und durch die Regelung des Absatzes an die Kan-
tone. Als Gegenleistung an den Bund wurde ihm auf Wunsch ein
Teil der Auflage iiberlassen. Aufsichtsorgane werden die bestellte
Archivkommission und das Konferenzbureau. Der Prisident der
Kommission fiir die schweizerische Schulstatistik, Erziehungs-
direktor Bay-Baselland, vom Kommissionsprasidenten Diiring-
Luzern dazu berufen, erorterte die grundlegenden Vorschlige zur
Gestaltung der neuen Publikation, gedacht als Versuch und alle
Moglichkeiten kiinftiger Ausgestaltung offen lassend. Das Werk
bekam den Titel: , Archiv fiir das schweizerische Unterrichtswesen®
und sollte sich nach felgenden Grundgedanken aufbauen: Samm-
lung und Ordnung des Gesetzesmaterials von Bund und Kantonen
unter Anlage eines Generalregisters in groBen zeitlichen Zwischen-
raumen. Als Quellen der Publikation dienen die amtlichen Be-
richte von Bund und Kantonen, die in regelméaBigen Abstinden in
zusammenfassender Weise riickblickend iiber die Bestrebungen
von Bund und Kantonen auf dem Gebiete der Schule und der Er-
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ziehung orientieren. Statistische Tabellen in summarischer Form
gemifl einem von den Kantonen selbst aufzustellenden Frage-
bogen. Im literarischen Teil sollen nach den Anregungen aus dem
Kreise der Konferenz aktuelle Schulprobleme in monographischer
Form behandelt, Erhebungen kleineren Umfanges gemacht werden
usw., kurz, das Archiv soll seiner Bestimmung nach alles, was im
zeitlichen Abschnitt eines Jahres im offentlichen Schulwesen der
Schweiz an Gesetzgebung, Ausgestaltung und Neuorganisation ge-
schah, festhalten und zum geistigen Band zwischen den 25 sou-
verinen Schulkantonen werden. Auf Grund dieses von der Konfe-
renz beschlossenen Konzeptes wurde der erste Band des ,,Archivs
fiir das schweizerische Unterrichtswesen“ gestaltet, zu dessen Fiih-
rung die ehemalige mit den Schulfragen der Schweiz vertraute
Bearbeiterin der schweizerischen Schulstatistik, Dr. E. L. Béhler-
Aarau, berufen wurde, die zunichst unter der leitenden Redaktion
von Erziehungsdirektor G. Bay-Baselland und spiter, nach dessen
im Jahre 1931 erfolgten Tode, in der Zusammenarbeit mit den Ar-
chivkommissionsprisidenten als Redaktorin ihres Amtes waltet.

Der erste Band erschien im Jahr 1915 und tridgt die Bezeich-
nung: Jahrgang 1, eingeleitet mit einem Vorwort von Erziehungs-
direktor Stidnderat Diiring-Luzern. Er enthilt als Beigabe eine
schematische Darstellung der 25 Schulorganisationen, auf deren
Erstellung Redaktion und Erziehungsdepartemente viel Arbeit
verwendeten.

Seither befassen sich Kommission und Konferenz alljahrlich
mit dem Arbeits- und Interessengebiet des Archivs. Erziehungs-
direktor G. Bay leitete das Unternehmen bis 1931. Die groBen Ver-
dienste von Regierungsrat Gustav Adolf Bay hat die Redaktion
im Archivband 1931 fiir immer festgehalten als Dank fiir seine
treue Arbeit. Der Tod von Erziehungsdirektor Bay hatte zur
Folge, daB dem Archivpridsidenten Stinderdt Dr. Jakob Sigrist-
Luzern eine grofle Mehrarbeit erwuchs. Schon 1935 entriB der
Tod diesen Mann einem Werk, mit dem er seit 1920 eng verbunden
war durch die stindige Prisidentschaft der Archivkommission.
Jakob Sigrist ist dem Archiv warmer Freund und Forderer
gewesen. Im Band 1935 findet sich als Dank und bleibendes Ge-
denken der Nachruf fiir den luzernischen Erziehungsdirektor
Jakob Sigrist.

Heute wirken in der Archivkommission die Erziehungsdirek-
toren: J. Miiller-Glarus/Niafels als Président; Dr. 4. Roemer-
St. Gallen; J. Perret-Waadt/Lausanne; Dr. Rudolf-Bern; Lachenal-
Genf. In Erziehungsdirektor J. Miiller-Glarus besitzt das ,,Archiv”
einen Prisidenten, der mit Verstandnis und groBer Hingabe seines
leitenden Amtes waltet.

Vor allem galt es, das Werk durch die Kriegs- und Nach-
kriegsjahre zu steuern. Es begann eine Zeit duBerster Einschrin-
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kung. Sie ist auch heute nicht zu Ende. Das Unternehmen erfreute
sich von allem Anfang an des warmen Interesses der Konferenz
selbst und der Sympathie des Eidgenossischen Departementes des
Innern. Die Konferenz hat im Laufe der Zeit die Statistiken ver-
einfacht, aber immer wieder in den Departementen dafiir gewirkt,
daB sie stets zuverlissiger wurden. An der sich ergebenden Neu-
bearbeitung des Fragebogens, die sich bei Neudruck jeweilen von
selbst ergab, haben sich die Kantone immer lebhaft beteiligt. Die
von der Konferenz durch die Kommission gestellten Themen, die
in der einleitenden Arbeit ihre Bearbeitung finden sollten, erfuh-
ren sorgfiltigste Behandlung. Trotz der Ungunst der Verhiltnisse
wurde der Gedanke des Ausbaues des Werkes nie aus den Augen
gelassen. Diese Fragen beschiftigten Kommission, Konferenz und
Redaktion zu wiederholten Malen in den Jahren 1932—34. An der
Eingliederung des Stoffgebietes: Einleitende Arbeit — Bericht-
erstattung und Statistiken — Gesetzesmaterial wurde immer fest-
gehalten, wenn auch die SparmaBnahmen es notig machten, ge-
rade diesen letzten Teil einzuschrinken, so daB man den urspriing-
lichen Plan der Kodifikation verlieB und zur Registrierung und
Bearbeitung der wichtigsten gesetzlichen Dokumente schritt.

Die Tagung vom 12. September 1935 in Thun brachte eine Er-
weiterung des Arbeitsgebietes fiir das Unterrichtsarchiv. Das Bu-
reau International d’Education-Genf (dem Voélkerbundssekretariat
seit 1925 angegliedertes Bureau fiir internationale padagogische
Probleme) hatte sich via Genf an den Bundesrat gewandt mit dem
Ersuchen, die Schweiz bei diesen internationalen Bestrebungen zu
vertreten. Dem Ruf wurde in der Folge entsprochen.!) Es han-
delte sich fiir die Praxis darum, eine Stelle als Centre de Docu-
mentation zu bezeichnen, die bibliographisch die wichtigsten Er-
scheinungen des piadagogischen Schaffens eines Staates registrierte
und mit der Kommission fiir internationale geistige Zusammen-
arbeit in Paris in Kontakt trat, deren Hauptarbeit in der Sichtung
und Ordnung der Dokumentation der verschiedenen Staaten bestand
zum Zwecke der leichtern Verstindigung untereinander angesichts

- 1) Die Frage der Beteiligung der Schweiz beim Bureau International
d’Education Genf hat die Konferenz zu verschiedenen Malen beschaftigt.
So in Aarau am 22. Oktober 1930, in Freiburg am 18. Oktober 1933, wo die
Konferenz beschlofl, dem Eidgendssischen Departement des Innern zu emp-
fehlen, dem Bureau International d’Education beizutreten. Der Bundesrat
entsprach diesem Ruf durch Entsendung von drei Delegierten und lud die
Konferenz ein, sich durch einen Délégué-suppléant ebenfalls vertreten zu
lassen. Auf der Tagung in Schaffhausen am 15. September 1934 wurde der
stdndige Sekretir Staatsrat Dr. A. Borel-Neuenburg als Délégué-suppléant
der Konferenz bezeichnet. — Mit in diesen Zusammenhang der bessern
internationalen Zusammenarbeit und Verstindigung auf dem Gebiete der
Piadagogik gehért auch das Ersuchen des Institut International de coopé-
ration intellectuelle in Paris, eine Sammelstelle fiir die Schweiz zu bestellen
als Centre de Documentation.
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der uferlosen literarischen Produktion. Die Konferenz willfahrte

dem Wunsch und ernannte das Unterrichtsarchiv zu diesem Zen-

trum. In der Ausfithrung ging nun die Redaktion iiber den ersten

Wunsch internationaler Verstindigung hinaus und versuchte eine

pidagogische Bibliographie zu schaffen ), die namentlich auch der

schweizerischen Lehrerschaft zustatten kommen sollte in der

Sammlung und Registrierung der schweizerischen pidagogischen

und methodischen Literatur. Erstmals erschien diese Bibliographie

1936. Sie ist rasch aus der Form des Versuches herausgewachsen.

Ein Zweig verdient hier noch Erwihnung, der sich im Laufe
der Jahre fiir die Redaktion ergab. Das ist die Auskunftserteilung
iiber alle moglichen Anfragen, die ihr vom In- und Ausland zu-
kamen.

Zum SchluB noch ein Wort iiber die im Archiv publizierten,
von der Redaktion gezeichneten Monographien. Wenn auch die
eine oder andere zeitlich iiberholt ist durch die driingende Ent-
wicklung, so sind doch solche darunter, die immer ihren geschicht-
lichen und sachlichen Wert behalten.

1915 Die Schulorganisation der Kantone in schematischer Dar-
stellung.

1916 Die Schule in der Schweiz wihrend des europdischen Krie-
ges in den Jahren 1914 und 1915.

1917  Die staatsbiirgerliche Erziehung im Auslande.

1918 Die staatsbiirgerliche Erziehung in der Schweiz.

1919 Die Besoldungsverhilinisse der schweizerischen Primarleh-
rerschaft 1919.

1920 Die Besoldungsverhdltnisse der schweizerischen Lehrerschaft
an Sekundar-, Mittel- und Berufsschulen, sowie an den
Hochschulen 1920.

1921 Die Volkshochschule.

1922 Der landwirtschaftliche Unterricht in der Schweiz.

. 1923 Die Organisation des schweizerischen Schulwesens.

1924 Die Lehrerbildung in der Schweiz.

1925 Die allgemeinen Fortbildungsschulen fiir Jiinglinge in der
Schweiz (inklusive die landwirtschaftlichen Fortbildungs-
schulen).

1926 Die beruflichen und die hauswirtschaftlichen Fortbildungs-
schulen in der Schweiz.

1927 Register der seit 1913 im ,,Archiv fiir das schweizerische Un-
terrichtswesen® erschienenmen Gesetze, Beschliisse, Verordnun-
gen, Reglemente, Lehrpline etc. betreffend das gesamte

: 1) GemiB der Anregung der Schulgeschichtlichen Vereinigung in Ziirich
im Jahre 1933, die den Wunsch geduBert hatte nach Schaffung einer Stelle
fiir padagogische Dokumentation.
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Schulwesen: A. des Bundes, B. der Kantone, nach Materien
und Schulsiufen geordnet.

1928 Die hauswirtschaftliche wund berufliche Ausbildung der
schweizerischen weiblichen Jugend in Fachschulen wund
Kursen.

1929 Die kaufminnische Berufsbildung in den schweizerischen
offentlichen Handelsschulen, Verwaltungs- und Verkehrs-
schulen und den Handelshochschulen.

1930 Keine einleitende Arbeit.

1931 Keine einleitende Arbeit.

1932 Die Organisation des offentlichen Schulwesens der Schweiz.

1933 Die Arbeit der Kantone auf dem Gebiete des Schulwesens
in den Jahren 1927—1933.

1934 Aufsicht und Verwaltung im schweizerischen Schulwesen:
Volksschule und untere Mittelschulen.

1935 Aufsicht und Verwaltung im schweizerischen Schulwesen:
Hdohere Mittelschulen, Berufs- und Fachschulen, Universititen.

1936 Die schweizerischen Gymnasien mit Maturitdtsabschluf (mit
EinschluB der Maturititsabteilungen der hohern Handels-
schulen).

1937 Der hauswirtschaftliche Unterricht an der schweizerischen
Volksschule (Primar- und Sekundarschule).

1938 Vierzig Jahre Erziehungsdirektoren-Konferenz.

Dieser Uberblick zeigt deutlich, wie ein Fragenkomplex aus
dem andern herauswuchs. Es galt zunichst, die verheerenden Zeit-
wirkungen der Kriegsjahre im Schulwesen aufzudecken, ebenso
die Wege zu kennzeichnen, die die Kantone zu ihrer Beseitigung
einschlugen. Dann stellten die Kriegs- und Nachkriegsjahre neue
Anforderungen an den Unterricht, wobei immer deutlicher das
Verlangen nach vermehrter staatsbiirgerlicher Bildung in den
Vordergrund riickte. Wir konnen hier verweisen auf das Kapitel:
»Staatsbiirgerliche Erziehung® in dieser Arbeit. Die Kriegszeit
mit ihren schweren finanziellen Auswirkungen hat einer Neurege-
lung der Besoldungsverhiiltnisse der Lehrerschaft aller Stufen ge-
rufen. Die Krisenjahre. 19291938 brachten hier wiederum Ein-
griffe und Einschrinkungen aller Art. In den Binden 1923—1934
sind diese Anderungen tabellarisch in den Besoldungsstatistiken
festgehalten. 1923 und 1932 brachten summarische, aber dennoch
einliflliche kantonale Monographien iiber den Aufbau des gesam-
ten schweizerischen Schulwesens, das in seiner 25fachen Verschie-
denheit dem nicht eingeweihten Interessenten wie ein Labyrinth
vorkommen mag. Die Monographie iiber den landwirtschaftlichen
Unterricht 1922 eréffnet eine Reihe von Publikationen iiber den
beruflichen Unterricht in der Schweiz, wie sie nacheinander er-
schienen in den Jahren 1925, 1926, 1928 und 1929.
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1934 und 1935 wurde einem Zweig des Schulwesens, der fiir den
Schulmann von groBem Interesse ist, Aufmerksamkeit geschenkt:
Es betrifft die Studie iiber die vielfach verschiedene Art der Lei-
tung und Beaufsichtigung des Schulwesens in den Kantonen. Um
die im Zusammenhang mit der Anpassung des Mittelschulwesens
der Kantone an die neuen Maturitidtsvorschriften des Bundes von
1925 erfolgten Bestrebungen der Kantone zusammenzufassen,
wurde 1936 die Arbeit iiber die schweizerischen Maturitdtsanstal-
ten veroffentlicht. DaB die Konferenz um die Bedeutung des
hauswirtschaftlichen Unterrichts an der Volksschule weifl, um die
heranwachsenden Miitter und Hausfrauen fiir ihren Beruf auszu-
statten, zeigt Band 1937 mit der Arbeit iiber den hauswirtschaft-
lichen Unterricht.

Das Archiv baut seine Arbeiten auf einem zuverlidssigen Ma-
terial auf. Die Erziehungsdirektionen stellen ihm bereitwillig alles
gewiinschte Gesetzes- und Statistikmaterial zur Verfiigung. So ist
im Laufe der Jahre ein Werk entstanden, das in der schweizeri-
schen Publikation seinen ehrenvollen Platz einnimmt.

6. Die nationale Erziehung.

Der Weltkrieg hat in den Jahren 1914—18 allen Volkern eine
eindriickliche Lehre erteilt, die nationale Erziehung ihrer heran-
wachsenden Staatsbiirger nicht zu vernachlidssigen. In zwei gro-
Ben Wellen ist die Diskussion iiber dieses lebenswichtige Thema
iiber das Schweizervolk geflutet, in Sonderheit auch iiber die Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, die als berufene In-
stanz die Gedanken und Postulate, die wie Pilze aus dem Boden
schossen, abzuklidren und ihrer moéglichen Verwirklichung ent-
gegenzufithren versuchte.

Die erste Welle nahm ihren Ausgang von der am 7. Juni 1915
im Stdnderat eingereichten Motion von Dr. 0. Wettstein. Um
hier schon Verarbeitetes nicht wiederholen zu miissen, ver-
weisen wir auf die einleitende Arbeit im ,,Archiv fiir das schwei-
zerische Unterrichtswesen®, Band 1918, wo die Redaktion des ,,Ar-
chivs“ in einer ldngern Abhandlung das ganze weitschichtige
Problem geschichtlich und materiell darzustellen versucht hat.?)
Dort sind die Ergebnisse ausfithrlich verarbeitet, welche die Dis-
kussion des Themas durch die verschiedenen beteiligten Instanzen:
Bund, Konferenz, Lehrervereinigungen aller Stufen, Presse und
andere Stimmen zeitigte, ebenso die tatsichlichen Bestrebungen,
welche die Kantone unternahmen, da ja das Schwergewicht auf dem
lag, was die Kantone in dieser Sache leisteten. Denn nur so konnte

1) Vergleiche .Archiv 1918. Die staatsburgerliche Erziehung in der
Schweiz, von Dr. E. L. Bahler.
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man aus den theoretischen Erorterungen auf den Boden der Tat ge-
langen. Die Untersuchungen zeigten, daB staatsbiirgerliche Kennt-
nisse speziell nach der verfassungsrechtlichen Seite hin in wver-
schiedenen Kantonen auf allen Staufen im Fach der Geschichte ver-
mittelt wurden, daB aber an eine eigentliche nationale Erziehung
nicht gedacht war. Die Arbeit im ,,Archiv® 1918 ist sachlich heute
noch von Interesse, und da sie den besondern Anteil, den die Kon-
ferenz in ihrer Arbeit in den Jahren 1915—18 leistete, eingehend
wiirdigt, darf hier auf eine neuerliche Darstellung dieser Phase
verzichtet werden. Uberdies gab der an der Tagung der Erzie-
hungsdirektoren-Konferenz in Glarus im Jahre 1937 personlich an-
wesende Vorsteher des Eidgenossischen Departements des Innern,
Bundesrat Etter, in seinem Vortrag iiber die nationale Erziehung
einen historischen Riickblick.

Die zweite groBere und bewegtere Welle kam zu uns, als grofle
européische Staaten durch revolutionire Bewegungen dazu ge-
langten, ihre biirgerlichen parlamentarischen Staatsleitungen zu
ersetzen durch autoritidre Regierungen, die alle Macht dem Staats-
oberhaupt zuerkannten. Damit stellten sich fiir die iibrigen Demo-
kratien, nicht nur fiir die Schweiz, neue Probleme, denn es konnte
nicht ausbleiben, dafl die jungen Generationen, geschwicht durch
die wirtschaftliche Krise, die thnen das Fortkommen erschwerte,
auf ihre Weise die neue Lage diskutierten. Die Unterscheidung
gegeniiber der fritheren Umegrenzung des Problems kam schon in
der neuen Bezeichnung und UmreiBung der Frage zum #duBerlichen
Ausdruck. Man sprach nicht mehr von einem staatsbiirgerlichen
Unterricht, sondern von einer nationalen Erziehung, weil man
damit eine Wahrheit ausdriicken wollte, daB es bei diesem alten
und jetzt wieder neugestellten Problem nicht mehr nur um das
Wissen und die Erkenntnis der verfassungsrechtlichen Struktur
eines Staates ging, sondern dall es sich iiber dieses Wissen und
Erkennen hinaus um die Weckung von Gemiitswerten handle, wie
sie sich an den Begriff der Heimat heften. Man war sich auch
gleich im klaren dariiber, daBl es sich bei dieser nationalen Erzie-
hung nicht um ein neues Fach des Lehrprogramms einer Schul-
stufe handeln konnte, sondern um eine komplexe Angelegenheit,
ebensosehr des Wissens wie der Gesinnung, in die alle Ficher
miinden konnten, jedes nach seiner Art, und fiir die ebensosehr
der Lehrer wie der Schiiler zur Mitarbeit herangezogen werden
sollten. Auch die Middchen sollten ihren Anteil an dieser natio-
nalen Erziehung bekommen, denn es geht nicht an, daB heute ein
Staat auf die Mitwirkung der zukiinftigen Miitter im Leben des
Staates verzichten kann.

Wieder war es ein VorstoB von auBlen, der die Frage, die zwar

als geistiger Tatbestand in der Luft lag, ins Rollen brachte. Am
23. Juni 1937 stellte Nationalrat Vallotton-Lausanne eine Interpel-
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lation im Nationalrat, in der er dem Bundesrat einige Fragen vor-
legte und ihn einlud, das Seine zu tun in der Frage der bestmog-
lichen staatsbiirgerlichen Erziehung der Schweizerjugend. Wir
drucken diese Fragen weiter unten im Zusammenhang mit dem
Vortrag von Bundesrat Etter-Bern vor der Erziehungsdirektoren-
Konferenz in Glarus 1937 ab.

Auf der Tagung der Konferenzin Glarus am 16. September 1937
war, wie erwahnt, der Vorsteher des Eidgenossischen Departements
des Innernin Bern personlich anwesend, um mit den kantonalen Er-
ziehungsdirektoren in einer freien Aussprache eine Schau iiber
das ganze Problem zu gewinnen. Bundesrat Etter, der im Kreise
der Konferenz kein Fremder war, hatte er ihr doch als zugerischer
Erziehungsdirektor wahrend 12 Jahren angehort, umrif8 die Frage
aus einer groBen und iiberlegenen Sicht heraus. Um auch diesen
Beitrag zum Thema festzuhalten, geben wir mit einer kleinen Aus-
nahme (Weglassung der Einleitung) den Vortrag in extenso wieder:

.Die Fragen von Nationalrat Vallotton lauten:

,Mit pridchtigem Elan hat das Schweizervolk die Wehranleihe
im vergangenen Jahre gezeichnet. Aber die nationale Verteidi-
gung sollte nicht auf die militdrische Landesverteidigung be-
schrinkt bleiben; sie muBl sich auf all das erstrecken. was unsere
Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition, unsere vier National-
sprachen, sowie unsere demokratischen Einrichtungen beriihrt.
AuBerdem soll die nationale Verteidigung auf einer gegenseitigen
Kenntnis und einer engern Einigung unter den Rassen, Konfes-
sionen und den verschiedenen Sprachen der Eidgenossenschaft be-
griindet sein.

Die wirksamsten Mittel, um diese Anniherung und diese natio-
nale Zusammenarbeit zu fordern, sind im besonderen:

1. Vertiefter Unterricht in den nationalen Sprachen und in der
Schweizergeschichte in den Primar- und Sekundarschulen;

2. Herausgabe einer Anthologie fiir diese Schulen;

3. Erteilung von Geschichtsunterricht in den Rekrutenschulen
und von Sprachunterricht in den Offiziers- und Zentralschulen
der Armee;

4. Kurse in den nationalen Sprachen und in Schweizer-
geschichte an unsern Universititen wahrend den Sommerferien;

5. Forderung des Studiums der Schweizer Studenten wiithrend
einem oder mehreren Semestern an einer anderssprachigen Schwei-
zer Universitit; :

6. Forderung voriibergehender Aufenthalte (Austausch, Volon-
tiarstellen usw.) junger Schweizer (Arbeiter, Gewerbler, Kaufleute,
Landwirte usw.) in den andern Teilen des Landes zum Zwecke der
Erlernung der Sprache;
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7. Ubersetzung der Meisterwerke der schweizerischen Literatur
in die verschiedenen Nationalsprachen;

8. Aufkliarung durch die Presse;
9. Aufklirung dureh das Radio;

10. Organisation volkstiimlicher Reisen in der Schweiz, zum
Beispiel aufs Riitli, in die Zentralschweiz, nach den Landsgemein-
den usw.;

11. Aufklirung durch den Schweizerfilm.

Der Bundesrat wird ohne Zweifel bereit sein, diese Bestrebun-
gen zur Forderung der nationalen Zusammenarbeit, welche heute
notwendiger ist als je, zu unterstiitzen.

Ist er geneigt, eine eidgenossische Kommission hiefiir einzu-
setzen und den eidgenossischen Réten einen schriftlichen Bericht
itber die Gesamtheit dieser Fragen zu unterbreiten?

Am SchluB wirft Herr Vallotton die Frage auf, ob der Bundes-
rat bereit sei, diese Fragen zu priifen und der Bundesversamm-
lung iiber die Verwirklichung Antrag zu unterbreiten.

Eine zweite Anregung auf auBlerparlementarischem Boden ver-
danken wir dem Schweizerischen Lehrerverein, der am Lehrertag
in Luzern seine Forderungen in folgender Resolution erhoben hat:

I.

Der Schweizerische Lehrerverein erachtet im heute sich voll-
ziehenden Umbruch des wirtschaftlichen, sozialen, politischen und
geistigen Lebens eine vermehrte geistige Verteidigung unserer
freiheitlich-demokratischen Staatsordnung und eine bessere staats-
biirgerliche Vorbereitung unserer Jugend fiir ihre Aufgaben im
demokratischen Staate als eine Schicksalsfrage unseres Landes.
Die vom Eidgendssischen Militirdepartement am 10. Mai 1937 be-
kanntgegebenen Vorschlige fiir die Einfiihrung eines obligatori-
schen militédrischen Viorunterrichtes als Vorbereitung auf den Wehr-
dienst konnen die Forderung nach wirksamer vaterlindischer Er-
ziehung allein nicht erfiillen.

2 A

Ein Hauptziel aller echten Erziehung ist die Bereitschaft zum
Einsatz der Personlichkeit fiir die Gemeinschaft aus lebendigem
Verantwortungsgefiihl heraus.

Die staatsbiirgerliche Erziehung ist die Anwendung dieses
Grundsatzes auf die vaterlindische Gemeinschaft. Sie ist fiir uns
Schweizer um so bedeutungsvoller, als unsere freiheitlich-demo-
kratische Staatsform alle Entscheide iiber Bestand und Gestaltung
unseres Vaterlandes der Einsicht unserer Volksgemeinschaft an-
vertraut.

e
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L1

Die im Schweizerischen Lehrerverein vereinigte Lehrerschaft
der Schweiz erblickt in der Gemeinschaftserziehung der Volks-
schule die Grundlage der staatsbiirgerlichen Erziehung. Sie be-
griiBt auch alle Bestrebungen, welehe durch kérperliche Ertiich-
tigung und Pflege echter Kameradschaft die Bewdhrung in der
staatlichen Gemeinschaft zum Ziele haben. Sie betrachtet jedoch
einen griindlichen staatsbiirgerlichen Unterricht als unentbehr-
lichen Bestandteil der staatsbiirgerlichen Erziehung der nachschul-
pflichtigen Jugend. Dieser staatsbiirgerliche Unterricht soll die
jungen Schweizer und Schweizerinnen mit Land, Volk und Staat
vertraut machen, eine echte, im staatlichen GemeinschaftshewuBt-
sein wurzelnde, vaterlidndische Gesinnung schaffen und fir die
auf die Verbundenheit des Volkes bedachte Erfiillung der staats-
biirgerlichen Aufgaben begeistern.

? 5 Y
Sie fordert daher:

Der obligatorische staatsbiirgerliche Unterricht ist fur alle
Schweizer Jiinglinge und Jungfrauen im 18. und 19. Altersjahr
durch Bundesgesetzgebung einzufiihren.

Die Organisation und Durchfithrung des staatsbiirgerlichen
Unterrichts bleibt Sache der Kantone.

Der Bund unterstiitzt alle Veranstaltungen zur staatsbiirger-
lichen Belehrung und Erziehung im nachschulpflichtigen Alter.

Er vergewissert sich iiber ihre zweckmiBige Organisation und
durch geeignete Priifungen iiber ihre Erfolge.

Der Bund fordert die Ausbildung der notwendigen Lehrkrifte
und die Schaffung passender Lehrmittel fiir Schiiler und Lehrer.

Ich halte dafiir, daB diese beiden Anregungen vom Departe-
ment des Innern mit aller Aufmerksamkeit gepriift werden miis-
sen. Was zunichst die Interpellation Vallotton anbelangt, verfolgt
sie das Ziel, zwischen den verschiedenen Sprachen und verschie-
denen Kulturen, die sich in der Schweiz im gemeinsamen Staats-
raum treffen, einen vermehrten Kontakt und ein vermehrtes gegen-
seitiges Verstdndnis herbeizufithren. Vallotton mochte nicht, daB
diese drei Kulturen nur mit dem Riicken aneinander dem Ausland
und den groBen Kulturgebieten, denen sie angehoren, ihr Antlitz
zuwenden, sondern, dafl sie auch den Riicken der Grenze und das
Antlitz gegeneinander wendeten, um sich selber besser und n#dher
kennen und verstehen zu lernen. Welch groBer Gedanke! In
der Tat liegt eine Eigenart unseres Staatsgedankens im Zusam-
menleben verschiedener Kulturen. Diese verschiedenen Kulturen
und Rassen sollen sich noch besser kennen und verstehen lernen
als bis anhin.
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Wir haben vom Bundesrat aus die Interpellation Vallotton
wohlwollend entgegengenommen und ihre Priifung zugesichert.

Unter den Forderungen Vallottons finden sich verschiedene
Fragen, welche die Schule betreffen. Denken wir an den vertieften
Unterricht in den nationalen Sprachen, an die Schweizergeschichte
in Primar- und Sekundarschule, an die Herausgabe einer Antho-
logie, an Kurse in den nationalen Sprachen, an die Erteilung von
Schweizergeschichte an den Universititen widhrend der Ferien
usw. Das sind Fragen, die in erster Linie die Schule betreffen.
Diese Fragen mochte ich der Konferenz zum Studium unterbreiten.
Ich mochte, daB die Konferenz diesen Fragen von Herrn National-
rat Vallotton ndher tritt, sie studiert, sie prift, namentlich auch
seitens der Hochschulkantone, um festzustellen, wie weit diesen
Forderungen Rechnung getragen werden kann. Ich denke mir das
Vorgehen so, daB die Erziehungsdirektoren-Konferenz eine Kommis-
sion zur Priifung dieser Fragen bestellt. Ich werde vom Eidgenos-
sischen Departement des Innern aus dem Bureau IThrer Konferenz
oder der zu bestellenden Kommission die Fragen, die ich beant-
wortet wissen mochte, schriftlich prizisieren und dann mdochte ich
die Kommission oder die Konferenz bitten, dazu Stellung zu neh-
men, damit ich, gestiitzt auf diese AnsichtsiuBerung, auf breiterer
Basis zur Interpellation Vallotton Stellung nehmen kann. Die
gleiche Kommission sollte zuhanden der Konferenz und durch die
Konferenz zuhanden des Eidgendssischen Departements des Innern
auch Stellung nehmen zur Resolution des Schweizerischen Lehrer-
vereins, und iiberhaupt zum ganzen Problem der nationalen Er-
ziehung.

Die Forderungen des Schweizerischen Lehrervereins bewegen
sich auf einer ganz andern Ebene, als jene des Herrn Nationalrat
Vallotton. Sie gehen weiter und beschlagen den schulmiBigen
staatsbiirgerlichen Unterricht im nachschulpflichtigen Alter. Sie
verstehen, wenn ich mich heute hier nicht materiell mit den ge-
stellten Forderungen auseinandersetze. Das kann ich nicht, weil
ich die Konferenz bitten mochte, sich zuhanden des Departements
des Imnern zu duBern. Ich mochte deshalb nur die Hauptfragen
skizieren, die durch die Erziehungsdirektoren-Konferenz, durch das
Eidgenossische Departement des Innern und durch den Bundesrat
zu beantworten sein werden.

Die erste Frage besteht darin, daB wir uns klar werden miis-
sen dariiber, ob auf dem Wege der Bundesgesetzgebung das Obli-
gatorium des staatsbiirgerlichen Unterrichts fiir alle Schweizer-
jinglinge und Schweizerjungfrauen im 18. und 19. Altersjahr ein-
gefiihrt werden soll.

Der Schweizerische Lehrerverein stellt sich die Sache so vor,
dal der Bund durch ein Bundesgesetz sdmtliche Jiinglinge und
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Jungfrauen im 18. und 19. Altersjahr verpflichte, einen staatsbiir-
gerlichen Unterricht zu besuchen, zu dessen Errichtung die Kan-
tone durch das gleiche Bundesgesetz verpflichtet wiirden. Organi-
sation und Durchfiihrung dieser Kurse ist Sache der Kantone,
allerdings unter Aufsicht und Kontrolle des Bundes, der auch die
Ausbildung der nétigen Lehrkrifte und die Beschaffung der Lehr-
mittel unterstiitzen wiirde.

Die ganze Frage, die hier aufgeworfen wird, ist nicht neu,
weder fiir das Eidgenossische Departement des Imnern noch fiir
die Erziehungsdirektoren-Konferenz. Beide Instanzen haben sich
damit schon befaBit und zwar vor beildufig 20 Jahren, als Herr
Stidnderat Wettstein im Stidnderat eine Motion folgenden Wort-
lauts einreichte:

,Der Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu priifen und dar-
iiber Bericht und Antrag einzubringen, in welcher Weise der Bund
die staatsbiirgerliche Bildung und Erziehung der Schweizerjugend
fordern konnte.

Diese Motion wurde am 17. Juni 1915 gestellt und vom Stinde-
rat erheblich erkldrt. Es hat damals, wie ich es heute zu tun ge-
denke, das Eidgendssische Departement des Innern die Frage der
Erziehungsdirektoren-Konferenz zur Begutachtung unterbreitet und
diese hat in den Sitzungen vom 6. April 1916 und 30./31. Mai 1916
zur Frage Stellung genommen. Ich mochte den Herren der Kon-
ferenz empfehlen, die Protokolle dieser beiden Konferenzen zu
Rate zu ziehen. Ich muB gestehen, daB ich beim Studium dieser
Protokolle einen tiefen Eindruck hatte vom hohen Ernst und Ver-
antwortungsbewuBtsein, womit an die Behandlung der Angelegen-
heit herangetreten wurde. Die Konferenz faBte damals auf Grund
eingehenden Studiums ihre Stellungnahme in sieben Thesen zu-
sammen, in der sie sich grundsétzlich fiir eine vermehrte nationale
KErziehung aussprach und auch fiir einen vermehrten staatsbiirger-
lichen Unterricht. Nationale Erziehung und staatsbiirgerlicher
Unterricht sind klar auseinander zu halten. Der Begriff der
nationalen Erziehung ist ungleich weiter gefallt als derjenige des
staatsbiirgerlichen Unterrichts, der nur ein Teil des groBen Erzie-
hungsproblems ist. Die Notwendigkeit vermehrter nationaler Er-
ziehung wurde bejaht, dagegen hat die FErziehungsdirektoren-
Konferenz damals irgendwelche Ausdehnung der Kompetenzen des
Bundes fiir das Gebiet der nationalen Erziehung einstimmig abge-
lehnt. Auch der damalige Chef des Eidgendssischen Departements
des Innern, Herr Bundesrat Calonder, lehnte in beiden Konferen-
zen die Notwendigkeit und ZweckmiBigkeit einer Anderung der
Bundesverfassung und der Bundesgesetzgebung ab. Gestiitzt auf
die von der Konferenz der Erziehungsdirektoren aufgestellten
Richtlinien, auf die ich hier nicht eintreten will, hat damals das
Kidgenossische Departement des Innern eine Botschaft ausgear-
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beitet und dem Bundesrat und den eidgendssischen Riten den Ent-
wurf eines Bundesbeschlusses fiir die Beteiligung des Bundes an
der Forderung der nationalen Erziehung unterbreitet. Darin war
vorgesehen, da der Bund Beitridge leiste an Kurse fiir die Aus-
bildung von Lehrkraften fiir den staatsbiirgerlichen Unterricht
auf den verschiedenen Schulstufen, und daB8 der Bund die Kosten
zu tragen habe fiir die unter Mitwirkung der Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren herauszugebenden Unterrichtsmittel
fiir die Lehrer.

Dieser BundesbeschluBl war ein einfacher SubventionsbeschluB.
Der Bund sollte nicht selber irgendwie etwas anordmnen fiir den
staatsbiirgerlichen Unterricht und die nationale Erziehung; er
sollte einfach durch Bundesbeitrige die Veranstaltung von Kursen
unterstiitzen fiir die Ausbildung von Lehrkriften und die Kosten
tragen fiir Lehr- und Unterrichtsmittel, welche die KErziehungs-
direktoren-Konferenz herausgeben wiirde.

Aber auch dieser Entwurf stief auf harte Widerstinde, insbe-
sondere seitens der welschen und der katholischen Fo6deralisten.
Dazu traten die wachsenden finanziellen Schwierigkeiten des Bun-
des, was den Bundesrat veranlaBte, 1925 die Vorlage zuriickzu-
ziehen. Es ist wohl von Bedeutung, auf diese Entwicklung, die
doch nicht allzu lange zuriickliegt, hinzuweisen. KEs ist nicht zu
vergessen, daBl die damalige Vorlage des Bundesrates in recht-
licher, politischer und finanzieller Tragweite nicht so weit ging
wie die heutigen Forderungen des Schweizerischen Lehrervereins.

Nun erhebt sich die Frage, die ich von der Konferenz beant-
wortet wissen mochte: Haben sich die Dinge in politischer und
finanzieller Hinsicht beim Bund und den Kantonen derart gein-
dert, daB sie uns, das heiBit die Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren und das Eidgenossische Departement des Innern
veranlassen miissen, die gemeinsame Stellungnahme von 1916 auf-
zugeben und fiir eine bundesrechtliche Ordnung des staatsbiirger-
lichen Unterrichts im nachschulpflichtigen Alter einzutreten? Das
wird eine wesentliche Frage sein, die sich Thnen und nachher dem
Bunde stellt. Eines hat sich ohne Zweifel wesentlich verdndert:
Das geistige Antlitz unserer Umwelt. Seit 1916 gingen gewaltige
Umwilzungen iiber Europa und haben bedeutenden Nachbarlin-
dern ein neues geistiges Antlitz geprigt. Das kommt uns zum Be-
wubBtsein, wenn ich Thnen vorlese, was der Berichterstatter der
Kommission von 1916 in seinem Referate zitierte aus einem Werk
des bekannten deutschen Piadagogen Foerster, wie sich damals
Foerster die staatsbiirgerliche Erziehung in Deutschland vorstellte
und wie die Dinge heute sich dort gestaltet haben: ,Eine staats-
biirgerliche Erziehung ohne die Weihe und das Fundament einer
religiosen Kultur steht in der Luft, ist ein Sport fiir unbeschéiftigte
Kopfe, eine Illusion und ein Raum ohne gestaltende politische
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Kraft. Die allertiefste staatsbiirgerliche Erziehung liegt nicht
bloB in der Anpassung an das soziale Leben, sondern in der Stir-
kung des personlichen Charakters gegeniiber dem Druck der Majo-
ritdten und gegeniiber der Tyrannei des korporativen Egoismus,
gegeniiber dem Rausch der nationalen Leidenschaft. Die Befesti-
gung des personlichen Gewissens gegeniiber der heidnischen All-
macht des bloBen Staatswillens aber ist von jeher die grifite Kul-
turleistung der christlichen Religion gewesen‘. Foerster erblickte
das Ziel der staatsbiirgerlichen Erziehung in der ,Stidrkung des
personlichen Charakters gegeniiber dem Rausch nationaler Leiden-
schaft, eine Befestigung des personlichen Gewissens gegeniiber
der heidnischen Allmacht des bloBen Staatswillens’. Was heute
daraus geworden ist, wissen wir.

Es zeigen dieses Zitat aus dem Jahre 1916 und die heutige Wirk-
lichkeit, wie vieles sich in diesen Jahren geidndert hat. Die moder-
nen Diktaturen nehmen von der Jugend geistigen Besitz in einem
vordem ungekannten AusmaB. Die Diktaturstaaten stehen zu ihrer
Jugend in einem ganz andern Verhiltnis als vordem der Staat zu
ihr und zu den Menschen iiberhaupt gestanden hat. Es gibt Leute
in unserem Lande, die mit einer gewissen Bewunderung es mitan-
sehen, wie in Deutschland, in Italien der neue Staat seine Jugend
erfaBt, mit einer neuen Ideologie erfiillt und diese Jugend
aufreiflit. Durch dieses Bild wollen und diirfen wir uns aber nicht
beirren lassen. Die Art, wie der Diktaturstaat seine Jugend er-
fafit, und in geistigen Besitz nimmft, ist eine derart exklusive und
totale, daBl sich in mir das Herz des Vaters und des Schweizers
aufbdumt gegen ein solches System. Wir miissen auBerordentlich
vorsichtig sein bei der Behandlung all dieser Probleme, damit wir
nicht aus dem ehrlichen Willen, unsere schweizerische Eigenart
zu verteidigen gegen alles Unschweizerische und Fremde, zu einem
System kommen, das gerade unserer Eigenart und dem was wir
verteidigen wollen widerspricht. Was heute in der Erziehung der
Jugend in den Diktaturstaaten geschieht, darf nicht Vorbild sein
fiir uns.

Das Gefdhrliche der Situation liegt jedoch an einem andern
Ort, ndmlich darin, daB die nationalistischen Diktaturstaaten einen
gewaltigen Aufwand von Propaganda mobilisieren, die zu einem
grofBen Teil iiber ihre Grenzen hinauswirkt in der Presse, der Lite-
ratur, dem Rundfunk, im Bild usw. Da stellt sich fiir uns die
Frage, ob wir nicht angesichts dieses gewaltigen geistigen
Druckes, den wir alle spiiren, auch-die geistige Abwehr, die Ver-
teidigungsbereitschaft unserer Jugend ungleich méichtiger und
zielbewuBlter ausbauen miissen, als es bisher geschehen ist.

Diese Frage stellt uns alle — Sie als Erziehungsdirektoren der
Kantone, mich als Chef des Eidgendssischen Departements des In-
nern — vor eine Verantwortung fiir die Zukunft unseres Landes,
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fiir die Gestaltung seiner Zukunft, die wir nicht leicht nehmen
diirfen und auch nicht leicht nehmen werden. Darum mdchte ich
allen, die in aufrichtiger Sorge fiir unser Land die Frage nach
vermehrter nationaler Erziehung stellen, danken und ihnen meine
Anerkennung zollen. Ich glaube, daB wir in grundsidtzlicher Be-
ziehung die Notwendigkeit vermehrter Wachsamkeit und geistiger
Erregbarkeit bejahen miissen. ‘;Damit ist die Frage nicht entschie-
den, wie diese Aufgabe in der Schweiz und schweizerisch zu l6sen
ist. Soll es ein Obligatorium durch den Bund sein? Eine solche
Losung setzt ohne Zweifel eine Revision der Bundesverfassung
voraus. Ist es aber gut, eine solche Losung ins Auge zu fassen,
die, wenn ich recht sehe, die Gefahr schwerer geistiger und poli-
tischer Kdmpfe in sich birgt und vielleicht in entscheidender
Stunde und entscheidender Zeit unser Volk auseinandertreiben
statt einigen wiirde? Geht uns nicht, wenn wir uns in Kimpfe
um Verfassungsrevisionen einlassen miissen, wertvolle Zeit ver-
loren, die wir niitzen sollten, zu handeln? |

Eine weitere Frage stelle ich der Konferenz zur Beantwortung:
Haben wir denn wirklich auf dem Gebiete der nationalen Er-
ziehung so versagt, wie man es gelegentlich behauptet? Haben
wirklich die Kantone so wenig geleistet fiir die nationale Erzie-
hung, dafl man ihnen die Losung dieser Aufgabe nicht mehr an-
vertrauen konnte?

An der Erziehungsdirektoren-Konferenz vom 6. April 1916 hat
der damalige Erziehungsdirektor des Kantons Genf, Herr Staats-
rat Rosier, nach dieser Richtung ein stolzes Wort gesprochen, in-
dem er am Schlusse seines Referates ausfiihrte:

,Permettez-moi, en terminant, d’exprimer l'opinion qu’il est
exagéré de dépeindre la situation de notre pays, au point de vue
de I’éducation civique, sous des couleurs aussi sombres qu’on le fait
communément. Certes, 'ccuvre a laquelle on nous convie sera utile
et bienfaisante; pour ma part, Japplaudis aux efforts qui vont
étre tentés et je m’y joins de grand ccoeur, mais je doute qu’il y ait
beaucoup de pays ou I'idée nationale soit plus solide et plus vivante
qu’en Suisse. S’i]l était possible aux chefs des départements de
I'instruction publique qui assistent a cette séance, d’exposer ici tout
ce qul a été fait dans leurs cantons respectifs en faveur de I'édu-
cation civique, on serait étonné du travail accompli. Bien des faits
récents, et en particulier I’élan avec lequel s’est effectuée la mobi-
lisation en 1914, et le vote magnifique de I'imp6t de guerre, attes-
tent le profond attachement du peuple suisse a sa patrie et a ses
institutions, et ¢’est la une constatation éminemment réconfortante.
L’ceuvre que nous entreprenons trouvera done dans nos cantons un
terrain bien préparé.‘

Wenn Herr Staatsrat Rosier mit Stolz darauf hingewiesen hat,
daB es kein Land gebe, in dem der nationale Geist so stark ver-
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ankert sei wie in der Sechweiz, und wenn er damals zur Begriindung
dieser Behauptung sich auf die herrliche Kundgebung des Schwei-
zervolkes in der Abstimmung iiber die Kriegssteuer berufen konnte,
glaube ich berechtigt zu sein, auch heute Ahnliches festzustellen.
Auch in letzter Zeit hat das Schweizervolk dureh zwei Kund-
gebungen gezeigt, wie tief und wie stark der nationale Geist in
der Seele unseres Volkes lebt. Die erste dieser Kundgebungen war
ein Plebiszit ganz eigener und einmaliger Art und fithrte zum bei-
spiellosen Erfolg der eidgenossischen Wehranleihe. Das zweite
Plebiszit ist eine Volkskundgebung dauernder Art. Diese Volks-
kundgebung erblicke ich in der bewundernswiirdigen Tatsache,
daB unser Schweizervolk in seiner erdriickenden Mehrheit bisher
eine gewaltige geistigce Widerstandskraft entgegengesetzt hat allen
neuen Ideologien, denen schon ein erheblicher Teil der europii-
schen Volker erlegen ist. Das ist etwas GroBartiges und erfillt
uns mit Stolz, weil soleh unabhingige Haltung ein Volk von hoher
geistiger Gesinnung voraussetzt. Wir haben allen Wellen ,geisti-
ger Erneuerung‘, die uns umbrausen, bis jetzt siegreich und er-
folgreich standgehalten. Ich erinnere daran, wie das Volk des
Tessin auf die Gefahren des Faschismus reagierte, unsere deutsche
Schweiz auf die Gefahren des Nationalsozialismus und die fran-
zosische Schweiz auf die Ideologie der franzosischen Volksfront-
bewegung! Das ist etwas GroBes, etwas Stolzes und eine Besti-
tigung der Tatsache, daB die Kantone in bezug auf die nationale
Erziehung doch nicht derart versagt haben, wie man gelegentlich
glaubhaft machen will.

Ist diese Tatsache nicht darauf zuriickzufiihren, daB unsere
schweizerische Demokratie eben etwas ganz anderes ist, als die
sogenannte europidische Demokratie der Nachkriegsjahre, daB sie
ganz anders verankert ist in der Seele, in der Tradition und der Ge-
schichte unseres Volkes, als alle andern neuen Demokratien, daB
unsere schweizerische Demokratie verankert ist in den geographi-
schen und geschichtlichen Realititen unseres Landes, daB sie Rech-
nung trigt den sprachlichen und konfessionellen Verschiedenheiten,
und daB sie als foderative Demokratie ungleich viel tiefer im Be-
wubBtsein der Biirger lebt, als irgend eine andere Demokratie der
Erde?

Das deutet und weist uns auf die Krifte hin, die fiir die gei-
stige Landesverteidigung mobilisiert werden miissen und an denen
die nationale Erziehung der Jugend nicht vorbeisehen darf. Man
hat erkldrt, die kantonale Initiative fiir den Ausbau der staats-
biirgerlichen Erziehung sei in vielen Kantonen erlahmt; die Bun-
desgesetzgebung miisse der Sache wieder den notigen Wind zu-
fiihren. Angesichts dieser Behauptung mufBl eine ernsthafte Ge-
wissenserforschung einsetzen. Es steht mir nicht zu, Sie dazu auf-
zufordern, aber ich glaube, daB angesichts der Bedeutung, die
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sicher heute dem Problem der nationalen Erziehung zukommt, wir
aile, die wir Erzieher des Volkes sein miissen, verpflichtet sind,
uns zu fragen: haben wir getan und vorgekehrt, was noétig ist an-
gesichts der Schwere unserer Zeit? Ich mochte als Chef des Eid-
~genossischen Departements des Innern die Erziehungsdirektoren-
Konferenz einladen zur Vornahme einer Enquete iiber den Stand
des staatsbiirgerlichen Unterrichts und der nationalen Erziehung
in der Volksschule, Mittelschule, an der Hochschule, im nachschul-
pflichtigen Alter, an den Berufsschulen, den Biirgerschulen usw.

Wir miissen insbesondere feststellen, ob und was geschehen
und vorgekehrt worden ist seit dem Jahre 1916, das heil3t seit jener
Zeit, wo die kantonalen Erziehungsdirektoren ihre Richtlinien fiir
den Ausbau des staatsbiirgerlichen Unterrichts und der nationalen
Erziehung aufstellten. Ich mochte Sie einladen, diese Enquete
auszudehnen auf die auBerstaatliche Titigkeit fiir die nationale
Erziehung und endlich vorzunehmen auch fiir den Stand der Lehr-
mittel fiir die nationale Erziehung und den staatsbiirgerlichen
Unterricht. In diesem Zusammenhang glaube ich, die Konferenz
noch einladen zu diirfen, weitere Erhebungen iiber die Lehrmittel
zu machen. Wir wissen, daB wir fiir bestimmte Gebiete im Unter-
richt auf auslindische Lehrmittel angewiesen sind und waren. Das
war keine Gefahr und war so lange gut, solange nicht jene Um-
wilzungen sich vollzogen hatten, von denen ich gesprochen habe.
Es stellt sich aber heraus, dafl in einem Teil dieser Lehrmittel,
in den neuen Auflagen gewisse Tendenzen sich einschleichen, die
als landesfremd zuriickgewiesen werden miissen. Da kiindet sich
eine Gefahr, und ich halte dafiir, es sollte die Erziehungsdirek-
toren-Konferenz im Zusammenhang mit den andern Fragen ihre
Erhebungen ausdehnen auch auf alle Lehrmittel auslidndischer
Herkunft, um die Frage zu beantworten, ob und welche auslindi-
schen Lehrmittel durch schweizerische ersetzt werden sollten. Es
wird sich dabei wohl eine Schwierigkeit ergeben hinsichtlich der
finanziellen Lasten wegen der kleinen Auflagen der Lehrmittel
nnserer Kantone. Da wird eben der Bund helfen miissen, um Ei-
genes zu schaffen an Stelle dessen, was wir nicht mehr als gesund
anerkennen konnen. :

Ich mochte die Erziehungsdirektoren-Konferenz ersuchen, die
Notwendigkeit und die Moglichkeiten des Ausbaues des Bestehen-
den zu priifen, entsprechend den verschiedenen Verhiltnissen in
den Kantonen. Wir miissen auf alle Félle, ob wir zur Bejahung
der Forderungen des schweizerischen Lehrervereins kommen oder
nicht, durch die Kantone abkliren lassen, wie weit es notig ist,
auf dem Gebiete der nationalen Erziehung das Bestehende auszu-
bauen und wie weit es moglich ist, an das Bestehende anzukniipfen.
Es wird unméglich sein, einem Gebirgskanton im Ausbau des
staatsbiirgerlichen Unterrichts im nachschulpflichtigen Alter das
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Gleiche zuzumuten wie dem Stadtkanton. Die verschiedenen Ver-
hédltnisse mochte ich durch die Konferenz abgekldrt wissen.

Sehr verehrte Herren!

Ich werde alle diese Fragen Ihrem Bureau schriftlich einrei-
chen. Ich mochte nicht verlangen — und ich hitte auch kein
Recht dazu —, daB IThre Konferenz heute zu diesen Fragen Stellung
nehme. Ich mochte Sie aber bitten, mit allem Ernst und allem
Wohlwollen an die aufgeworfenen Fragen heranzugehen. Die
Uberzeugung haben wir alle, daB in einer Zeit, in der alles um uns
girt und in geistige Unruhe iibergegangen ist, nichts verhidngnis-
voller wire, als uns in einem Gefithl der Ruhe und Sicherheit zu
bewegen und nicht das vorzukehren, was vorgekehrt werden muB.
Was sich als notwendig erweist, das muB und soll geschehen, und
wir haben die Kraft dazu.

Darf ich noch auf einige wenige KEinzelfragen aufmerksam
machen?

Ich glaube, daB der nationalen Erziehung der Elite eine ganz
besondere Bedeutung zukommt und dabei ganz besonders wieder-
um der Erziehung der akademischen Jugend. Ich werfe da eine
Frage auf: Haben wir dem Unterricht in der Schweizergeschichte,
in der politischen wie der kulturellen, an unsern Mittelschulen
und Gymnasien jene Stellung eingerdumt, die ihm gehort? Haben
wir zum Beispiel iiberall an den obern und obersten Klassen unse-
rer Mittelschulen der politischen und kulturellen Geschichte
unseres Landes iiberhaupt noch einen Platz eingerdumt? Ich
glaube, daB hier noch da und dort einiges zu revidieren isft. Die
verstindnisvolle Erfassung unserer Geschichte setzt eine gewisse
Reife voraus. Nun wissen wir aber, daB vielerorts wohl Schweizer-
geschichte betrieben wird in den obersten Klassen der Volksschule
und in den untern Klassen des Gymnasiums, daB aber der an-
gehende Akademiker sich nicht mehr in jenem Alter damit be-
faBt, in dem er die Reife hitte, die geschichtlichen Zusammen-
hidnge zu erfassen. Fiir einen demokratischen Kleinstaat ist es von
wesentlicher Bedeutung, daB die akademische Jugend die Ge-
schichte und die Tradition des Landes kennt und mit beiden Fiiflen
in ihr wurzelt. Wir miissen feststehen auf unserm geschichtlichen
Boden, dann werden die Stiirme von Siid und Nord, von West und
Ost eine solche Jugend nicht zu erschiittern vermogen!

Ich hatte vor einiger Zeit den Besuch eines jungen Herrn, der
sich viel und aus ernster Sorge mit dem Problem der nationalen
Erziehung befaBt. Er hat mit den Vorschlag unterbreitet, man
mochte vom Bund aus ein Obligatorium einfithren fiir den Besuch
staatsbiirgerlicher Kurse an den Hochschulen durch sidmtliche Stu-
denten und Horer. Ich habe ihm einige Bedenken geduBert, aber
ich glaube, daB doch die Erziehungsdirektionen der Hochschul-
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kantone sich auch die Frage vorlegen und sie zuhanden des Eidge-
nossischen Departements des Innern auch beantworten sollten,
was an den Hochschulen geschehen kann im Sinne vermehrter
nationaler Einstellung und nationaler Bildung unserer Akade-
miker.

Ich erinnere daran, daB die beiden Hochschulen von Ziirich
letztes Jahr mit prichtigem Erfolg eine Landesverteidigungswoche
durchgefiihrt haben, und erinnere an die Berner-Hochschulwoche
fiir geistige Wehrbereitschaft. Es war erhebend, zu sehen, mit
welcher Begeisterung unsere akademische Jugend mitgemacht hat.
Ich mochte die Erziehungsdirektionen der Hochschulkantone bitten,
zu erwiagen, was hier noch getan werden kann, und die Wege zu
priifen, die dazu fiihren konnten, moglichst viele oder alle Stu-
denten unserer Hochschulen in den Bann solcher nationaler Ver-
anstaltungen zu ziehen.

In der Volksschule konnte schon ohne Gesetzesrevisionen sehr
vieles geschehen, wenn es gelidnge, iiberall vaterldndische Gesin-
nung in die Schulstuben zu tragen. Ich denke an die Veranstal-
tung von Heimat- und Naturschutztagen, an denen auch gelegent-
lich wieder einmal ein vaterlidndisches Lied gesungen wiirde. Es
gibt ja leider auch Schulen im Lande, die kein vaterlindisches
Lied mehr erklingen lassen. Ich denke an ein Erlebnis letzter
Tage, da ich das Gliick und die Freude hatte, dem Défilé der
1. Division beizuwohnen, dem auch 30,000 Schulkinder begeistert
beiwohnten. Das war eine Freude, diese Schuljugend zu sehen und
die Wirkung dieses Schauspiels nationaler Kraft auf die Jugend
festzustellen. Fliihren wir unsere Jugend an solche Kundgebungen!

Herr Regierungsrat Miiller, der Prisident Threr Konferenz
hat daran erinnert, wie die Jugend im Lande Glarus Gelegenheit
habe, staatsbiirgerlichen Unterricht praktisch zu genieBen an der
Nifelserfahrtfeier und an der Landsgemeinde. Es gibt wohl kaum
einen schonern, lebendigern staatsbiirgerlichen Unterricht und
keine schonere Einfiithrung in nationale und demokratische Ge-
sinnung als soleh einen Besuch der Glarner Landsgemeinde, zu
deren Adel, zu deren pridchtiger Haltung ich den Landammann,
die Regierung und das Volk von Glarus begliickwiinsche!

Ich will mit diesen Hinweisen nur andeuten, daBl sich schon auf
dem Boden des Bestehenden durch die Kantone manches verwirk-
lichen 148t, ohne daB wir die Gesetze zu dndern brauchten. Das
soll uns aber nicht hindern, die Frage abzukliren, was noch mehr
geschehen soll und in welcher Weise der groBe Gedanke vermehr-
ter nationaler Erziehung gliicklich verwirklicht werden kann.

Ich danke Thnen fiir die mir gewidhrte Gelegenheit, mich vor
IThnen auszusprechen, und bitte Sie, an die Priifung all der aufge-
worfenen Fragen heranzutreten und dabei mit dem Eidgendssi-
schen Departement des Innern zusammenzuarbeiten!®
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Die Konferenz iibernahm die Arbeit und beschloB, alle 17 Fra-
gen, die das Departement in der Folge der Konferenz in der gan-
zen Angelegenheit stellte, sorgfidltig abzukliren und zu beant-
worten. Die Kommission, die von der Konferenz zur Priifung
und ndhern Beratung bestellt wurde, bestand aus den Erziehungs-
direktoren: Dr. Karl Hafner-Ziirich; Dr. Alfred Rudolf-Bern; J. Miil-
ler-Ndfels/Glarus; J. Piller-Freiburg; Walter Hilfiker-Liestal/ Basel-
land; Dr. A. Rémer - St. Gallen; Dr. A. Nadig - Chur/Graubiinden;
Staatsrat E. Celio-Bellinzonal/Tessin. Den Vorsitz fiihrte Erziehungs-
direktor Dr. 4. Romer - St. Gallen, der der wichtigen Sache Kraft
und Zeit schenkte. In verschiedenen Sitzungen im 1. Semester
1938 (Olten 7. Mirz, Bern 30. Mai, Chexbres 13. Juni) wurde
unter Beiziehung weiterer Instanzen, Staatsbiirgerkurse, ,,Archiv®,
Vereinigte Lehrmittelverlage) das Problem in Detailfragen auf-
gelost und durchberaten auf Grund des zusammengetragenen
Materials. In einem kurzgehaltenen, aber dennoch einliB-
lichen, mit Material reich belegten SchluBberichte faBte dann
Kommissionsprisident Dr. Romer das Ganze zusammen und legte
ihn der fiir dieses Traktandum eigens zusammengerufenen Kon-
ferenz vor auf der Tagung in Ziirich am 29. Juni 1938 in Gegen-
wart von Bundesrat Etter, der wiederum von der Konferenz ein-
geladen war. Dieser Bericht mit allen Beilagen war die Antwort
der Konferenz auf die 17 durch den Bund gestellten Fragen. Wir
heften den interessanten Bericht, Ergebnis einer grundlegenden
Arbeit, im Anhang mit allen iibrigen Dokumenten dem , Archiv*
bei. Sie vermogen am allerbesten darzutun, mit welcher Umsicht
und Griindlichkeit die Konferenz bei ihrer Arbeit vorgeht, und
aus welchem Geiste heraus sie geleistet wird. Nachlebende Ge-
schlechter mogen einmal, wenn sie hier weiterarbeiten wollen,
dankbar erkennen, wie unsere Zeit das Erbe der Viter hiitet.

7. Die Maturitdtsreform.

Es ist sehr interessant, die Phasen zuriickzuverfolgen, welche
das Studium dieser Frage durchlaufen hat. Um so interessanter,
als die Bundesgesetzgebung der Jahre 1925—331), als Ergebnis
jahrzehntelanger Auseinandersetzung zwischen Bund und Kanto-
nen, diese veranlaBte, in der Folge ihr Mittelschulwesen nach
den Bestimmungen des Bundes zu richten, ein ProzeB, der sich
durch verschiedene Jahre hindurchzog.?) Damit schien ein Ab-

1) Verordnung iiber die Anerkennung von Maturititsausweisen durch den
Bundesrat vom 20. Januar 1925, mit Abdnderung vom 4. Dezember 1933. —
Reglement fiir die eidgenossischen Maturitdtspriifungen vom 20. Januar 1925,
mit Abdinderung vom 4. Dezember 1933. — Reglement fiir die eidgendssische
Maturititskommission vom 23. Januar 1935.

%) Solche Bestimmungen, die der kantonalen Hoheit Schranken setzen.
bestehen vor allem im Hinblick auf jene Berufsarten, in denen laut Art. 33
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schluB der eifrig betriebenen Reformbestrebungen in Bund und
Kanton erreicht zu sein. Indessen zeigte sich, dal das Problem
die letzte Formulierung noch nicht gefunden hatte, indem die
betroffenen Kreise (kantonale Schulbehorden, Mittelschullehrer-
schaft, Presse und weitere Offentlichkeit) neue und alte Wiinsche
wieder anzumelden hatten. Mit der Eingabe der Erziehungsdirek-
tion des Kantons Baselstadt im Jahre 1937 kam die Frage im
Kreise der Konferenz wiederum zur Sprache.

Wir versuchen im folgenden, die geschichtlich wichtigen
Daten zu diesem Problem festzuhalten. Sie fiithren uns tief in das
19. Jahrhundert. Wer sich iiber die damals eingeschlagenen Wege
im einzelnen orientieren mochte, der sei auf die Arbeit von Dr.
Albert Huber!) verwiesen, der die Geschichte des Problems bis
1913 umreiBt.

Das Bundesgesetz betreffend die Freiziigigkeit des Medizinal-
personals in der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 19. De-
zember 1877 sieht in Art. 6 ein Priifungsregulativ vor, das der
Bundesversammlung zur Genehmigung zu unterbreiten ist. Am
2. Juli 1880 sodann ist eine Verordnung fiir die eidgensssischen
Medizinalpriifungen mit einem Anhang und Maturititsprogramm
je fiir Mediziner, Pharmazeuten und Veterinire erlassen worden.
Diese Verordnung enthidlt bereits Vollziehungsbestimmungen,
welche unter anderem anordnen, daB sich der leitende AusschufB
der Medizinalpriifungen durch Abordnungen von der Beriicksich-
tigung der Maturitidtsprogramme durch die Gymnasien iiberzeugen
konne. In diesen Vollziehungsbestimmungen ist ferner vorge-
sehen, daB, wenn Studierende keine Maturititsausweise beibrin-
gen, sie an eine der bestehenden Maturititskommissionen gewie-
sen werden konnen. Die Bundesversammlung hat die Vorlage des
Bundesrates unterm 2. Juli 1880 genehmigt. nicht ohne an der-
selben erhebliche Modifikationen anzubringen. So ist das Griechi-
sche als fakultativ erklidrt worden, was der Bundesrat in seinem
Antrag nicht gewollt hat. Dann folgt die Verordnung fir die
eidgenossischen Medizinalpriifungen vom 19. Mirz 1888 mit Matu-
rititsprogrammen a) fiir Arzte, Zahnirzte und Apotheker, b) fiir
Veterindre. Die Vollziehungsbestimmungen dieser Verordnung
sind etwas einlidBlicher als diejenigen des Erlasses von 1888 und
befassen sich unter anderem auch mit der Form des Reifezeug-

der Bundesverfassung Befdhigungsnachweise erworben werden konnen, die fiir
die ganze Eidgenossenschaft giiltig sind. So stellt der Bund die Maturitats-
programme auf fiir zukiinftige Mediziner, Zahnirzte, Apotheker und Tier-
drzte. (Seit 1913 kann auch ein eidgenossisches Patent fiir Grundbuch-
geometer erworben werden.)

1) Unterrichtsjahrbuch 1911, Dr. Albert Huber, Die Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren 1897—1912. (S. 27 ff.)
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nisses, mit dem Verzeichnis der zur Ausstellung von Maturitits-
ausweisen berechtigten Schulen, den Kompetenzen des eidgenotssi-
schen Departements des Innern, sich durch Delegierte bei den
Priifungen von der Beobachtung der Maturitidtprogramme zu
iiberzeugen. Der BundesratsbeschluB vom 25. Januar 1889 betref-
fend teilweise Ergidnzung und Abidnderung der Verordnung vom
19. Miirz 1888 bringt nicht viel Neues (Ubergangsbestimmung be-
treffend die Zahnirzte, wonach den Betreffenden erlaubt ist, sich
innerhalb der folgenden drei Jahre noch an den Schulen priifen
zu lassen, an denen sie studiert haben, Zerlegung der Maturitit
in Teilpriifungen). Einen weitern Schritt brachte der Bundesrats-
beschluB vom 10. Miarz 1891 betreffend die Aufstellung einer eid-
genossischen Maturitdtskommission, sodann in Ausfiihrung des-
selben das ,,Regulativ fiir die eidgenossischen Maturitdtspriifun-
gen der Kandidaten der Medizin®, am 1. Juli 1891 vom eidgendssi-
schen Departement des Innern erlassen. Ein Kreisschreiben des
Departements vom 3. Juli 1891 teilte den Kantonsregierungen den
BundesratsbeschluB vom 10. Mirz 1891 betreffend Aufstellung
einer Maturitdtskommission und deren Zusammensetzung mit. Die
eingesetzte eidgenodssische Maturitdtskommission hat sodann die
Prisidenten der eidgenossischen Medizinalpriifungskommissionen
ersucht, durch eine Publikation den Kandidaten vorzuschreiben,
ihre Maturitatszeugnisse durch den Prasidenten der eidgenossi-
schen Maturitdtskommission visieren zu lassen. Da dieser Bun-
desratsbeschluB8 von 1891 und das dazu gehorende Regulativ nicht
in die amtliche Sammlung der eidgenossischen Gesetze und Ver-
ordnungen aufgenommen, sondern im Bundesblatt veroffentiicht
wurden, ersteres unter dem Titel: ,,Aus den Verhandlungen des
Bundesrates®, letzteres unter ,,Bekanntmachungen der Departe-
mente®“, wandten sich im Frithjahr 1893 die Erziehungsdirektoren
der Kantone Ziirich, Bern, Waadt und Genf mit einem Protest an
den Bundesrat.

Eine Reihe von Jahren herrschte Ruhe. Die Tatsache der
Griindung der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
brachte es mit sich, da mit zu den Geschéften der ersten Jahre
auch das Problem der Maturititspriifungen gehorte.

Die Eidgenossische Maturitdtskommission hatte 1899 Vorschlige
fiir neue Maturitatsprogramme vorgelegt, durch welche grund-
satzlich eine literarische Bildung mit den beiden altklassischen
Sprachen und eine realistische Richtung ohne diese ausgeschieden
waren. Zu diesen Vorschligen “duBerten sich die interessierten
Kreise, ganz speziell die Erziehungsdirektoren-Konferenz an der
Tagung in Ziirich am 19. April 1899, die sich durch ein Referat von
Erziehungsdirektor Gobat - Bern orientieren lieB. Im gleichen
Jahre tagte eine weitere Konferenz (Bern, 1./7. September) unter
dem Vorsitz von Bundesrat Lachenal. Die Vorschlige der Maturi-
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titskommission und diejenigen der Erziehungsdirektoren-Konfe-
renz wichen voneinander ab. Die Maturitdtskommission erhielt
darauf den Auftrag, neue Programme auszuarbeiten. Sie legte
einen Entwurf vor, in dem die Beschliisse der Konferenz beriick-
sichtigt waren. Doch arbeitete nun das Departement des Innern
eine Vorlage aus, die der Bundesrat mit Stichentscheid des Prisi-
denten am 14. Dezember 1899 annahm. Sie sah eine literarische
und eine realistische Maturitidt vor. Dieses ,,Reglement betreffend
den Maturititsausweis fiir die Kandidaten der medizinischen Be-
rufsarten vom 14. Dezember 1899“ und die ,,Verordnung fiir die
eidgendossischen Medizinalpriifungen vom 11. Dezember 1899“ ent-
sprachen den Wiinschen der Konferenz nicht, so daB sie sich an
verschiedenen Tagungen im Jahre 1900 mit der Frage befaBte
und sich an den Bundesrat wandte mit dem Ersuchen, er mochte
das Reglement von 1899 sistieren. Diesem Wunsche wurde ent-
sprochen und das alte Reglement von 1888 wieder in Kraft gesetzt.
Die Eidgenossische Maturitdtskommission arbeitete nun wieder
ein Maturititsreglement aus im Auftrag des Departements des
Innern. Am 31. Mai 1901 legte sie den Entwurf vor, in dem sie
wieder ihren frithern Standpunkt bezog, wonach zwei Maturitits-
programme, eines mit literarischer Richtung mit obligatorischer
Priifung in Latein und Griechisch und eines mit realer Richtung
unter Ausschlufl der klassischen Sprachen aufzustellen seien. Zu
diesem Zeitpunkt mischten sich alle interessierten Kreise in die
Diskussion. Der leitende Ausschufl der eidgendssischéen Medizinal-
priifungen sprach sich in seinem Gutachten vom 10. Dezember 1901
gegen diesen Kommissionsentwurf aus und fiir ein Festhalten am
status quo, das heiBt Fakultativum des Griechischen und Ergiin-
zungspriifung in Latein fiir Realschulabiturienten. Auch die
Arzte bezogen Stellung und es folgte das Plebiszit der Arzte im
April 1902; 1302 sprachen sich fiir das bisherige Svstem, 93 zu-
gunsten des Entwurfs der Maturititskommission aus.

Die nichste Etappe war die Konferenz vom 12. und 13. Februar
1904 in Bern, einberufen und prisidiert von Bundesrat Dr. Forrer,
besucht vom leitenden AusschuBl der Maturititskommission und
einer Vertretung der Erziehungsdirektoren-Konferenz (Erziehungs-
direktoren Miiri-Aargau, Diiring-Luzern, Staatsschreiber Huber-
Ziirich). Eine Einigung kam schlieBlich zustande, indem man sich
auf der Grundlage der auBler Kraft gesetzten Vorlage der Maturi-
titskommission von 1899 einigte. Am 2. Mai 1905 erlief dann das
Departement des Innern eine provisorische ,Verordnung betref-
fend den Maturitidtsausweis fiir die Kandidaten der medizinischen
Berufsarten® und stellte sie zur Vernehmlassung zu. An der Ta-
cgung vom 22. Mai 1915 in Bad Stachelberg-Glarus behandelte die
Konferenz die Frage und machte einzelne Abianderungsvorschlage.
Als Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorlage wurde der 1. Novem-
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ber 1906 festgesetzt. Die Verordnung hatte eine Reihe von Vor-
schligen der Konferenz beriicksichtigt.

So hatte dieses wichtige Problem, das Bund und Kantone so
sehr in Anspruch nahm, die Konferenz in den Jahren 1898 bis 1906
beschaftigt.

Eine dritte Phase wurde nach dem Kriege eingeleitet, als das
eidgenossische Departement des Innern die Konferenz einlud, sich
mit den Vorentwiirfen zu einer neuen Regelung der ganzen Ange-
legenheit zu befassen. Das grundsitzlich Neue war die Aufstel-
lung von drei Priifungstypen. An der Tagung am 24. September
1921 in Stans referierte in einer die ganze Frage griindlich und
iiberlegen behandelnden Weise Erziehungsdirektor Mousson-Zii-
rich. Die Kommission hatte gute Vorarbeit geleistet. Die Diskus-
sion war auBerordentlich interessant. Sie anerkannte die Tat-
sache, daB die Maturititskommission Eingriffe in die Kompeten-
zen der Kantone vermied. Durch die Aufstellung von drei Prii-
fungstypen wurde ein Rahmen geschaffen, innerhalb dem die
Kantone ihre Mittelschulreform verwirklichen konnten. Der Refe-
rent bedauert, daB der Entwurf zwar eine Abriistung der Prii-
fungsfiacher bringe, nicht aber eine Entlastung der Schiiler, und
er gibt den Erziehungsdirektionen der einzelnen Kantone den Rat,
hier ihre Stimme zur Geltung zu bringen, wenn sie darangehen,
ihre Mittelschulen den neuen Bundesvorschriften anzupassen. Die
Kantone sollen iiberdies ihre Wiinsche dem Departement anmel-
den. Die Konferenz schlof sich dem Antrag des Referenten an,
sie moge sich mit den Vorschligen der Maturititskommission im
groBen und ganzen einverstanden erkldren. Damit war nun der
Boden geebnet fiir die Bundesgesetzgebung der Jahre 1925—1933.
1924 hatte an der Tagung in Olten noch einmal eine Diskussion
des Problems in der Konferenz stattgefunden; es wurde einfach
um eine Beschleunigung der Angelegenheit ersucht.

An dieser Stelle sei ganz kurz die materielle Losung der weit-
schichtigen Frage angedeutet und gezeigt, wo wir heute stehen.
Auf Grund der Maturititsverordnung vom 20. Januar 1925 aner-
kennt der schweizerische Bundesrat drei Typen wvon Maturitdts-
ausweisen: A, B, C. Der Inhaber eines Maturitidtsausweises nach
Typus A oder B ist ohne weiteres berechtigt zur Zulassung zu den
eidgenossischen Priifungen fiir die medizinischen Berufsarten
(Arzte, Zahnirzte, Apotheker, Tierirzte). Der Inhaber eines Aus-
weises nach Typus C hat eine Erginzungspriifung in Latein vor
der eidgenossischen Maturitdtskommission abzulegen. Die Maturi-
titsausweise A, B, C berechtigen zu den eidgendssischen Priifun-
gen fiir Lebensmittelchemiker und zum priifungsfreien Eintritt
in das erste Semester jeder Fachabteilung an der Eidgenossischen
Technischen Hochschule.
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In der Regel erwerben sich die Gymnasiasten das eidgenossi-
sche Maturitidtszeugnis durech Priifung an der eigenen Amnstalt.
Fur Kandidaten, die keinen der Maturitidtsausweise besitzen, die
an einer schweizerischen Lehranstalt erworben werden koOnnen,
veranstaltet die eidgenossische Maturititskommission besondere
Priifungen (Maturititsreglement vom 23. Januar 1935). Uber die
Anerkennung von Maturititsausweisen von Auslandsschweizern
im Hinblick auf die Zulassung zu den eidgenodssischen Priifungen
fiir die medizinischen Berufsarten und fir Lebensmittelchemiker
besteht ein besonderes Reglement vom 31. Januar 1933.

Die drei Typen von Maturitiatsausweisen, die vom Bundesrat
anerkannt sind, miissen, um giiltig zu sein, die nachfolgenden Be-
stimmungen erfiillen: Die Schulen, die den Maturititsausweis aus-
stellen, haben in erster Linie den Unterricht in der Muttersprache
(Deutsch, Franzosisch oder Italienisch) und in einer zweiten Lan-
dessprache (Deutsch, Franzosisch oder Italieniseh) griindlich zu
pflegen.?) Im iibrigen sollen sie charakterisiert sein dadurch, daB
sie die geistige Reife der Schiiler durch die besondere Pflege fol-
gender Ficher zu erreichen suchen:

Typus A: des Lateinischen und Griechischen;
Typus B: des Lateinischen und der modernen Sprachen;
Typus C: der Mathematik und der Naturwissenschaften.

Damit der Lehrplan einer Anstalt Gewadhr biete, daB die Ma-
turititsziele erreicht werden durch einen Unterricht, der didaktisch
und hygienisch befriedigt, muBl er auf einen Zeitraum von min-
destens sechs vollen Jahren ausgedehnt sein. (Mindestalter der
Abiturienten 18. Altersjahr.) Wenn es die regionalen Verhiltnisse
eines Kantons als wiinschbar erscheinen lassen, kann die eidgends-
sische Maturititskommission dem Bundesrat die Anerkennung des
Maurititsausweises auch bei einer gebrochenen oder dezentrali-
sierten Schulorganisation beantragen; aber nur dann, wenn die
oben genannten Ficher auf der Unterstufe mit genauer Riicksicht-
nahme auf die Oberstufe so gelehrt werden, daB fiir so vorberei-
tete Schiiler der reibungslose Ubergang von der Unterstufe zur
Oberstufe gewihrleistet wird.

Die Kantone haben in den letzten Jahren ihr Mittelschulwesen
diesen Anforderungen des Bundes angepaBt und in der einleiten-
den Arbeit iiber die schweizerischen Gymnasien mit Maturitits-
abschluB (mit EinschluB der Maturitidtsabteilungen der hohern
Handelsschulen) im Archiv 1936 sind diese umfassenden Reform-

1) Es sei hier auf die interessante tabellarische Zusammenstellung der
Stundenzahl in den Landessprachen an den einzelnen Mittelschulen ver-
wiesen. die im Rahmen der Studien iiber das staatshiirgerliche Problem aus-
gearbeitet wurde. (Siehe Anhang.)
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bestrebungen der Kantone im einzelnen ausfiihrlich dargelegt. Es
sei auf diese Arbeit verwiesen.l)

1937 trat das Problem wieder an die Konferenz heran. Der
Stein kam ins Rollen durch eine Eingabe der Erziehungsdirektion
des Kantons Baselstadt iiber die Maturititsreform zuhanden der
Erziehungsdirektoren-Konferenz. In verschiedenen Kantonen, vor
allem in den Universitiats- und Gymnasiallehrerkreisen, wurde die
Frage einer Revision der eidgendssischen Maturitédtsbestimmun-
gen im Sinne eines Abbaues der Stoffiille beraten. Regierungsrat
Dr. Hauser-Baselstadt iibernahm das Studium dieser Frage und
erstattete der Konferenz an ihrer Tagung in Frauenfeld am 13. Sep-
tember 1938 Bericht. Die Grundgedanken waren die folgenden:

,Das eidgenossische Maturititsreglement wird heute von ver-
schiedenen Seiten angegriffen. Unter anderem wird dem Regle-
ment zur Last gelegt, daB die Schiiler der Gymnasien durch die
Anforderungen der Schule zu sehr belastet sind, daB die notige
Freizeit zu stark durech Aufgaben eingeschrankt wird, daBl schrift-
liche Priifungen und Zeugnisnoten eine zu grofBle Rolle spielen und
daB wegen der Aufnahmepriifungen zu den Gymnasien bereits die
Primarschulen in die allgemeine Hetze mit hineingerissen werden.

Gegen einen Teil dieser Anklagen muB das Reglement aller-
dings in Schutz genommen werden. Einige der heute fiihlbaren
Unzutriglichkeiten im Betrieb der Gymnasien sind einmal auf
den Ehrgeiz und die mangelhafte Zusammenarbeit der Fachlehrer
und andererseits auf die Voreingenommenheit und Einsichtslosig-
keit vieler Eltern zuriickzufiihren, die in falscher Uberschitzung
von Maturitit und akademischem Beruf ihre Kinder in ein Gym-
nasium schicken, auch wenn diese fiir eine gymnasiale Arbeits-
weise ungeeignet sind. Hier kann nur jahrlange geduldige Auf-
klirung iiber den Wert einer guten Volksbildung, iiber Aussicht
und Ansehen guter handwerklicher Berufe Abhilfe schafien.

Aber ein Teil der beklagten MiBstiinde ist allerdings dem
Reglement zur Last zu legen, so dal die Wiinsche nach einer Re-
vision nicht ungerechtfertigt erscheinen. Allerdings sollte jeder
Revisionsversuch von einem weiteren Gesichtspunkt aus unter-
nommen werden: aus der Erkenntnis heraus, daBl es in der heuti-
gen Zeit Aufgabe der hoheren Schulen und speziell der Gymnasien
ist, selbstiindig und klar denkende, verantwortungsbereite junge
Menschen zu bilden. Diejenigen Bestimmungen des Reglementes,
die die Durchfithrung dieser Aufgabe erschweren oder verunmog-
lichen, sollten gedndert werden. Dagegen diirften einseitige Be-
rufs- und Fachinteressen bei der Neugestaltung des Reglementes

1) Unterrichtsarchiv 1936: Die schweizerischen Gymnasien mit Maturitats-
abschlul von Dr. E. L. B&hler.
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keine ausschlaggebende Rolle spielen, sondern miifiten sich zum
Schutz des eigentlichen Interesses der Schiiller zuriickhalten.

Wir haben die Frage der Maturitidtsreform verschiedenen kan-
tonalen Erziehungsdirektoren, sowie den Rektoren der Basler
Gymnasien zur schriftlichen MeinungsiuBlerung vorgelegt. Die
Antworten legten Gewicht auf folgende Punkte:

Eine Maturititsreform soll keine Erleichterung der Maturitit
bringen, sondern einen Stoffabbau ohne Senkung der Anforderun-
gen, eine Reduktion, die nicht die Qualitdt der Ficher, sondern
ihre Quantitiat betrifft.

Die verschiedenen Maturitidtstypen sollten durch Heraushebung
bestimmter Zentralficher und Unterordnung der anderen Ficher
in Umfang des Lehrstoffes und Notenbewertung bei Remotion und
Promotion ausdriicklicher charakterisiert und gegeneinander ab-
gegrenzt werden. Fiir die vier Kernfidcher sollten Hochstanforde-
rungen aufgestellt werden. Als Zentralficher kimen in Frage:
Fiir das humanistische Gymnasium Latein, Griechisch, Deutsch,
Mathematik; fiir das mathematisch-naturwissenschaftliche Gym-
nasium Deutsch, Mathematik, Physik und Naturwissenschaften;
fiir das Realgymnasium Deutsch, Franzosisch, Enghsch Mathe-
matik und als fiinftes Fach Latein.

Dabei wird aber nicht der von verschiedenen Seiten abgelehn-
ten Spezialisierung schon auf der Schulstufe das Wort geredet.
Alle drei Abteilungen sollen wirkliche Bildung vermitteln. Wirk-
liche Bildung ist nicht das sogenannte ,harmonische’ allseitige
Wissen, sondern wirkliche Vertiefung und Beherrschung abge-
grenzter Wissens- und Erkenntnisgebiete, in deren Bearbeitung
der Schiiler selbstindig denken gelernt hat.

Von den konkreten Forderungen in bezug auf den Stoffabbau
sind zu erwdhnen: Weglassen des Geographieunterrichts in der
zweltobersten Klasse, Entlastung von Typus A und B in Natur-
wissenschaften, Chemie und Physik, Entlastung von Typus B in
Latein, Mathematik, Biologie.

Im Gegensatz zu diesen Wiinschen nach Entlastung in ein-
zelnen Fichern steht die allgemein erhobene Forderung nach
sorgfiltigerer Pflege der Muttersprache. Vermehrte schriftliche
Ubungen wiiren wiinschenswert; sehr wichtig ist die Anregung,
daB die durch Verminderung der Hausaufgaben erzielte Vermeh-
rung der Freizeit fiir die so wichtige Hauslektiire benutzt wer-
den sollte.

Aus dem Rahmen der bisher genannten Reformvorschlige fillt
die Forderung nach allgemeiner Anerkennung des Maturitats-
typus C. Die Lateinergianzungspriifung, die fiilr Anwirter auf das
medizinische Studium mit Maturitit Typus C vorgeschrieben ist,
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ist eine Einrichtung von zweifelhafter ZweckmiBigkeit. Es fragt
sich, ob bei der Aufstellung dieser Bestimmung nicht die gewerk-
schaftlichen Interessen der Arzteorganisationen stidrker als ideale
Gesichtspunkte mitgesprochen haben. Es sollte eine LoOsung ge-
funden werden, die sowohl dem Maturititstypus C gleiche Berech-
tigung gewihrt wie den andern Maturititstypen und doch dafiir
sorgt, daB ungeeignete Elemente vom &rztlichen Beruf ferngehal-
ten werden.“

Die Maturititsreform ist demnach von neuem im FluB.

8. Militarfragen im Verhéltnis zu Schule und Lehrerschaft.
a) Die eidgendossischen pddagogischen Rekrutenpriifungen.

Diese Frage ist an verschiedenen Tagungen besprochen wor-
den, so 1901 in Genf, 1902 und 1906 in Bern, 1905 in Solothurn, 1906
in Heiden, 1909 in Schaffhausen, 1910 in Freiburg, dann nach dem
Kriege 1919 in Lugano, 1920 in Zug, 1921 in Stans, 1924 in Olten.
Thre Geschichte ist sehr interessant.

Erster Referent in der Frage war Erziehungsdirektor Diiring-
Luzern an der Tagung in Bern 1902. Das eidgenossische Militéar-
departement hatte bis dahin alljdhrlich padagogische Rekruten-
priifungen organisiert, Priifungsexperten bestellt und die Durch-
fithrung der Priifungen und die Zusammenstellung der Resultate
den Aushebungsbehorden iiberlassen, ohne die kantonalen Erzie-
hungsbehorden zu begriiBen. Die Grundlage zu diesem Vorgehen
war ein Regulativ aus dem Jahre 1879, iiber das jedoch, wie Er-
ziehungsdirektor Diiring nachwies, hinausgegangen wurde. Nach
der Annahme der Militdrorganisation 1907 wurde der Konferenz
zwar ein Entwurf der piddagogischen Oberexperten vom 9. Juli
1909 zu einem ,Regulativ fiir die piddagogische Priifung bei der
Aushebung der Wehrpflichtigen® zur Vernehmlassung zugestellt;
doch begniigte sich die Konferenz an der Tagung in Schaffhausen
vom 30. September 1909, das eidgenissische Militdrdepartement an
die frither durch Eingaben geltend gemachten Forderungen zu
erinnern und zu ersuchen, daB man vor der Definitiverklirung
des Regulativs die Konferenz begriiBe. Diesem Wunsch wurde
entsprochen und nach einer Umfrage bei den 25 Erziehungsdepar-
tementen und nach der Kommissionsberatung wurden einige
Postulate, wonach die Konferenz sich ein Mitspracherecht der
kantonalen Erziehungsbehorden bei den Wahlen der pidagogi-
schen Experten und den Priifungsterminen gewahrt wissen wollte,
aufgestellt. Bei der jihrlichen Publikation der Ergebnisse solle
es sein Verbleiben haben, auBlerdem sei auch eine Ubersicht der
Ergebnisse der letzten fiinfjdhrigen Periode beizugeben. Dann
sollen nicht nur diejenigen Stellungspflichtigen, die wegen geisti-
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ger und korperlicher Gebrechen vom gesetzlichen Schulbesuch
ausgeschlossen waren, sondern auch diejenigen, die den gesetz-
lichen Schulbesuch hinter sich haben, die aber aus irgend einem
Grund (Epilepsie, andere Krankheiten) einer friihzeitigen Ver-
blodung entgegengehen oder zur Ablegung einer Priifung aus
andern Griinden sich als offensichtlich unfidhig erweisen, ausge-
schlossen werden.

Die ,Wegleitung fiir die piadagogische Priifung bei der Aus-
hebung der Wehrpflichtigen“ enthiilt eine grofie Zahl von Grund-
sitzen priifungsmethodischer Bestimmungen, die die gleichmifBige
Beurteilung der Volksschulkenntnisse der Rekruten ermglichen.
Gerade bei diesem Punkte ergaben sich oft Unstimmigkeiten. Am
9. April 1910 ist dann die ,,Verordnung betreffend die Aushebung
der Wehrpflichtigen® und am 14. Juli 1910 das ,,Regulativ fir die
padagogische Priifung bei der Aushebung der Wehrpflichtigen®
definitiv erlassen worden, nachdem die Wiinsche der Konferenz
in der Hauptsache beriicksichtigt worden waren. Damit war eine
erste Phase dieser Frage beendet.?)

Als der Weltkrieg ausbrach, wurden die pidagogischen Re-
krutenpriifungen im Herbst 1914 eingestellt.

Im Jahre 1920 kam der erste VorstoB zur Wiedereinfiihrung
der pddagogischen Rekrutenpriifungen, als das Militdrdepartement
die Kantonsregierungen um ihre AnsichtsiuBerung befragte, ob
kiinftig bei AnlaBl der Rekrutenaushebung die pidagogischen und
turnerischen Priifungen wieder aufgenommen werden sollen oder
nicht. Da die Wiederaufnahme der turnerischen Priifungen nir-
gends auf ernstlichen Widerspruch stieB, beschrankte sich der Kom-
missionsprisident, Nationalrat Hans von Matt-Nidwalden/Stans —
Kommissionsprasident Diiring-Luzern war zurtickgetreten —, auf
den Punkt piddagogische Priifungen, deren Wiederaufnahme
ebenso kiihle Kritiker wie warme Befiirworter im Parlament und
in der pidagogischen Presse gefunden hatte. Da im Zusammen-
hang mit den piddagogischen Fragen der Gegenwart auch die Wie-
dereinfithrung dieser Priifungen heute noch ein heifl diskutiertes
Problem bei Parlament, Lehrerschaft und Presse ist, mag es in-
teressieren, was fiir Schliisse die Konferenz im Jahre 1920 in Zug
gezogen hatte auf Grund eines temperamentvollen und einliB-
lichen Referates des Prisidenten hin. 1. Die Konferenz der kan-
tonalen FErziehungsdirektoren konstatiert, daB die Erziehungs-
direktionen und Regierungen von 20 Kantonen und Halbkantonen
fiir die Wiedereinfithrung der piddagogischen Rekrutenpriifungen
sich ausgesprochen haben. 2. Die Konferenz wiinscht, daB die vom
Militdrdepartement in Aussicht genommene Expertenkommission
sich nicht nur mit der Frage befasse, ob die pidagogischen Prii-

1) Niheres siehe Unterrichtsjahrbuch 1911. S. 50 ff.
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fungen wieder aufgenommen werden sollen oder nicht, sondern
daB sie auch eine zeitgemiBe Reform dieser Priifungen zum Ge-
genstand eingehender Beratungen mache. 3. Die Konferenz spricht
den Wunsch aus, es moge ihr Gelegenheit gegeben werden, zu den
Vorschligen der Expertenkommission Stellung zu nehmen, bevor
das Militirdepartement einen definitiven Entscheid fillt. 4. Es
herrscht Ubereinstimmung bei allen Erziehungsdirektionen und
Kantonsregierungen, daBl die turnerischen Rekrutenpriifungen
wieder eingefithrt werden sollen. Dabei waltet jedoch die Mei-
nung, es sollten diese Priifungen auf das richtige MaB zuriick-
gefiihrt, in Zusammenhang mit der arztlichen Untersuchung der
Stellungspflichtigen gebracht und unter Aufsicht und Verantwort-
lichkeit des Militdrarztes durchgefiihrt werden.

In der Folge fand am 4. und 5. Juli 1921 eine vom Militér-
departement einberufene erste Konferenz in Bern statt, die aus
15 Mitgliedern bestand. Die Konferenz war darin vertreten durch
die Erziehungsdirektoren von Matt-Nidwalden, Dubuis-Waadt und
Bay-Baselland. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage:
Sollen die pddagogischen Rekrutenpriifungen definitiv abgeschafft
oder sollen sie unter Beriicksichtigung der gemachten Erfahrun-
gen und der verdnderten Verhiltnisse wieder eingefiihrt werden?
Acht Mitglieder dieser Konferenz sprachen sich fiir die Wieder-
einfithrung aus, zwei fiir die Abschaffung, fiinf enthielten sich
der Stimmabgabe. Nebenbei ging eine lebhafte Diskussion in
Parlament und Presse vor sich.

Im Nationalrat duBerte sich am 26. September 1922 der Bericht-
erstatter der Geschiftspriifungskommission, Nationalrat Minger,
dahin, daB von der Wiedereinfithrung der pidagogischen Rekru-
tenpriifungen absolut Umgang genommen werden soll, weil die
grofle Gefahr bestehe, daB sie einer gesunden Entwicklung des
Fortbhildungsschulwesens 1im allgemeinen entgegenstehen. Im
Stinderat trat 1922 und spiter 1924 wieder Stidnderat Wirz, -unter-
stiitzt von Stinderat Wettstein, fiir die Wiedereinfithrung ein.

Lebhaft wogte der Kampf in der Lehrerschaft fiir und wider
die Rekrutenpriifungen. Im August und September 1921 wandten
die kantonale Lehrerkonferenz von Appenzell A.-Rh. und der kan-
tonale Lehrerverein von St.Gallen sich mit Eingaben an das eid-
genossische Militdrdepartement, worin sie sich fiir die Wiederein-
fithrung der piddagogischen Rekrutenpriifungen aussprachen, unter
der Bedingung, daB sie in der Durchfithrung der Zeit und ihren
Anforderungen entsprechend abzuindern seien. Einen gegenteili-
gen Standpunkt nahm schon im Dezember 1920 die bernische
Schulsynode ein, die mit 64 gegen 20 Stimmen die Wiedereinfiih-
rung der Rekrutenpriifungen ablehnte. An Lehrerkonferenzen
und Lehrervereinsversammlungen wurde die Frage lebhaft be-
sprochen. Im allgemeinen ist zu konstatieren, daB die Abneigung
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eines Teils der Lehrerschaft gegen die pidagogischen Rekruten-
priiffungen ihrer Einstellung zu den Schulexamen im allgemeinen
entspricht. Man empfindet die Priifungen samt und sonders als
einen Hemmschuh fiir die freie, individuelle Ausiibung der Lehr-
tatigkeit, und die Rekrutenpriifungen teilen in ihrer ablehnenden
Wertung und Wiirdigung durch viele Lehrerkreise nur das Sechick-
sal der Schulexamen iiberhaupt.

Die Sache blieb zwei Jahre liegen, bis Ende 1923 ein neuer
Antrieb kam. Am 14./15. Mirz 1924 berief das Militardepartement
eine neue und groBere Expertenkommission von 23 Mitgliedern,
vom damaligen Chef des Militirdepartements Scheurer personlich
prasidiert. Die Erziehungsdirektoren-Konferenz war mit den be-
reits genannten Mitgliedern von Mait, Dubuis, Bay, unter Hinzu-
zug der Erziehungsdirektoren Merz-Bern und Miiller-Altdorf, ver-
treten. Diese zweite Konferenz befaBte sich mit der Gestaltung der
Rekrutenpriifungen. Man suchte in der Wahl der Priifungsficher
nach neuen Wegen, die ohne vorbereitenden Drill eine moglichst
individuelle Behandlung der Rekruten nach ihren besondern Le-
bens- und Berufsverhiiltnissen gestatten wiirden. Das rief einer
Beschrinkung der Priifungsficher (frither Lesen, Aufsatz, Kopf-
rechnen, Zifferrechnen und Vaterlandskunde) auf die zwei Fécher:
Muttersprache und Vaterlandskunde. Mit 11 gegen 4 Stimmen
wurde das Rechnen gestrichen. Mit 12 gegen 6 Stimmen wurde
das Fallenlassen der Notenskala 1—5 und dafiir die einfache Ta-
xierung: gut, geniigend, ungeniigend als vereinfachte Notenskala
1—3 gutgeheiBen. Einstimmig wurde dem Postulat der Konferenz
aus der ersten Zeit der Behandlung der Frage zugestimmt, wonach
die kantonalen Erziehungsbehorden bei der Wahl der kantonalen
Experten mitzuwirken haben. Einstimmig wurde beschlossen, daB
die Priifung durch den kantonalen Experten vorzunehmen sei und
daB der eidgenossische Experte mit dem Recht der ergéinzenden
Fragestellung der Priifung beizuwohnen habe. Im iibrigen wurde
der Wunsch geduBert, das Militirdepartement solle zwecks Aus-
arbeitung niaherer Vorschlige iiber Priifungsstoff und Priifungs-
methode eine Subkommission bestellen, welche ihre Ergebnisse der
Expertenkommission vorzulegen habe. Die Subkommission wurde
vom eidgenossischen Militirdepartement bestellt. Gewihlt wurden
Seminardirektor Sawvary-Lausanne, Sekundarlehrer Kupper-Stifa,
Schulinspektor Biirki-Kehrsatz, Lehrer Ruch-Bern (ehemaliger
eidgenossischer Experte) und Erziehungsdirektor H. von Mait-
Stans als Prasident. Am 9./10. Mai 1924 und am 11./12. Juli 1924
tagte diese Subkommission und stellte methodische Richtlinien
auf fiir die Priifung in Muttersprache und Vaterlandskunde, als
Vorarbeit zur Abinderung des alten Regulativs aus dem Jahre
1910. Erziehungsdirektor von Maitt stellte die Ergebnisse dieser
Beratungen in 21 Thesen zusammen.
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Unter dem Vorsitz von Erziehungsdirektor Merz-Bern konnte
nach diesen Vorarbeiten am 12./13. September 1924 die abschlieBende
Sitzung der erweiterten Kommission stattfinden.!) Ihre Aufgabe
war, die Thesen der Subkommission zuhanden des Militdrdeparte-
mentes endgiiltie zu bereinigen. These 1 als Hauptfrage: Sollen
iitberhaupt die piddagogischen Rekrutenpriifungen wieder einge-
fithrt werden, wurde nun mit 17 gegen 4 Stimmen angenommen.
Diese 21 Thesen gingen nun den 25 Erziehungsdirektionen zur
Vernehmlassung zu.

Das eidgendssische Militirdepartement hatte somit den Wunsch
der Konferenz von 1920, es moge ihr Gelegenheit geboten werden,
sich zum Vorschlag der Expertenkommission zu duBlern, bevor das
Militdrdepartement definitiven Entscheid fille, erfiillt. Und damit
war die zweite Phase der Frage abgeschlossen.

An der Tagung in Olten vom 20. Oktober 1924 fand wieder
eine ausgiebige Besprechung des Problems statt, wieder ein Schritt
weiter in der Entwicklung des Problems. Referent war wiederum
Nationalrat Hans von Matt- Nidwalden, der in hervorragender
Weise die Bestrebungen in dieser Sache zusammenfafBite. Da bis
zur Stunde kein definitiver Entscheid gefillt wurde, die Diskus-
sion aber im lebhaften Gang ist, diirften die leitenden Gesichts-
punkte im Referat von Matt, welche die Konferenz zur Grundlage
ihrer Stellungnahme machte, auch heute noch ihre Geltung haben.

Dieser Teil ist dem Referat wortlich entnommen:

»2DaB es mit der Aufstellung der genannten Thesen tatsichlich
um eine Reform, um eine vollige Umgestaltung der Rekrutenprii-
fungen sich handelt, diirfte sofort klar werden, wenn wir die bis-
herigen Priifungen mit den neu vorgeschlagenen in Vergleich
ziehen. Ich stelle hiebei die Bestimmungen des ,Regulativs fiir
die padagogische Priifung bei der Aushebung der Wehrpflichti-
gen’ vom 14. Juli 1910 jeweilen den von der Expertenkommission
vorgelegten Thesen gegeniiber.

1. Zweck der Priifung. Bisher war es Zweck der Priifung, ,den
Stand der Volksschulkenntnisse des ins dienstpflichtige Alter tre-
tenden Schweizerbiirgers zu ermitteln. Nunmehr soll nach These 2
,der Zweck der pidagogischen Rekrutenpriifungen darin bestehen,
den Bildungsstand des ins dienstpflichtige Alter tretenden Schwei-
zerbiirgers im Hinblick auf seine besondern Lebens- und Berufs-
verhiiltnisse zu ermitteln und dadurch anregend auf die biirger-
liche und berufliche Fortbildung der minnlichen Jugend im nach-
schulpflichtigen Alter zu wirken’. Wir diirfen wohl sagen, daB der
urspriingliche Zweck, auf die Entwicklung des schweizerischen

1) Der verstorbene Erziehungsdirektor Miiller-Altdorf war ersetzt durch
Erziehungsdirektor Dr. Schopfer-Solothurn.
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Primarschulwesens giinstig einzuwirken, von den Rekrutenprii-
fungen tatsiichlich in erfreulicher Weise erreicht wurde. Nun gilt
es, dem gewerblichen, landwirtschaftlichen, kaufménnischen, sowie
dem allgemeinen Fortbildungsschulwesen in den Schweizer Kan-
tonen durch die neue Form der Rekrutenpriifungen einen krafti-
gen Impuls zu geben, und wir geben uns der Hoffnung hin, daB
dies zum Wohle unseres Landes auch tatsichlich der Fall sein wird.

Wir diirfen dies um so eher erwarten, als jede Uniformierung
und Schablonisierung auf dem Gebiete des Fortbildungsschul-
wesens vollig fern liegt. Die Kantone sollen hier in Beriicksich-
tigung unserer vielgestaltigen sprachlichen, wirtschaftlichen und
kulturellen Verhiltnisse im Schweizer Lande ungehindert eigene
und freie Wege gehen. Es sagt denn auch These 3 ausdriicklich:
,Bel der Durchfiihrung der Rekrutenpriifung ist alles zu vermei-
den, was die freie Entwicklung der Primar- und Fortbildungs-
schule in den Kantonen irgendwie hemmen oder ihre geistige
Eigenart und die Berticksichtigung der besondern kantonalen Be-
diirfnisse beeintrichtigen konnte.*

2. Einstellung der Priifung auf die besondern Lebens- und Be-
rufsverhdltnisse des Stellungspflichtigen. Die bisherige Einstel-
lung der Priifung auf den Stand der Primarschulkenntnisse hat
besonders bei der Vorbereitung auf die Priifung da und dort zu
einem gewissen KEindrillen von Gedidchtnisstoff gefiihrt, das be-
rechtigter Kritik rief. Je individueller aber jeder Stellungspflich-
tige bei der Priifung behandelt wird, desto sicherer versagen der-
artige anfechtbare Vorbereitungsmethoden. These 4 verlangt des-
halb: ,Die Priifung soll in der Beurteilung des Bildungsstandes des
Stellungspflichtigen von seiner Vorbildung und seinen besondern
Lebens- und Berufsverhiltnissen ausgehen. Aufsatzthema und
Fragestellung miissen aus Gebieten gewihlt werden, in denen sich
der Priifling heimisch fiihlt.® Und These 5 will, daB bei der Be-
urteilung des Bildungsstandes des Stellungspflichtigen gesunde
Urteilsfiahigkeit und geistige Reife weit mehr in Betracht fallen,
als bloBer Gedichtnisstoff. Diese Einstellung der Priifung auf die
besondern Lebens- und Berufsverhiltnisse diirfte besonders auch
in dem Sinne anregend wirken, daB} kiinftig iiberall die Fortbil-
dungsschulen wie die Jugendpflege-Institutionen aller Art den be-
sondern beruflichen Bildungsbediirfnissen unserer heranwachsen-
den jungen Minner vermehrte Aufmerksamkeit widmen.

3. Priifung in der Muttersprache. Bisher galten Lesen und
Aufsatz als gesonderte Priifungsficher. Nunmehr beschrinkt sich
laut These 8 die Priifung in der Muttersprache in der Regel auf
den Aufsatz. Nur wenn dieser ungeniigend ist, wird auch im Lesen
gepriift, denn man kann ohne weiteres voraussetzen, daB, wer einen
guten Aufsatz zu schreiben vermag, auch mit Sinn und Verstind-
nis wird lesen konnen. ,Das Aufsatzthema soll, laut These 9, der
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Vorbildung und den Lebens- und Berufsverhiltnissen des Stel-
lungspflichtigen moglichst angepat werden. Er soll aus seinem
eigenen Lebens- und Gedankenkreis heraus schreiben konnen. Der
Experte kann, wo es zur Beurteilung der Urteilsfahigkeit und gei-
stigen Reife wiinschbar erscheint, den jungen Mann nach Durch-
sicht des Aufsatzes noch miindlich iiber das ausgefiihrte Thema
befragen.* Eine solche Priifung in der Muttersprache, wobei fiir
die Abfassung des Aufsatzes eine etwas lidngere Zeit zur Ver-
fiigung gestellt werden kann, als bis anhin, wird einen Einblick
in den allgemeinen Bildungsstand des jungen Mannes viel besser
bieten, als die bisherige Priifungsmethode im Lesen und Aufsatz,
und es liegt schon darin eine Rechtfertigung der Reduktion des
Priifungsstoffes auf zwei Fécher.

4. Priifung in der Vaterlandskunde. Hier handelt es sich um
eine durchgreifende Neuerung in der Priifungsmethode. An Stelle
der bisherigen Einzelpriifung des Stellungspflichtigen ist eine leb-
hafte und anregende Gruppenpriifung vorgesehen, die dem kundi-
gen Experten wiederum viel eher einen richtigen Einblick in’ die
geistige Reife und Urteilsfahigkeit der zu Priifenden bieten kann,
als es in den wenigen Minuten der bisher iiblichen Einzelpriifung
der Fall war. Dadurch, daB funf bis sechs Jiinglinge, die dem
gleichen oder verwandten Berufen angehoren, wihrend 25 bis 30
Minuten gemeinsam gepriift werden, kann der Forderung der An-
passung an die besondern Lebens- und Berufsverhiltnisse auch
hier ebenso gut Rechnung getragen werden, wie dies bei der Prii-
fung in der Muttersprache verlangt wird. These 10 umschreibt
diese neue Priifungsmethode wie folgt: ,Ausgehend wvon irgend
einer, ihrem geistigen Gesichtskreis naheliegenden Frage aus dem
Alltag oder ihrem Beruf sind in beliebiger Reihenfolge geogra-
phische, geschichtliche, wirtschaftliche und verfassungskundliche
Dinge in den Kreis der Besprechung einzuziehen, alles moglichst
im Zusammenhang mit der Hauptfrage. Dabei ist in erster Linie
zu ermitteln, in welechem MaBe die Jiinglinge fiahig sind, einfache
Zusammenhinge und Wechselwirkungen zu erkennen. Dieses MaB
fallt bei der Notengebung vorherrschend in Betracht. Der Mangel
an positiven, gedidchtnismiBig angelernten Kenntnissen spricht
nur mit, wenn er besonders auffallig ist, nicht aber, wenn dem
Priifling einzelne Dinge, die an und fiir sich als wichtig gelten,
nicht gegenwirtig sind. Jiinglinge, die sich an der gemeinsamen
Besprechung wenig oder nicht beteiligt haben, sind vom Experten
nachtriglich noch zu befragen.*

Eine Neuerung, welcher wir bedeutenden Wert beimessen, liegt
auch darin, dafl These 10 in bezug auf die Verfassungskunde ver-
langt: ,Jm besondern sollen in den Kreis der Besprechung auch
das Wichtigste aus der Gemeindeorganisation und -verwaltung
der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde des Priiflings und die wesent-
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lichen kantonalen staatlichen Einrichtungen einbezogen werden.’
So soll die Priifung in der Vaterlandskunde recht eigentlich aus
dem Leben fiir das Leben sich gestalten. Sie soll ausgehen von
dem Nahen und Bekannten in der engern Heimat und dann iiber-
gehen zum unentbehrlichen geistigen Riistzeug, das der junge
Biirger beim Eintritt in das stimmfihige Alter auch fiir das kan-
tonale und eidgenossische staatliche, wirtschaftliche und kultu-
relle Leben sein eigen nennen soll. Diesem Ziele dient auch die
letzte Bestimmung in These 10, wonach spitestens ein Jahr vor
der Priifung dem Stellungspflichtigen eine Bundes- und Kantons-
verfassung eingehindigt werden soll.

5. Eidgendissische und kantonale Experten. Die bisherigen Be-
stimmungen hieriiber im ,Regulativ’ lauten wie folgt: ,Das eid-
genossische Militirdepartement bezeichnet fiir jeden Divisions-
kreis die notwendige Anzahl von eidgenossischen pidagogischen
Experten. Diese diirfen in der Regel nicht in dem Kanton priifen,
dem sie angehoren. Der eidgentssische pidagogische Experte hat
fiilr den Kanton, in dem er die Leitung der Priifung iibernimmt,
einen oder, wenn notig, zwei Gehilfen beizuziehen. Diese Gehilfen
sollen dem Kanton angehoren, dessen Mannschaft gepriift wird.*
Diese Ordnung der Priifungsdurchfithrung ohne jede Fiihlung-
nahme mit den kantonalen Erziehungsbehorden wurde von unserer
Konferenz schon seit langen Jahren und wiederholt beanstandet.
Thesen 11 und 12 bringen nun eine Losung, welche unsern Wiin-
schen in vollem MaBe Rechnung trigt. Sie lauten: ,Die Priifung
und Notenerteilung erfolgt durch zwei von den kantonalen Erzie-
hungsbehorden zu ernennenden Experten. Ein vom Militirdepar-
tement zu wihlender eidgenossischer Experte wohnt der Priifung
mit dem Rechte der erginzenden Fragestellung bei. Die Sekretire
werden ebenfalls vom eidgendssischen Militirdepartement bhezeich-
net und sollen, wenn moglich, dem Lehrerstand entnommen wer-
den. Es werden zirka 60 Stellungspflichtige an einem Tage ge-
priift. Jeder der kantonalen Experten hat zirka 30 Rekruten zu
priifen. Der eidgenossische Experte wohnt abwechselnd der Prii-
fung der einen und andern Gruppe bei. Ein direkter Kontakt
zwischen den Rekrutenpriifungen und den Erziehungsbehorden
der Kantone wird ferner laut These 18 auch dadurch hergestellt,
daB die kantonalen Experten den kantonalen Erziehungsbehorden
Bericht iiber ihre Téatigkeit zu erstatten haben.

6. Obligatorium der pddagogischen Rekrutenpriifung. Die Ver-
pflichtung zur Teilnahme an den Rekrutenpriifungen besteht wie
bisher fiir alle Stellungspflichtigen mit Ausnahme von Bildungs-
unfihigen und von Stellungspflichtigen, die das 26. Altersjahr zu-
riickgelegt haben. Wihrend jedoch der Entscheid iiber den Aus-
sechluB von Bildungsunfihigen von der Priifung bisher nach den
eingeholten Gutachten der Experten endgiiltig dem Aushebungs-
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offizier zustand, entscheiden in Zukunft die pddagogischen und
sanitarischen Experten in gemeinsamer Beratung nach Einsicht-
nahme in die verschlossen einzureichenden Zeugnisse von Arzten
und Schulbehorden.

7. Statistische Verarbeitung. Man diirfte wohl kaum zu weit
gehen, wenn man annimmt, die Stromung gegen die Wiederein-
fiilhrung der piadagogischen Rekrutenpriifungen habe zu einem
ganz groBen Teile ihren Ursprung in der bisherigen statistischen
Verarbeitung der Priifungsresultate, vorab in der jeweilen fest-
gestellten Rangordnung der Kantone. These 21 zeichnet daher den
neuen Weg, der hier begangen werden soll. Sie lautet: ,Das eid-
genossische statistische Bureau hat das bei den Priifungen gesam-
melte Material in zweckdienlicher Weise, namentlich auch nach
der berufsstatistischen Seite, zu verarbeiten und zu veroffent-
lichen. FEine vergleichsweise Gegeniiberstellung der Priifungs-
ergebnisse in den einzelnen Kantonen darf nicht mehr stattfinden.
Den kantonalen Erziehungsbehorden hat das eidgendssische sta-
tistische Bureau das auf die Priifungen in ihrem Kanton beziig-
liche Material mitzuteilen und auf Wunsch entsprechend zu ver-
arbeiten. Die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden diirfen jedoch
vom Kanton nicht bekanntgegeben werden. Nach langen und ein-
gehenden Beratungen fand unseres Erachtens die Expertenkom-
mission mit dieser Losung der Frage kiinftiger statistischer Ver-
arbeitung einen richtigen Mittelweg. Es wird damit auch einer
Anregung der Erziehungsdirektion des Kantons Ziirich Folge ge-
geben, welche die Erwartung ausspricht, wenn die Statistik der
Ergebnisse der Priifungen auf die Berufsrichtungen ausgedehnt
werde, welche die Gepriiften eingeschlagen haben, so konnte eine
solche Auffassung Materialien fiir eine schweizerische Berufssta-
tistik des heranwachsenden minnlichen Geschlechtes liefern, die
nach den jahrlichen Wiederholungen von einigem wirtschaft-
lichem Interesse sein wiirden. :

Die iibrigen, mehr organisatorischen Einzelheiten in den The-
sen darf ich wohl iibergehen. Sie bediirfen keiner nihern Begriin-
dung und Erlauterung.

Die Neugestaltung der padagogischen Rekrutenpriifungen, wie
sie aus diesen Thesen der Expertenkommission hervorgeht, hat
einerseits den Wiinschen und Anregungen der kantonalen Erzie-
hungsdirektionen in vollem MaBe Rechnung getragen, und hat es
anderseits vermieden, bloBes Flickwerk zu sein. HEs liegt ein ge-
schlossener Aufbau in dieser Reform, ein zielbewuBtes Eingehen
auf die Bediirfnisse der beruflichen Weiterbildung unserer jungen
Minner. Damit glauben wir einen neuen, aber guten Weg zu gehen.

Die Hauptfrage bleibt doch immer: Was niitzen die Rekruten-
priifungen dem jungen Manne? Wir diirfen den Wert dieser gro-
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Ben nationalen Gewissenserforschung am Aushebungstage nicht
unterschitzen. Da sagt sich der junge Mann: In diesem Jahre be-
komme ich den Stimmzettel in die Hand. Von jetzt an werde ich
mitarbeiten am Wohle des Vaterlandes. Die Rekrutenpriifungen
fillen das Urteil, ob ich darauf vorbereitet, ob ich dieser hohen
vaterlindischen Pflicht und Ehre wiirdig bin. So fragt sich der
junge Mann, und darin liegt der groBe vaterlindisch-erzieherische
Gedanke der Rekrutenpriifungen. Wir wollen ihn festhalten fiir
unser gesamtes junges Volk.

Und ein zweiter Hauptgrund: In dieser neuen Form werden
die Rekrutenpriifungen sicher auch auf die Hebung des Schul-
wesens in den Kantonen, besonders auf dem vielgestaltigen Ge-
biete der Fortbildungsschulen, einen giinstigen Einflufl ausiiben.
Sie geben Behorden und Schulminnern Einsicht in die geistige
Regsamkeit und Urteilsfihigkeit der Jungmannschaft. Sie decken
da und dort Mingel im Schulbetriebe auf und weisen den Weg zu
Verbesserungen in der Schulgesetzgebung. Man mag sagen, was
man will, die Rekrutenpriifungen bilden, auch ohne die bisherige
Art der statistischen Verarbeitung, doch einen méichtigen Ansporn
zu vermehrter und vertiefter Tétigkeit der Lehrerschaft und der
Behorden.

Und noch auf eines mochte ich hinweisen: Die turnerischen
Priifungen am Aushebungstage werden in jedem Falle wieder ein-
gefithrt werden. Wenn nun aber die piddagogischen Priifungen in
Wegfall kommen sollten, was wiirde unsere heutzutage ohnehin
dem Sporte und der einseitigen Korperkultur nur zu sehr huldi-
gende Jugend daraus folgern? Sie wiirde sich sagen: ,Das Vater-
land fragt nicht mehr danach, was ich an Bildung und Charakter,
was ich an geistigem Riistzeug mit ins staatsbiirgerliche Leben
bringe; das Vaterland friagt nur nach meiner Muskelkraft und
korperlichen Gewandtheit. Wollen wir das? Ich denke: Nein!*

Diese Thesen wurden von der Konferenz angenommen und
damit fand die dritte Entwicklungsphase der ganzen Angelegen-
heit ihren AbschluB. Die Frage ist noch nicht gelost. Wie vor
Jahren geht die Diskussion pro und contra in den beteiligten
Kreisen vor sich. Die Konferenz steht vor einer kiinftigen Auf-
gabe und sie wird ihren Beitrag zur endgiiltigen Losung der
Frage leisten. Inzwischen hat das Eidgenossische Militéirdeparte-
ment in den Jahren 1937 und 1938 versuchsweise padagogische Rekru-
tenpriifungen durchgefiihrt. Wir verweisen auf den Abschnitt: ,.Der
Bund und das Unterrichtswesen” in diesem Bande.

b) Dispensation der Lehrer vom Militirdienst.

Wiederholt hat sich die Konferenz mit diesem Thema befaBt,
namentlich in der Zeit des Weltkrieges 1914—18. Der Ruf zu den
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Waffen hat naturgemidf im Kreise der Lehrerschaft, bei deren
Vertretung sehr rasch das MaB erreicht wurde, das fiir eine ge-
deihliche Fiihrung der Schulen nicht mehr tragbar war, besonde-
ren MaBnahmen gerufen. An der Tagung in Olten am 30. Septem-
ber 1914 wurden aus verschiedenen Kantonen dringende Klagen
laut. Dabei stand man ja erst am Anfang des Krieges, der vier
Jahre dauern sollte. Referent dieser Tagung war Stinderat Dii-
ring-Luzern, der namentlich die Schwierigkeiten der Beschaffung
von geeigneten Stellvertretern fiir 109 im Auszug sich befindende
luzernische Lehrer betonte. Es lag auf der Hand, dafl man auf die
Dauer sich nicht mit Altlehrern, Seminaristen und Abiturienten
behelfen konnte. Die Konferenz beschloB8, durch eine Abordnung
bei dem damaligen Chef des eidgendssischen Militirdepartementes
die Sache personlich vorzutragen. Dieser Schritt wurde am 6. Ok-
tober 1914 unternommen und hatte wenigstens den Erfolg, daB
wenn auch nicht sidmtliche Lehrer vom Militidrdienst befreit wer-
den konnten, so doch eine Befreiung erfolgen sollte in allen Fillen
nachgewiesener Dringlichkeit. In bezug auf die durch den Dienst
erschwerten Studienverhiltnisse der Studierenden und Maturan-
den hat umgekehrt das eidgendssische Militdrdepartement die Er-
ziehungsbehorden gebeten, die Schule moge sich hier nach den
Schiilern richten, in der Weise, daB voriibergehend andere Prii-
fungstermine angesetzt und die Priifungsbestimmungen und I.ehr-
programme vereinfacht wiirden. So wurde gegenseitig Entgegen-
kommen gewidhrt. Es lag an den schweren Umstéinden, dafl fiir
die Praxis nicht viel herauskam.

Im Laufe der Jahre mit den stark vermehrten Finanzlasten
zeigten sich auch die Schiaden, weleche die Schule genommen hatte,
immer deutlicher. So machte die Zentralschulpflege St.Gallen
einen VorstoB bei dem st. gallischen Erziehungsdirektor Stinderat
H. Scherrer, die Konferenz moége sich fiir eine erhéhte Dispen-
sationsmoglichkeit der Lehrer einsetzen.?)

Da seit dem Schritt im Oktober 1914 durch Armeebefehl alle
Dispensationsgesuche auf den Dienstweg verwiesen worden waren,
und da die Kommandanten, die einen Einblick in die tatsdchlichen
Schulschwierigkeiten der Kantone und Gemeinden nicht besitzen
konnten, oft willkiirliche Entscheidungen trafen, gingen kantonale
Erziehungsdirektionen und einzelne Gemeinden von sich aus vor.
Aber das ganze Problem war dadurch nur noch mehr verwirrt.
Um dieser Verwirrung ein Ende zu machen, geschah der nichste
Schritt der Konferenz. Durch eine Kommission regte sie zwecks
Besprechung der Fragen mit den Armeebehorden 1918 eine neue
Verhandlung an. Sie bestand aus den FErziehungsdirektoren:

1) Archiv fiir das schweizerische Unterrichtswesen 1916: Die Schule in
der Schweiz wiahrend des europiischen Krieges in den Jahren 1914/15.
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Standerat Scherrer-St. Gallen, als Priasident, Stinderat Merz-Bern,
Nationalrat von Matt-Nidwalden/Stans, Nationalrat Walser-Grau-
biinden/Chur und Staatsrat 4. Dubuis-Waadt/Lausanne. Sprecher
in Bern war Stinderat Scherrer.

Angesicht der Dringlichkeit des Problems wollte man zu einem
Resultat kommen. Folge der Besprechung war eine Eingabe der
Konferenz an Oberstdivisiondr Briigger, Generaladjutant der Ar-
mee, mit dem Ersuchen, es mochten alle Urlaubsbegehren von Leh-
rern an die in Frage kommenden Erziehungsdirektionen zur Be-
gutachtung geleitet werden, und es moéchten namentlich Urlaubs-
erleichterungen gewidhrt werden fiir die in der Landwehr und im
Landsturm stehenden Lehrer. Die Antwort von Oberstdivisionir
Briigger vom 9. Oktober 1918 lautete entgegenkommend fiir die
beiden Hauptpunkte. Das Schicksal wollte, da die Armeen, die
im Weltkrieg einander entgegenstanden, am 9. November 1918 die
Waffen streckten.

9. Die Schweizer Schulschrift.?)

Im Jahre 1935 steht die Schriftfrage erstmals auf der Traktan-
denliste der Konferenz auf der Tagung vom 12. September in
Thun, da der Erziehungsdirektor des Kantons Glarus, J. Miiller,
mit der Frage der Vereinheitlichung der kantonalen Schulschrif-
ten vor die Konferenz tritt. Vorgingig dieser ersten Aussprache
fielen eine Anregung im glarnerischen Landrat, die Erziehungs-
direktion des Kantons mochte mit den andern Kantonen Fiihlung
nehmen, um eine einheitliche Schriftform in der deutschsprachi-
gen Schweiz anzustreben, und eine Umfrage durch Erziehungs-
direktor Miiller bei den iibrigen Erziehungsdirektionen, wie sie
sich zu einer Vereinheitlichung stellen wiirden. Die Fragen,
welche dieser ersten Fithlungnahme zur Grundlage dienten, zeigen
den Umfang und die ganze Schwierigkeit des Problems:

1. Welche Schrift gilt in Threm Kanton? Deutsch oder Latein?

2. Falls Latein Pflichtschulschrift, welche Formen haben Sie

eingefithrt? Die gebrduchlichen englischen Schriftformen
oder die Basler Schulschrift, die Kellerschrift oder eine
andere?
3. Welches sind Thre Erfahrungen auf diesem Gebiet?
4. Wie stellen Sie sich zur Anregung der Vereinheitlichung der
Schriftformen fiir die deutsche Schweiz?

5. Wiirden Sie einer allfillig zu bildenden Kommission von
Fachleuten zur Festsetzung einheitlicher Schriftformen fiir
die ganze Schweiz zustimmen?

1) Vergleiche hierzu Archiv 1937, Die Schweizer Schulschrift. Ein Bei-
trag zur Schriftfrage. Von J. Miiller, Erziehungsdirektor, Glarus. (S. 44 ff.)
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Die Umfrage hatte ergeben, daB nur noch wenig Kantone die
deutsche Schrift als Erstschrift verwendeten (Graubiinden fiir den
deutschsprachigen Teil, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Thurgau
und zum Teil Appenzell I.-Rh. und Solothurn). Zur Frage der
Vereinheitlichung der Schriftformen hatten sich die meisten Kan-
tone zustimmend geduBert, denn der Schriftenwirrwarr war offen-
kundig und nachgerade bedngstigend geworden. Das ganze Pro-
blem war seit langem ein temperamentvoll diskutiertes Thema der
padagogischen Presse und der Tagespresse geworden und erregte
iiber die Fachkreise hinaus das Interesse weiter Bevolkerungs-
kreise.

Es war also ein schwer umstrittenes Gebiet, das der glarneri-
sche Erziehungsdirektor mit kithnem Griff anpackte und keine
Miithe war ihm zu grofB}, um den ganzen Fragenkomplex so weit
abzukliren, daB ein erfreuliches Ergebnis moglich wurde. FEr-
ziehungsdirektor Miiller hat iiber seine Arbeit im Archiv 1937 in
zusammenfassender Weise ausgezeichnet berichtet und das Grund-
sitzliche an der Sache, sowie ihre geschichtliche Seite ein fiir
allemal in Worte gefaBt:

.In den Diskussionen der letzten Jahre nimmt die Schriftfrage
in den piddagogischen Blittern und in den Tageszeitungen einen
breiten Raum ein. Kein Wunder, ward doch die friithere Einheit-
lichkeit zerschlagen. Die altehrwiirdige deutsche Handschrift, die
unsere GroBvater und GroBmiitter geschrieben, und von denen wir
vielleicht noch liebe Briefe besitzen, droht vollstindig in der Ver-
senkung zu verschwinden.

Es entstand ein Wirrwarr von Schriftformen, da fast jeder
Kanton sich durch eigene ,,Schriftgelehrte” eine eigene Schrift als
Schulschrift aufstellte.

DaB8 dadurch besonders den Kindern solcher Eltern, die zu
einem Wohnungswechsel gezwungen wurden, Nachteile erwachsen,
liegt auf der Hand. Die Anregung, eine Vereinheitlichung der
Schriftformen, wenigstens fiir die deutsche Schweiz, herbeizu-
fiihren, fiel daher bei den Inhabern der Erziehungsdirektionen auf
giinstigen Boden. Fast ausnahmslos haben sie auf eine Umfrage
sich zustimmend geduBert. In der Tat ist ja die Schriftfrage keine
Frage der Lebensanschauung und die so sorgsam behiitete kan-
tonale Hoheit auf dem Gebiete der Jugenderziehung darf hier wohl
zur Erzielung einer Gleischschaltung zuriicktreten.

Die Schwierigkeit entstand erst jetzt. Wie sollte die Wieder-
herstellung der Schrifteinheit erfolgen? Sollte wieder die deutsche
Schrift als Schulsehrift zu Ehren kommen?

Das war wohl ausgeschlossen. War sie doech bis vor kurzem
aufler den Kantonen Graubiinden (fiir den deutschsprechenden
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Teil), Nidwalden, Schwyz, Obwalden, Uri und damals noch Thur-
gau nirgends mehr Erstschrift. Und auch in diesen Kantonen
waren und sind Bestrebungen zur Umstellung vorhanden.

Also soll Lateinschrift die Einheitsschrift werden! Die Ur-
sache des Siegeszuges der Lateinschrift als Schulschrift war neben
dem Bestreben der Angleichung an die Schrift der romanischen
und angelsichsischen Linder die Entdeckung neuer Wege im
Lese- und Sechreibunterricht. Es entstanden eine Reihe neuer
Fibeln, auf dem kindlichen Erlebnis gegriindet, kindertiimlich ge-
staltet, auf der romischen Steinschrift aufgebaut, als der Schrift,
der das Kind iiberall, auf Schritt und Tritt begegnet, wihrend
Fraktur nirgends zu sehen ist. Die Aufschriften an Kaufldden,
offentlichen Gebaulichkeiten sind ja iiberall mit den einfachen
romischen Schriftzeichen oder verwandten Formen wiedergegeben.
Die Aufgabe der zur deutschen Schulschrift fithrenden Schreib-
lesefibel bedang auch, da man die deutsche Schulschrift verlie8.

Nun entstand mehrerorts ein Suchen nach einer vom Leichten
zum Schwierigen fortschreitenden, dem kindlichen Vermogen an-
gepafBlten Schreibmethode und nach Schriftformen, die fiir die
Schule geeignet waren. Man erkannte, daB die weitschweifigen
englischen Barockformen mit ihren ausladenden Verzierungen fiir
das Schulkind sehr schwer seien. Es bildete sich auch die Erkennt-
nis, daB die Schrift nicht nur in ihrer AuBern Form, sondern auch
in der Methode zur Gewinnung der Schriftformen erneuert wer-
den sollte. Denn es ist wohl nicht zu leugnen, da3 der Lehrweg im
Schreibunterricht vielfach recht mangelhaft war, bestand er doch
hiaufig nur in einem Vormalen und Nachahmen. Auf der Ober-
stufe der Sekundarschule und schon in den untern Klassen des
Gymnasiums kiimmerte man sich tiberhaupt nicht mehr viel um
die Handschrift. Kein Wunder, wenn schon iiberall Klagen iiber
die Verlotterung der Schrift laut wurden.

Der Kampf dagegen wurde von verschiedener Seite aufgenom-
men. In verschiedenen Kantonen traten ,Schriftbildner” auf, die
nach eigenen Forschungen Grundlagen zu kantonalen Schul-
schriften ausarbeiteten. So kam es denn, daB man neben der
deutschen Erstschrift in wenigen Kantonen und den englischen
Schriftzeichen eine vereinfachte Antiqua in Appenzell A.-Rh., die
Basler Schulschrift in Baselstadt, Baselland, St.Gallen, Glarus,
Solothurn, die Luzernerschrift im Kanton Luzern, die Aargauer-
schrift, die Ziircherschrift in Ziirich usw. erhielt, also ein wahres
Sammelsurium von Schulschriften. War da nicht eine einheit-
liche Schulschrift erwiinscht? Die Frage beantwortet sich von
selbst. Weit groBere Lindergebiete, wie England, Frankreich,
Deutschland, haben einheitliche Formen. Warum sollte bei uns
das Gleiche nicht moglich sein?
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Nun, gliicklicherweise ist die Losung auf guten Wegen. Aber
es waren bedeutende Schwierigkeiten zu iiberwinden. War doch
in der pidagogischen Welt ein gewaltiger Kampf fiir und gegen
die Schriftreform entstanden. Die Schriften des verdienstvollen
Basler Reformers hatten gewirkt, wie wenn man einen Stein in
einen Ameisenhaufen wirft.

Zwei Schwierigkeiten stellten sich hauptsidchlich der Verein-
heitlichung entgegen: Die Auswahl der Schriftformen und die Art
des Vermittlungsganges zur Erlernung. Dies ist begreiflich, ist
doch die Wahl der Schriftform eine Sache des Geschmacks, und da
gibt es eben verschiedene Meinungen. Auch die Methode zur
Schriftgewinnung 148t verschiedene Wege zu. Aber es wire un-
verniinftig, zu verkennen, daB die Schrifterneuerung zwei Ziel-
punkte ins Auge fassen muB: Leserlichkeit und Gelaufigkeit,
von denen der erste, die Leserlichkeit, den zweiten zu drei Viertel
iitberwiegt. Die Schule mufl strenge darauf halten, die gewihlten
Formen zum eisernen Bestand des Kindes zu erheben. Die feste
Beherrschung der Schriftformen bedingt die Leserlichkeit. Erst
in zweiter Linie darf auch die zweite Forderung, Geldufigkeit, ge-
stellt werden. Es ist eine Erfahrungstatsache, dafl in den hohern
Schulen oft allzu groBe Anforderungen an die Geldufigkeit dem
Schiiler gestellt werden und gerade dadurch wird die Handschrift
verdorben. Wenn ein 14jihriger Junge in der Minute an die 24
Silben schreiben kann, ist dies gewil mehr als genug. Erst wenn
der Kampf mit den Schriftformen und der technischen Geschick-
lichkeit iiberwunden ist, stellt sich die Forderung der Geliutigkeit.

Die Methode zur Erarbeitung der Handschrift, die besonders
von Herrn Hulliger mit emsigem Fleifl ausgearbeitet wurde, ist
kein unsicheres Tasten mehr, sondern ein fester gangbarer Weg,
der sorgfiltig von Stufe zu Stufe fithrt. Aus den klaren und ein-
fachen Zeichen der romischen Steinschrift werden die groBen und
kleinen Buchstaben entwickelt, zuerst unverbunden, dann verbun-
den ohne Schatten, nur als Schnurschrift. Dann kommt die Schat-
tengebung hinzu, moglichst ohne Druck der Hand, nur durch die
Wahl der Feder. Auf der Oberstufe folgt die Schriglegung.

Alle Schriftreformer bauen die Schrift so auf. Alle fuBlen sie
auf den Arbeiten des Baslers, dem zum mindesten das Verdienst
zukommt, den Schreibunterricht aus seiner Aschenbrodelstellung
herausgefiihrt und ihm neue Bahnen gewiesen zu haben.

Wenn man diese neuen Antiquaschriften miteinander verglich:
die Aargauer-, Luzerner-, Berner-, Basler-, Schaffhauserschrift, so
mufBte man auf den Gedanken kommen, sie haben ja den gleichen
Ursprung, also lasse sich wohl eine Vereinheitlichung bewerkstel-
ligen.*
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Wie sollte die Wiederherstellung der Schrifteinheit erfolgen?

Auf der Tagung in Thun wurde die Arbeitskommission be-
stellt auf Grund des Vortrages von Erziehungsdirektor Miiller.
Thm wurde das Prisidium iibertragen; auBler Glarus wirkten mit die
Kantone Ziirich, Bern, Luzern, Basel, St. Gallen und Waadt. Die
Arbeit wurde gleich an die Hand genommen und auf der Tagung
vom 17. September 1936 in Liestal wurde der Konferenzkommission
eine Unterkommission, aus Fachleuten bestehend, angegliedert zur
Abklirung technischer Fragen, die, angeregt durch die Eingabe
der Werkgemeinschaft fiir Schrifterneuerung, bei der Kommis-
sion eingelaufen waren. Die Kommission selbst wurde noch er-
weitert durch Beiziehung der Kantone Aargau und Thurgau. Die
Konferenz beschloB die Annahme folgender Leitséitze: 1. Die Er-
neuerung der Schrift ist Sache der Schule. 2. Eine Vereinheit-
lichung der Schrift, wenigstens fiir die deutsche Schweiz, ist aus
erzieherischen und praktischen Griinden anzustreben. Damit war
eine gute Arbeitsgrundlage gegeben.

Die Kommission beschlofl nun, einem aus Vertretern der neun
Kantone bestellten AusschufBl von Fachleuten den Auftrag zu er-
teilen, eine einheitliche Schweizer Schulschrift aufzubauen auf
dem Grundsatz, wonach die Einheitsschrift eine Schrift werden
soll, gewonnen aus der romischen Steinschrift, druckfrei und mit
stumpfer Feder geschrieben. Diesem UnterausschuBl gehorten an:
Dr. J. Brauchli, Schulinspektor, Glarus; G. Hirsbrunner, Sekun-
darlehrer, Ruegsauschachen/Bern; A. Amrein, Lehrer, Greppen/Lu-
zern; H. Hulliger, Lehrer, Basel; H. Hunziker, Lehrer, Schaffhau-
sen; E. Kuhn, Lehrer, Zofingen/Aargau; P. Liithy, Lehrer, Wein-
felden/Thurgau. Das Ergebnis dieser Arbeit war die Erstellung
eines Alphabets der Einheitsschrift, die am 1. Februar 1937 von
der Konferenzkommission genehmigt wurde. Sie bildet fortan die
Schweizer Schulschrift. Aufbau und Werdegang entsprechen den
als richtig erkannten physiologischen und psychologischen Richt-
linien. Die Verfasser der verschiedenen kantonalen Schriften
zeigten einen ausgesprochenen Willen zu einer allseitigen Verstin-
digung. Wohl zogen sich die Kantone Ziirich (durch gewisse Be-
schliisse des Erziehungsrates gebunden) und Waadt zuriick. Auf
der Tagung in Glarus am 16. September 1937 erfolgte die Geneh-
migung der Beschliisse der Kommission durch die Konferenz. Das
Schriftkonkordat war gesichert und die GroBzahl der Kantone
hat ihren Beitritt erklirt. Ende 1938 sind in diesem Konkordat
vertreten die Kantone: Bern, Luzern, Unterwalden, Zug, Glarus,
Aargau, Thurgau, Schaffhausen., St.Gallen, Graubiinden. Basel-
stadt, Baselland, Solothurn.

Da die Freiheit in der Methode nicht angetastet und die Ver-
teilung des Alphabets auf die Schuljahre den ortlichen Verhilt-
nissen iiberlassen wurde, ist die Schrift zu keiner Zwangsjacke fiir
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die Kantone geworden und hat auch anfingliche Gegner, die sich
in einer weitern Offentlichkeit gemeldet hatten, zur Uberzeugung
gebracht, daB mit der Schaffung einer einheitlichen Schulschrift
ein groBer Schritt vorwirts getan wurde. Auch wenn die Schrift-
frage weder eine Lebensfrage noch eine solche der Weltanschau-
ung ist, so ist auch sie mit ein geistiges Band, das der schweizeri-
schen Volksgemeinschaft in aller Zukunft gute Dienste leisten
wird.

10. Freiziigigkeit der Lehrer.

Dieses angesichts der Selbstindigkeit der 25 Kantone und
Halbkantone auf dem Gebiete des Schulwesens und angesichts der
Verschiedenheit in geographischer, religioser und sprachlicher
Hinsicht duBerst schwierige Problem ist wiederholt im Kreise der
Erziehungsdirektoren besprochen worden, sogar vor der Griindung
der Konferenz. Anfangs der 80iger Jahre des letzten Jahrhunderts
war die Frage durch den Stand Glarus aufgeworfen worden. Es
fand damals, wie wir heute sagen wiirden, eine erste Erziehungs-
direktoren-Konferenz statt, woran allerdings einige Kantone wie
Ziirich, Solothurn und andere nicht teilnahmen, die grundséitzlich
eine ablehnende Haltung zu der Frage der Freiziigigkeit der Pri-
marlehrer einnahmen. Die denkwiirdige Konferenz fand in Bern
statt am 9. Juni 1882, als unter dem Vorsitz von 4. Bitzius-Bern
die Delegierten der FErziehungsbehorden der Kantone Aargau,
Appenzell A.-Rh., Baselland, Baselstadt, Bern, Glarus, Grau-
biinden, Schaffhausen und St. Gallen beschlossen, einen Entwurf
zu einem Konkordat betreffend gemeinsamer Priifung und Frei-
ziigigkeit der Primarlehrer und -Lehrerinnen vorzubereiten. Bern
wurde mit der Ausarbeitung des Entwurfs betraut. Schon 1883
teilte jedoch die Erziehungsdirektion Bern (Regierungsrat Gobat)
mit, daB mit Ausnahme der Kantone Baselstadt und Baselland
alle andern Stinde sich zum Gedanken eines Konkordates ableh-
nend verhielten. Nach der Griindung der Erziehungsdirektoren-
Konferenz zu Beginn des Jahres 1897 regte Erziehungsdirektor
G. Bay - Liestal die Frage der Freiziigigkeit der Primarlehrer
neuerdings an. Sie wurde unter den Mitgliedern der Konferenz
eifrig diskutiert. Die Verhandlungen verliefen wiederum negativ.

Baselland gab seine Bemiihung nicht auf und versuchte auf
dem Weg der Verstindigung von Kanton zu Kanton zum Ziele
zu gelangen. So hatte Baselland anldBlich der Vorbereitungen fiir
die Neugestaltung seines Schulwesens zu Anfang dieses Jahr-
hunderts versucht, ein Gegenseitigkeitsverhiltnis iiber Anstellung
von Primarlehrern und Lehrerinnen ohne Abnahme einer noch-
maligen Patentpriifung einzugehen. Einzig Bern hatte zustimmend
geantwortet. Trotz des MibBgliickens dieses Versuchs verankerte
Baselland die Idee der Freiziigigkeit in seinem neuen Schulgesetz
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vom 8. Mai 1911 und umschrieb sie in der Weise, daB das basel-
landschaftliche Wahlfidhigkeitszeugnis auch solchen Bewerbern
ausgestellt wird, welche ein den basellandschaftlichen Priifungs-
vorschriften entsprechendes auBerkantonales Patent oder Diplom
aufweisen. Diese Einrichtung hat sich seither bewéhrt.

Neu zur Diskussion stand die Angelegenheit im Jahr 1920, als
die Erziehungsdirektion des Kantons Baselstadt wegen Lehrer-
iiberfluf die Sache neu zur Sprache brachte. Die Stadt Basel hatte
sich genétigt gesehen, im Erziehungswesen voriibergehend durch-
greifende SparmaBnahmen durchzufiihren, wodurch eine Anzahl
junger Lehrkrifte nur noch teilweise oder gar nicht beschéftigt
werden konnte. Auch dieser VorstoB hat zu keinem positiven
Resultat gefiihrt.

1926 regte nun der Kanton Appenzell A.-Rh (Regierungsrat
Dr. Tanner) die Diskussion der Frage neuerdings an. Die abge-
gebenen Voten pro und contra sind auBerordentlich interessant
und zeigen, wie schwierig die ganze Frage ist. Man kam zu keinem
Resultat, und seither ist die Frage nicht mehr aufgegriffen wor-
den. Die Kantone sind darauf verwiesen, auf freiwilligem Weg
eine Art Gegenseitigkeit einzufithren, was aunch zum Teil ge-
schehen ist.

1 1. Verkehrsunterricht in der Schule.

Die sich stindig mehrenden Verkehrsunfille, denen so viele
Kinder zum Opfer fallen, veranlaBten die zustdndigen Stellen,
MaBnahmen zu einer wirksamen Bekimpfung zu treffen. Eine
MaBnahme war vor allem, mitzuwirken an einer Disziplinierung
der Jugend, die zu FuB oder per Rad sich der Gefahren der Strafle
nicht immer bewuBt war. Wenn also nicht nur Automobilisten-
vereinigungen und andere Instanzen, sondern auch die Justiz-
und Polizeibehorden die Mithilfe von Elternhaus und Schule bei
dieser Verkehrserziehung verlangten, so lag dies in der Natur der
Sache.

Die Frage hat die Konferenz zu verschiedenen Malen beschif-
tigt, so an der Tagung in Herisau am 9. Oktober 1927. Der schwei-
zerische Stidteverband hatte sich mit einem Sechreiben vom
23. April- 1927 an die Konferenz gewandt, die Jugend solle in den
Schulen durch einen Verkehrsunterricht iiber die Gefahren des
modernen Verkehrs aufgekliart werden. Dem Schreiben des Stiadte-
verbandes waren Vorschlige mitgegeben zu einer Vereinheit-
lichung der Regelung des stiddtischen StraBenverkehrs. Auch die
Vereinigung Pro Juventute hatte den Gedanken aufgegriffen und
ein Sonderheft ,Das Automobil® (im ,,Schweizer Kamerad®) an
alle Schulen verteilen lassen. Die Konferenz ernannte eine Ar-
beitskommission fiir dieses Thema unter dem Vorsitz von Er-
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ziehungsdirektor Dr. Rudolf-Bern. Es war anzunehmen, dafl da und
dort die Kantone, namentlich die groBen Stidtekantone, von sich
aus etwas nach dieser Richtung taten. Ein weiterer Schritt war
die Tagung in Aarau am 22. Oktober 1930. Die beiden schweizeri-
schen Vereinigungen Automobil-Club und Touring-Club hatten
sich vorgingig an die Konferenz gewandf mit dem FErsuchen,
dhnlich wie andere Linder vorzugehen, die mit einem Verkehrs-
unterricht in der Schule gute Erfahrungen erzielten. Einzig der
Kanton St.Gallen besitzt bis 1930 einen speziellen Verkehrsunter-
richt im Lehrplan, 1iB8t an die Lehrer Vortrige halten und gibt
ein eigenes Verkehrsheft heraus, das auch andern Kantonen zur
Verfiigung steht. Erziehungsdirektor Dr. Rudolf entledigte sich
seiner Aufgabe, indem er den Sekretir der Unterrichtsdirektion
des Kantons Bern, Dr. Kleinert, beauftragte, auf der Tagung in
Aarau ein erschopfendes Referat iiber diesen wichtigen Gegen-
stand vor der Konferenz zu halten. In diesem Vortrag trat Dr.
Kleinert fiir die Mitwirkung der Piddagogen an der Verfassung
von Verkehrsbiichlein ein und erorterte die methodischen Maoglich-
keiten einer Belehrung: Wandbilder, Verkehrsfilm, Handbuch fiir
die Lehrer, Plakate, Verkehrsanschriften auf der Strafle. Die
Konferenz nimmt die Anregungen gerne entgegen. Von da ab
l1aBt die Konferenz die Frage nicht mehr aus den Augen. —
Den Automobilistenvereinigungen wird in diesem Sinne geant-
wortet. An eine Vereinheitlichung des Verkehrsunterrichts ange-
sichts der 25 souveridnen Schulkantone kann noch nicht gedacht
werden. Allbereits war man von der negativen Umschreibung der
Frage: ,Bekdmpfung der Verkehrsunfille” zur positiven Formu-
lierung: ,,Verkehrserziehung” gelangt.

Ein energischer Schritt nach dieser Richtung geschah im
Jahre 1937 mit einem Schreiben der Konferenz der kantonalen
Justiz- und Polizeidirektoren an die Erziehungsdirektoren-Konfe-
renz. Wir sind in der Lage, hier wortlich den Bericht des
Kommissionsprisidenten, Erziehungsdirektor Dr. O. Stampfli-Solo-
thurn, wiederzugeben, der sich dieser verdienstvollen Arbeit unter-
zog, Wege und Moglichkeiten aufzuzeigen, mit denen die Kantone
unter voller Beriicksichtigung der ortlichen Verhiltnisse vor-
gehen konnten. Der Bericht, erstattet auf der Tagung vom 12. Sep-
tember 1938 in Frauenfeld, faBt das Problem wie folgt zusammen:

1

»Mit Schreiben vom 14. September 1937 gelangte im Auftrage
der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren deren
Priasident, Herr Stinderat Dr. W. Amstalden, an den Prisidenten
der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, um diese zur
Mitarbeit bei der Bekimpfung der Verkehrsunfille auf der StraBe
einzuladen. Insbesondere wurde die Konferenz der kantonalen Er-
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ziehungsdirektoren ersucht, die Frage des obligatorischen Ver-
kehrsunterrichts in allen Schulen zu priifen.

Das Bureau der Erziehungsdirektoren-Konferenz beschlof in
seiner Sitzung vom 20. Oktober 1937, eine Spezialkommission zur
Bekimpfung der Verkehrsunfille auf der StraBle zu bezeichnen,
die wie folgt zusammengesetzt ist: Prasident: Stampfli-Solothurn;
Mitglieder: Lachenal-Genf, Schwander-Schwyz.

Das Bureau ersuchte den Présidenten, sich dieser Frage an-
zunehmen. Der Prisident seinerseits iibernahm es, zuhanden der
Kommission einen Bericht auszuarbeiten, der als Diskussions-
grundlage fiir einen Bericht und Antrag an die Erziehungsdirek-
toren-Konferenz zu dienen hitte. Zur Ergidnzung dieses Berichtes
erlieB der Priisident bei sidmtlichen Erziehungsdirektionen eine
Umfrage, den Verkehrsunterricht betreffend, in welcher nachfol-
gende Fragen zur Beantwortung vorgelegt wurden:

1. Wird in IThrem Kanton obligatorischer Verkehrsunterricht

erteilt? Wenn ja, an welchen Schulen und Schulstufen?
. 2. Werden fiir diesen Unterricht besondere Lehrmittel verwen-

det? Wenn ja, welche? Allgemeine? Individuelle?

3. Wer erteilt den Verkehrsunterricht?

4. Welcher Umfang ist dem Verkehrsunterricht eingerdumt?
Jahrliche Stundenzahl?

5. Bestehen iiber den Verkehrsunterricht besondere verbindliche
Vorschriften hinsichtlich Umfang und Stoff?

6. Wird iiber die Durchfithrung des Verkehrsunterrichtes be-
sondere Kontrolle ausgeiibt?

Eine iibersichtliche Zusammenstellung der eingegangenen
Antworten liegt diesem Berichte bei.!) Aus den eingegangenen Be-
antwortungen 148t sich erkennen, daB in den meisten Kantonen,
inshesondere in denjenigen, in welchen das StraBenverkehrspro-
blem von wesentlicher Bedeutung ist, der Verkehrsfrage die notige
Beachtung geschenkt wurde.

IT.

Die Frage der Einfithrung des obligatorischen Verkehrsunter-
richtes an der obligatorischen Volksschule gibt zu einigen grund-
satzlichen Bemerkungen AnlaB. Es erhebt-sich gewif vorab die
wesentliche Frage, ob das unumstrittene eindeutige Ziel unserer
Schule, die Erziehung unserer Jugend zu sittlich wertvollen,
selbstiindig denkenden, harmonischen Menschen, fiir solche Auf-
gaben, wie die Verkehrserziehung, Raum iibrig liBt. Die Frage
ist berechtigt, ob der Verkehrsunterricht nicht in das Gebiet des

1) Vgl. zusammenfassende Ubersicht iiber den Verkehrsunterricht im
Anhang dieses Bandes.
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pidagogischen Materialismus oder des Utilitarismus zu verweisen
sei, der im wesentlichen von der Lehrerschaft aller schweizeri-
schen Kantone und den fiir das Erziehungswesen verantwort-
lichen Behorden erfreulicherweise stets abgelehnt wurde. Von
jeher bestand die groBe Gefahr, daB durch absolut wohlmeinende
Niitzlichkeitskrimer der pidagogische Materialismus oder, wie er
nach seiner Herkunft auch benannt wird, der Amerikanismus sich
der Schule bemichtige, der die ,,Utilitat* zum WertmaBstab ihrer
Bildungsstoffe machen will. Man wird gegen diese ., Utilitats-
moral® nicht allzuviel einwenden, wenn der Nutzen eines Gegen-
standes mit der Wohlfahrt des Individuums und zugleich der
sozialen Gemeinschaft gleichbedeutend ist. Dieser Forderung
mogen die Gebiete, die man der Schule in der jiingsten Zeit zuzu-
weisen bestrebt war, nidmlich neben dem Verkehrsunterricht auch
Luftschutz und elementare Aviatik (Aktion pro Aero), zur Not
entsprechen; mogen sie auch an sich zum Teil recht notwendige
und fiir die Landesverteidigung zugleich sehr wertvolle Gebiete
sein, so werden sie eben doch niemals imstande sein, irgend eines
der ,klassischen“ Bildungselemente der Schule zu ersetzen. Nach
wie vor wird der Wert eines Stoffes darnach beurteilt werden
miissen, in welchem MaBe er geeignet ist, zur Geistes- und Ge-
miitsbildung des jungen Menschen beizutragen. Da diirfte es um
die genannten neuen Lehrgegenstinde, die man der Schule prisen-
tiert, nicht sonderlich gut stehen, weshalb ihnen kaum das Hei-
matrecht unter den fiir die harmonische Bildung des Menschen
in Betracht fallenden Disziplinen zuerkannt werden kann.

Das heilt nun keineswegs, da8 diese Gegenstinde als Unter-
richtsstoffe unserer Volksschule abzulehnen seien; es soll ihnen
nur die ihnen zukommende Stellung im gesamten Unterrichtspro-
gramm zugewiesen werden; sie verdienen eben nur soweit Aner-
kennung, als ihnen fiir die Wohlfahrt des Individuums und der
sozialen Gemeinschaft Bedeutung zukommtft.

I11.

Im Interesse ihrer eigenen Sicherheit und der Selbsterhaltung
muB erreicht werden, daf die Jugend sich im Verkehrsleben sicher
bewegen kann und sich diszipliniert zu verhalten weif. Unbedingt
abzulehnen ist ein systematischer Verkehrsunterricht, der es sich
zum Ziele setzt, der Jugend im Hinblick auf eine eventuelle spi-
tere Betitigung als Fahrzeugfiihrer besondere Kenntnisse zu ver-
mitteln. Einzig mit Bezug auf das Fahrrad als sehr verbreitetes
eigentliches Volksverkehrsmittel, das auch den Jugendlichen zur
Verfiigung steht, ist eine Ausnahme zu machen. Der Verkehrs-
unterricht fiir Automechaniker und Motorfahrzeugfiihrer ist heh-
stens Sache der Berufsschulen. Der Kraftwagenfithrer muB sich
bekanntlich in der Fiihrerpriifung iiber ein erhebliches MaB beson-
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derer Kenntnisse ausweisen, von denen die Verkehrsregeln nur
einen Teil darstellen und deren Vermittlung niemals Aufgabe der
obligatorischen Volksschule sein kann.

Bereits hat sich auch die ,Erziehungsindustrie* des Verkehrs
als einer fiir Lehrmittel verwertbaren Angelegenheit bemiechtigt,
und so ist man daran gegangen, Ubungshefte zu fabrizieren, in
welchen an gewissen ausgekliigelten Verkehrsaufgaben der Schii-
ler beweisen soll, dal er die Verkehrsregeln beherrscht. Die Ver-
wendung solcher Lehrmittel ist unbedingt abzulehnen, da die Lo-
sung theoretischer Verkehrsaufgaben keine Gewidhr dafiir bietet,
daB man sich im praktischen Verkehrsleben mit Sicherheit zu be-
wegen weiBl. Es kann fiir den Verkehrsunterricht auch kein allge-
mein richtiges und geltendes Schema geben. Die Jugend muf} ent-
sprechend den besonderen Verhiltnissen einer jeden Ortschaft
iiber ihr Verhalten auf der StraB8e instruiert werden, und zudem
muB von ihr verlangt werden, daB sie diese Instruktionen strikte
befolgt. Diese Belehrungen werden mit Vorteil als praktische An-
leitungen erteilt, indem man sich mit der Jugend auf Straflen und
Pliitze begibt und sie an Ort und Stelle iiber das Verhalten des
FuBgingers und die Verkehrsregeln aufkliart. Den groBeren Schii-
lern ist Anleitung zu geben, wie sie sich als Radfahrer zu ver-
halten haben. Empfehlenswert ist die anschaulich-kritische Be-
gehung des individuellen Schulweges mit den jiingsten Schiilern,
um sie mit dessen besonderen Gefahren vertraut zu machen. Im
AnschluB an den praktischen Unterricht werden auch theoretische
Belehrungen angebracht sein. Der Verkehrsunterricht wird in
groBeren Ortschaften einem Verkehrspolizisten iibertragen werden
konnen, der sich gelegentlich gern zur Verfiigung stellt und fiir
die Schiiler eine kleine Sensation bedeuten mag. Der ganze Ver-
kehrsunterricht wird sich im Rahmen des , Anschauungsunter-
richtes®, des ,,Sachenunterrichtes®, des ,Heimatkundeunterrichtes®
oder des ,,Sittenunterrichtes” unterbringen lassen, ohne daB er im
Stundenplan besonders angemerkt ist. Fiir den theoretischen Un-
terricht existieren als allgemeine Lehrmittel gute Wandbilder,
unter denen diejenigen des A.C.S., die in den Schulen fast allge-
mein verwendet werden, besondere Erwihnung verdienen. Als
individuelle Lehrmittel werden meist illustrierte Verkehrsbiichlein
verwendet, unter denen die folgenden erwihnt seien:

Ziirich, Verkehrsbiichlein;

Bern, Verkehrsbiichlein ,,Achtung®, deutsch und franzosisch;

Basel-Stadt, Verkehrsbogen, Merkblatt, Anleitung fiir Rad-
fahrer;

St. Gallen, Verkehrsbiichlein.

Erwidhnt seien ferner:
Broschiiren des T.C. S.;
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Broschiiren des , Ecolier Romand®;

Affichen von P.C.K.;

Verkehrsbiichlein fiir den Radfahrer, herausgegeben vom
Schweizerischen Radfahrerbund.

IV

Es diirfte am Platze sein, hier Beispiele iiber bereits einge-
fithrten Verkehrsunterricht anzufithren, von denen das eine stadfi-
sche, das andere vorwiegend lindliche Verhiltnisse betrifft, ndm-
lich diejenigen von Basel-Stadt und Solothurn.

Uber Basel-Stadt vernehmen wir beziiglich des Verkehrsunter-
richtes folgendes:

Der Erziehungsrat hat am 4. Mai 1936 nach Behandlung von
Berichten des Erziehungsdepartementes und der Schulinspektio-
nen betreffend Verkehrsunterricht beschlossen:

1. Wird von der Einfiithrung eines besonderen Faches ,,Ver-
kehrsunterricht® an den offentlichen Schulanstalten abge-
sehen.

2. Werden die Schulinspektionen, die Schulvorsteher und die
Lehrerschaft eingeladen, in wirksamer Weise die wichtige
Belehrungs- und Aufkldrungsarbeit iiber Verkehrsfragen
und iiber das Wesen und die Gefahren des Verkehrs in die
dafiir geeigneten Unterrichtsfiacher einzugliedern.

3. Wird das Erziehungsdepartement mit der Herausgabe einer
Zusammenstellung iiber die fiir die Verkehrserziehung wich-
tigen Punkte und MaB8nahmen beauftragt.

Diese Beschliisse sind den Schulinspektionen, den Schulvor-
stehern und der Lehrerschaft als Richtlinien fiir den Verkehrs-
unterricht mitgeteilt worden. AuBerdem wurde Auftrag gegeben,
dafl in Verbindung mit den zustidndigen Polizeiorganen von Zeit
zu Zeit Hilfsmittel fiir den Verkehrsunterricht bereitgestellt
werden.

Die Basler Schulausstellung und die staatliche Schulsynode
haben mit Vortrdgen und mit einer Ausstellung die gesamte Leh-
rerschaft iiber die Probleme der Verkehrserziehung durch die
Schule aufgeklirt. Es wurden in diesem Zusammenhang Probe-
lektionen dargeboten und praktische Demonstrationen mit Hilfe
von Verkehrspolizisten auf offentlichem Platze mit Schiilern
durchgefiihrt. Der von Ziircher Lehrern geschaffene Verkehrsfilm
gelangte wiederholt zur Vorfiihrung.

Als allgemeine Hilfsmittel wurden ferner die vom Automobil-
klub der Schweiz herausgegebenen Verkehrs-Wandbilder verwen-
det. Allen Schulanstalten steht zur freien Beniitzung eine Licht-
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bildserie zur Verfiigung, anhand deren die Entwicklung des Ver-
kehrs, die Zunahme der Verkehrsunfille und die Verkehrsregeln
fiir alle StraBenbeniitzer gezeigt werden kann. Die schon vor
zirka 15 Jahren geschaffene Lichtbilderserie ist zum Teil veraltet
und befindet sich gegenwirtig in Umarbeitung.

In Verbindung mit dem Polizeidepartement wurde vor mehr
als zehn Jahren ein in vier Farben gedruckter, gefalteter Bogen
mit ,Zehn Lehrbildern fiir die Jugend® unter dem Titel ,,Kinder,
seid vorsichtig auf der StraBe“ an sidmtliche Primarschiiler ver-
teilt. Im Sommer 1933 wurde an sdmtlichen Schulen ein ,Merk-
blatt fiir Schiiler abgegeben, das die Verkehrsvorschriften fiir
FuBlginger und Radfahrer in zwolf kurzen Abschnitten zusammen-
faBte. Ein entsprechendes Plakat in kiirzerer Fassung gelangte in
allen Schulhiiusern zum Anschlag. Im Mai 1938 wurde an alle Be-
sucher der Mittelschulen eine illustrierte Anleitung fiir Radfahrer
verteilt. Die Lehrerschaft wurde in einem besondern Zirkular be-
auftragt, die Anleitung im Unterricht zu besprechen und nament-
lich fiir Einprigung der Verkehrszeichen zu sorgen. Das Zirkular
wurde samt Anleitung auch an alle Lehrer der untern und obern
Schulen, einschlieB8lich der allgemeinen Gewerbeschule und der
Frauenarbeitsschule, zur unterrichtlichen Verwendung abgegeben.

Den Verkehrsunterricht erteilt im allgemeinen der Klassen-
lehrer, in besondern Fillen Polizeioffiziere mit Zuzug von Ver-
kehrspolizisten. Der Umfang wie die Art des Verkehrsunterrich-
tes werden dem Ermessen der Lehrkriafte anheimgestellt. Das
Lehrziel fiir die Primarschulen des Kantons Basel-Stadt enthalt
die Vorschrift, daB im Heimatkundeunterricht von den Verkehrs-
mitteln gesprochen wird, und da dieser Unterricht nach den
Grundsitzen des Gesamtunterrichtes erteilt "wird, so kommen die
Verkehrsfragen und die MaBnahmen zur Verhiitung von StrafBen-
unfillen ohnehin zur Behandlung. Eine besondere Kontrolle iiber
die Durchfithrung des Verkehrsunterrichtes kann, da ein solcher
als eigentliches Fach nicht besteht, nicht durchgefiihrt werden.
Dagegen liegt es in der Absicht der Verkehrspolizei, speziell die
radfahrende Jugend stichprobenweise zu priifen, ob sie iiber Ver-
kehrszeichen und Verkehrsregeln hinreichend Bescheid weil.

Uber den im Kanton Solothurn im Jahre 1933 eingefiihrten
Verkehrsunterricht orientieren hinldnglich zwei Kreisschreiben,
die vom Polizeidepartement und vom Erziehungsdepartement er-
lassen wurden. Beziiglich der gemachten Erfahrungen und der
erzielten Erfolge darf der Kanton Solothurn darauf hinweisen,
daB die Unfille schulpflichtiger Kinder seit der Einfiithrung des
Verkehrsunterrichtes in geradezu iiberraschend erfreulichem MaBe
abgenommen haben, so daB sie heute einen verschwindend kleinen
Prozentsatz der Gesamtzahl der Unfille ausmachen. Diese Tat-

6
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sache darf wohl zu einem gewissen Teil als Erfolg des Verkehrs-
unterrichtes bewertet werden.

Ganz besonders sei auch auf eine Eingabe der Arztegesellschaft
des Kantons Luzern an das Polizei- und Militirdepartement des
Kantons Luzern hingewiesen, die fiir die Hebung der Verkehrs-
sicherheit sehr beachtenswerte Vorschlige enthilt. Wohl etwas zu
weit geht die dort erhobene Forderung, daB der Verkehrsunterricht
nicht nur obligatorisch zu erklidren, sondern als eigentliches Prii-
fungsfach in den Lehrplan aufzunehmen sei. So gehen auch die
dort erhobenen Forderungen iiber die Gestalting und den Umfang
des Verkehrsunterrichtes wesentlich iiber das fiir die Schule er-
triagliche MaB hinaus.

¥,

Zusammenfassend kommt die Spezialkommission zu folgenden
Schliissen:

1. Der Verkehrsunterricht als eigentliches stindig zu erteilen-
des Unterrichtsfach ist abzulehnen.

2. In die dafiir geeigneten Unterrichtsficher sind fiir samtliche
Altersstufen Belehrung und Aufklirung fiiber die wichtig-
sten Fragen des Verkehrs einzugliedern.

3. Dieser Verkehrsunterricht soll auBer praktischem Anleitun-
gen auf StraBen und Plitzen auch theoretische Belehrungen

iiber die wichtigsten Verkehrsregeln und den Verkehrs-
anstand vermitteln.

4. Er ist mit Riicksichtnahme auf die besondern dortlichen Ver-
héltnisse und Erfordernisse zu erteilen.”

Diese Thesen wurden an der Tagung. vom 12. September 1938
in Frauenfeld von der Konferenz zum BeschluB3 erhoben.

12. Mundart und Schule.

Es war anzunehmen, daB infolge der temperamentvollen 6ffent-
lichen Diskussion dieser Frage sich auch die Konferenz fduBern
wiirde. Anlafl gab ein Schreiben des schweizerischen Schriftstel-
lervereins vom 27. Februar 1937 an die Erziehungsdirektoren-Kon-
ferenz, worin folgende Vorschlige zur Priifung vorgelegt wurden:
a) Beibehaltung der Ortsdialekte als obligatorisches Unterrichts-
fach bis und mit dem dritten oder vierten Schuljahr der Volks-
schule unter Einrdumung von Ausnahmen (zum Beispiel Rech-
nen); b) Mehrung und Erhaltung der mundartlichen Worte und

Redeformen anléBlich der Unterrichtserteilung in der ortlichen
Mundart.
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Erziehungsdirektor Dr. A. Romer - St. Gallen iibernahm das
Studium des Problems und erstattete der Konferenz an .der
Tagung in Glarus am 16. September 1937 einen #uBerst interessan-
ten, die ganze Frage abgrenzenden Bericht, dessen Uberlegungen
und Erwiigungen so wichtig sind, daB sie festgehalten zu werden
verdienen, ganz abgesehen davon, daB sie die nach allen Seiten
ausartende Diskussion in Presse und weiterer Offentlichkeit ord-
nen und sichten. Auch spitere Geschlechter werden sich mit dieser
Kulturaufgabe befassen miissen, dem Schweizervolk die Vielfalt
der Mundart als echtes Volksgut zu erhalten, unbeschadet der Auf-
gabe der Schule, die Jugend ein reines und gutes Hochdeutsch zn
lehren.

Eingangs gibt Regierungsrat Dr. Romer eine Ubersicht des
Problems anhand des Vortrages, den Prof. Dr. E. Dieth-Ziirich im
Dezember 1936 im schweizerischen Schriftstellerverein gehalten
hatte. Drei verschiedene Richtungen lassen sich feststellen:

»Die erste Richtung (Prof. Steiger, Ziirich) erstrebt einzig die
Reinhaltung der Ortsdialekte. Die zweite Richtung (Prof. Dieth,
Ziirich) will an den Ortsdialekten solange wie moglich festhalten,
daneben aber eine Entwicklung derselben gelten lassen, die zu
einer ausgeglichenen Mittel- oder Gemeinschaftssprache fithrt, zu
einem Schweizerdeutschen Dialekt. Die dritte Richtung (Dr. Bar,
Zirich) wiinscht die Schaffung dieser Gemeinschaftssprache sogar
kiinstlich zu beschleunigen, um sie dann an Stelle des Hochdeut-
" schen zur Schriftsprache zu machen.

Den verschiedenen Richtungen mit ihren verschiedenen Zielen
liegen auch verschiedene Motive zu Grunde. Wihrend Dr. Bir
meint, vom Schweizerdeutschen hange die Rettung des Vaterlandes
ab, bestreitet Prof. Steiger diese kulturpolitische Bedeutung des
Dialektes. Prof. Dieth kidmpft fiir sein Programm wegen des
ideell-ethischen, kulturell-politischen und demokratisch-sozialen
Wertes unserer Mundart.

Der Schweiz. Schriftstellerverein hat nach einem Berichte der
,Neuen Ziircher Zeitung‘ iiber den Vortrag Prof. Dieth eine von
einem guten Dutzend Mitgliedern beniitzte Diskussion gefiihrt, die
Jebendig in den Vielfalt der aphoristischen und frohlich-anekdoti-
schen AuBerungen® gewirkt habe; die Voten seien aber mehr sym-
pathische Bekenntnisse zur heimischen Mundart als zielstrebenden,
richtunggebenden Charakters gewesen. Durchweg sei die mund-
artliche Gemeinsprache als ,Konglomerat, Mischmaseh, Dialekt-
Esperanto® abgelehnt worden. Der Schweiz. Schriftstellerverein
beschloB indessen, fiir vermehrte Pflege der reinen Ortsdialekte
tatkriftig einzustehen, weil die gepflegte Mundart die Grundlage
bilde fiir den Aufbau der hochdeutschen Schriftsprache und weil
ferner die Mundart nicht nur Ausdruck der heimatlichen Eigen-
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art sei, sondern auch unsere kulturelle und nationale Eigenart
stiitze und stirke. Der Schweiz. Schriftstellerverein ist der Uber-
zeugung, daB diese Sprachpflege im jugendlichen Alter einzusetzen
habe und weit iiber das vorschulpflichtige Alter hinaus in den
Klassen der Volksschule planmiBig zu befolgen sei.

Wie steht es beziiglich der Forderungen der schweizerischen
Schriftsteller in unsern Volksschulen? Ich durchging die Lese-
biicher und die Lehrpline verschiedener Kantone, um mir eine
Ubersicht zu verschaffen.

Die vom Schweiz. Schriftstellerverein verlangte Pflege der
Ortsdialekte als Unterrichtsfach finden sich in keinem Lehrplane
aufgefithrt. Es enthalten aber die meisten Lehrpline Weisungen
iiber die Pflege und den Gebrauch der Mundart, sowie iiber ihr
Verhiltnis zur hochdeutschen Schriftsprache.

So fithrt der aargauische Lehrplan fiir die Gemeinde- und
Fortbildungsschulen des Kartons Aargau, vom 4. November 1932,
aus: ,Die Kinder miissen befihigt werden, ihre Gedanken in bei-
den Sprachen, der Schriftsprache und der Mundart, zum Ausdruck
zu bringen. Beide sind hohe Giiter und miissen rein und unver-
mischt, jede fiir sich, gesprochen werden. Die Schriftsprache ist
Unterrichtssprache vom zweiten Schuljahr weg in dem Sinne, daB
sie mehr und mehr die bis dahin gebrauchte Mundart mit sehrift-
deutschen Elementen durchsetzt, bis endlich von Lehrern und
Schiilern konsequent und gut schriftdeutsch gesprochen wird. Es
gibt Falle (Unterricht im Freien, Handarbeitsstunden, Mundart-
lektiire usw.), welche den Gebrauch der Mundart rechtfertigen und
empfehlen. Mundartliche Lautgebungen diirfen nicht in die
Schriftsprache aufgenommen werden. Unterrichtssprache (in der
3. und 4. Klasse) ist das Schriftdeutsche, in besondern Fillen die
Mundart.’

Der Lehrplan fiir die Primarschule des Kantons Glarus, vom
16. August 1918, bestimmt: ,Der Unterricht in der deutschen
Sprache hat den Schiiler zum Verstdndnis und richtigen Gebrauch
des Neuhochdeutschen anzuleiten... Ubung des mundartlichen Aus-
druckes und gegen Ende des Schuljahres (1. Schuljahr) als Ein-
fithrung in die Schriftsprache, Bilden von einfachen schriftdeut-
schen Sitzen iiber Tétigkeiten, Eigenschaften und Art der bespro-
chenen Gegenstidnde ... Die Schriftsprache wird Unterrichtssprache
(4. Klasse) ...

Der Lehrplan fiir die Primarschulen des Kantons St.Gallen,
vom 7. Februar 1930, verlangt: .... Die Mundart als erstes Ausdrucks-
mittel ist nach und nach durch die schriftsprachlichen Formen zu
ersetzen. Die Mundart ist aber als ein Stiick Volkstum ihrer reichen
Gemiitswerte wegen durch alle Stufen neben der Schriftsprache zu
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verwerten ... DieVerschiedenheiten von Mundart und Schriftsprache
bilden durch alle Klassen den Gegenstand griindlicher und plan-
miBiger Ubungen. Wo das Sprachgefiihl die Unterscheidung schon
sicher ermoglicht, sind besondere Ubungen nicht mehr nétig...

Der Unterrichtsplan fiir die deutschen Primarschulen des
Kantons Bern, vom 30. April 1926, sieht vor: ....Die miindliche
Sprachpflege fuBt auf dem Sprachleben des vorschulpflichtigen
Alters, stirkt durch die Mundart das Vertrauen zur sprachlichen
AuBerung, weckt an ihr das BewuBltsein fiir den natiirlichen, per-
sonlichen und treffenden Ausdruck, dringt aber auch von Anfang
an auf eine scharfe Trennung von Mundart und Schriftsprache...’

Diese Bestimmungen sehen also kein besonderes Fach ,Orts-
dialekt’ vor; sie scheinen eher eine Sicherung gegen das zu lange
Verbleiben beim Dialekte als Unterrichtssprache zu bedeuten.

Eine gewisse Uberraschung bereitet die Durchsicht der Lese-
*biicher der meisten deutschschweizerischen Kantone auf den An-
teil des Dialektes am Buchumfange.

Die Ziircher Fibel von 1915 war restlos in Schriftdeutsch ver-
faBt; aber auch die heute an den ziircherischen und andern Schu-
len verwendeten Fibelhefte des schweizerischen Lehrerinnenver-
eins weisen nur schriftdeutsche Worter und Texte, ja sogar nur
schriftdeutsche Hefttitel auf. Die St. Galler Fibel (1930) trigt einen
Dialekttitel und begniigt sich im {iibrigen mit zwei Mundart-
gedichten. Die Basler Fibel (1932) rdumt der Mundart nur den
Titel ,Z’Basel an mim Rhy‘ ein. Der Kanton Schwyz kennt in dem
1926 erschienenen Biichlein ,Mein erstes Schulbuch‘ ebenfalls nur
das Schriftdeutsche. Einzig Thurgau in seiner Fibel ,Kinder-
heimat‘ (1927) und Bern in seiner Fibel ,0, mir hei ne schone Ring*
(1933) lassen die Mundart etwa in einem Viertel des Buchumfanges
zum Worte kommen.

Aber auch in den Lesebiichern der oberen Klassen ist die
Mundart spiérlich vertreten. Alle ziircherischen Lesebiicher der
2.—8. Klassen weisen auf zirka 1500 Seiten nicht ganz 100 Seiten
Dialekt auf. St.Gallen zeigt dhnliche Verhiltnisse. Das 5. Lese-
buch des Kantons Schwyz (1931) fiillt 250 Seiten mit Schriftdeutsch
und 4 Seiten mit Mundart. Das neue aargauische 6. Lesebuch
,Schau auf zu den Hohen’ rdumt von 200 Seiten deren acht der
Mundart ein (zwei Gedichte von Joh. Peter Hebel, ein Gedicht von
Ernst Zahn und eine Erziihlung der Briider Grimm).

Diese Feststellungen scheinen mir nicht so bedenklich zu sein,
als sie im ersten Momente beeindrucken.

Die geschriebene oder gedruckte Mundart bietet eben grofle
Leseschwierigkeiten, zumal dann, wenn die Mundart des Gedichtes
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oder des Lesestiickes dem Ortsdialekte der Schule nicht entspricht.
Zudem fehlen ja mnoch orthographische Regeln fiir die Nieder-
schreibung des Dialektes; sieht sich doch die vom Schweiz.
Schriftstellerverein heraunsgegebene Zeitschrift ,Der Geistesarbei-
ter, zu erkldren veranlaBt, daB die Schreibweise, in welcher der
Dialektvortrag Dr. Dieth veroffentlicht ist, nicht als richtung-
gebend zu betrachten sei. Zwischen Tavel, Greyerz und Gfeller
soll es zwar eine Art praktischer Ubereinkunft iiber mundartliche
Rechtschreibung geben; auBer diesen Meistern ist sie aber Weni-
gen bekannt. Wohl aus diesem Grunde verzichten unsere Lehr-
mittel auf eine ausgedehntere Beriicksichtigung der Dialekte. ,Mer
mond Raat und Wysig ha‘, verlangt diesbeziiglich selbst Prof.
Dieth in seinem Vortrag bei den schweizerischen Schriftstellern.

Was die Stellung der Mundart im miindlichen Schulunter-
richte betrifft, so diirfen unsere Lehrpline weitherzig genannt
werden. Wenn sie auch kein besonderes Fach ,Mundartpflege®
kennen, so gestatten sie doch in weitgehendem Mafe, den Dialekt
als Unterrichtssprache zu beniitzen. Ja, sie verpflichten dazu.
Nach meinen Beobachtungen geht die Praxis vielerorts noch we-
sentlich iiber diese vom Lehrplane der Mundart gestellte Grenze
hinaus. Adolf Guggenbiihl behauptet in seiner Abhandlung
,Warum nicht Schweizerdeutsch’, daB die Fihigkeit des schrift-
lichen Ausdruckes (Hochdeutsch) durch die stiarkere Pflege des
Dialektes nicht nur nicht leiden, sondern wachsen wiirde. Wenn
dies richtig wire, miilte man die Mundart zum obligatorischen
Fache erheben und dies in dem von Guggenbiihl und von politi-
schen Gruppen verlangten kraftigen AusmaBe bis zur Maturitit
hinauf. Guggenbiihl begriindet seine Behauptung mit der von ihm
gemachten Redaktionserfahrung, wonach unter den Tausenden
von Einsendungen die am besten geschriebenen aus jenen Kanto-
nen stammen, in denen sich das Schweizerdeutsch am meisten er-
halten habe. ,Gleichen Bildungsstand vorausgesetzt, schreiben die
Berner unverhiltnisméaBig viel besser deutsech, das heiBt lebendi-
ger, anschaulicher, als die Ostschweizer. Warum? Sie beherrschea
ihre Muttersprache vollstindig und haben so die Méoglichkeit,
dieses Sprachgefiihl auch auf eine Fremdsprache zu iibertragen.
Mit dem schriftlichen Ausdruck verhilt es sich genau gleich wie
mit dem miindlichen. ...Ich bin nicht in der Lage, diesen sprach-
lichen Leistungsvergleich Bern/Ostschweiz zu beurteilen; im Kan-
ton St. Gallen stelle ich aber immer wieder fest, daB in den Land-
schaften mit ausgeprigten Dialekten die Kinder fiir die Erlernung
des Hochdeutschen als Mund- und Sechriftsprache wesentlich
groBere Schwierigkeiten haben als die Schulen der Gegenden mit
weniger auffallender Mundart und der dialektgemischten groBeren
Orte. Und diese groBleren Schwierigkeiten betreffen nicht nur die
Lebendigkeit und Anschanlichkeit. Was wir in unsern Schulen der



Mundart und Schule. 87

Mundart iiber das ihr bereits Eingeriumte hinaus an Zeit und
Arbeit zugestehen wollten, miiBten wir zum groBten Teil der Aus-
bildung in der Schriftsprache wegnehmen. Was wir an Zeit und
Kraft im besonderen fiir die Aneignung des Dialektes als Schrift-
sprache aufwenden wiirden, ware — zumal bei dem heutigen Feh-
len der orthographischen Grundlagen — in Hauptsachen verlorene
Zeit. Prof. Steiger hat wohl recht, wenn er in seinem neuesten Arti-
kel in der ,Neuen Ziircher Zeitung‘ (12. Juli 1937, Nr. 1259) schreibt:

,...DaB aber unser Schriftdeutsch ,ordentlicher’ werde, wenn
zum Beispiel unsere ErstkliBler nach Dieths Plan neben der
schriftdeutschen Schreibweise ,Vater’ auch noch die mundartliche
,fatter’ lernen miissen usw.; solches will halt den Schulménnern
nicht in den Kopf, und wenn der Sprachverein zu ihnen hilt,
ist er deshalb noch nicht in schlechter Gesellschaft.*

Und wie sihe wohl dieser Mundartunterricht aus? Er wiirde
an sehr vielen Orten zum Argernis der Freunde des unverfilsch-
ten Dialektes. Im Interesse der Schule liegt es, wenn der Lehrer
nicht an dem Orte wirkt, wo er aufgewachsen ist. Wir setzen uns
fiir diesen Grundsatz ein. Diese dialektfremden Lehrer wiren als
Lehrer der Mundart in der Rolle des Bockes, den man zum Gért-
ner macht. Auch die von Otto von Greyerz in seinem sehr beach-
tenswerten, 1936 in St. Gallen gehaltenen Vortrage: ,Unsere Pflich-
ten gegeniiber Mundart und Schriftdeutsch® aufgestellte Forderung
nach besserer Ausbildung der Lehrer in Mundartfragen konnte
hier wohl kaum eine wesentliche Besserung bringen.

Die moglichst eifrige Pflege des Schriftdeutschen ist unbe-
streitbare Hauptaufgabe unserer Schule. Mit unserem Schrift-
deutschen sind wir mit einem groBen Kulturkreise verbunden.
Eine deutschschweizerische Kulturautarkie wollen wir nicht. Auch
wirtschaftliche Uberlegungen lassen uns nicht wiinschen, in die
Rolle der sprachlichen Isolierung Hollands zu gelangen. Unsere
Schulerfolge im Schriftdeutschen sind aber nicht so glidnzende,
daB wir ihm weniger Zeit als bisher einridumen diirften. Wir haben
nun einmal die schwierigere Stellung als unsere Miteidgenossen
franzosischer und italienischer Zunge; unsere Volkssprache ge-
niigt nicht, uns mit unserem Kulturkreise und einer bedeutenden
Handels- und Verkehrssprache zu verbinden; wir benttigen dazu
das mit unserer Mundart stark verwandte Hochdeutsche.

Bei aller Wiirdigung des stirkenden Einflusses unserer
schweizerischen Mundarten auf unsere kulturelle und nationale
schweizerische Eigenart miissen wir doch die Konsequenzen aus
der hohen Bedeutung des Hochdeutschen ziehen; die iiberspannten
Befiirchtungen, welche Schwarzseher und uberhitzte Patrioten
wegen unerwiinschten auslindischen Einfliissen hegen und ver-
kiinden, diirfen uns nicht irre machen.
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Mit den Schulkapiteln Ziirich, die zu den vom Erziehungsrate
gestellten Fragen iiber ,Die Pflege der Mundart in der Schule’
Stellung bezogen haben (,N.Z.Z° vom 16. Juni 1937. Nr. 1091),
miissen wir als Freunde der Mundart den Hebel zunichst an ande-
rer Stelle ansetzen als beim Schulverhidltnis Mundart und Schrift-
sprache, dort namlich, wo der Dialekt am meisten und stirksten
beeinfluBt wird, im Elternhaus und in der Gesellschaft. Ent-
sprechende Bemiithungen sind im Gange. Die Schule kann freilich
da und dort im Sinne von lit. b der Vorschlige der Schweizer
Schriftsteller mithelfen, wenn die Lehrer der reinen Erhaltung der
mundartlichen Worte und Redeformen moglichste Aufmerksam-
keit schenken. Die Erfiillung dieser Aufgabe wird abhingig sein
vom Lehrer, besonders von seinem Beherrschungsgrade der Mund-
art. Was das st. gallische Staatsseminar betrifft, kann ich sagen,
daBl die Seminaristen im Deutschunterrichte reichliche Anregung
fiir die Schitzung und Pflege der Muttersprache erhalten; speziel-
len St.Galler Dialekt zu lehren, konnen wir den Deutschlehrern
unseres Seminars nicht zumuten; der eine der Herren ist ein in
Ziirich aufgewachsener Ziircher, der andere ein wihrschafter Ber-
ner. Ahnliches wird auch von andern Seminarien gesagt werden
konnen.”

Der Bericht schlieBt mit dem Antrag, .,auf Einfithrung eines
besonderen Unterrichtsfaches ,Ortsdialekt® zu verzichten, dem Vor-
schlage auf Erhaltung der mundartlichen Worte und Redeformen
bei der Unterrichtserteilung aber zuzustimmen und die entspre-
chenden Weisungen, soweit notig, zu erteilen.”

Dem Antrag wurde zugestimmft.

13. Der Wandschmuck in den Schulen.

In der Erkenntnis, daB ein guter, kiinstlerisch hochwertiger
Wandschmuck in den Schulen zur kiinstlerischen und sittlichen
Erziehung des Kindes beitrdgt, hat die Konferenz diesem Problem
von jeher groBle Aufmerksamkeit geschenkt. Die ersten Versuche
einer Verbesserung des Schulwandschmuckes reichen in die Jahre
1903—1910, wo diese Frage siebenmal auf der Traktandenliste der
Tagungen stand.?)

Auf die Anregung von Erziehungsdirektor Quartier-la-Tente/
Neuenburg wurde schon an der Tagung 1903 beschlossen, die
ganze Angelegenheit einer Kommission zum Studium zu iiber-
tragen. Des weitern wurde beschlossen, mit andern interessierten

1) Ausfiihrliches zu diesen geschichtlichen Fragen im . Unterrichts-
jahrbuch® 1911, Seite 59 ff.
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Kreisen zum Zwecke der Zusammenarbeit Fiihlung zu nehmen,
und zwar mit dem schweizerischen Kunstververein und der
schweizerischen gemeinniifzigen Gesellschaft, da gerade in diesen
Jahren diese Vereinigungen an der Arbeit waren, sich kraftig fur
einen guten Bilderschmuck im Schweizerhaus einzusetzen, um so
Ungeschmack und Schund zu verdriangen. Im Jahr 1904 traten
die Abordnungen dieser Vereinigungen zusammen; sie gelangten
jedoch zu keiner Arbeitsgrundlage, die Ziele waren zu verschieden.
Die Konferenz mufBite ihr Ziel selbstindig verfolgen. Noch einmal
schien sich eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit zu bieten, als im
Jahre 1906 der schweizerische Kunstverein und die schweizerische
gemeinniitzige Gesellschaft beschlossen (unter dem Vorsitz von
Pfarrer BueB-Glarus), ein Zentraldepot fiir Wandschmuck zu er-
richten. So erfreulich der erste Auftrieb auch war, so zeigte sich
doch wieder, und diesmal scharf und bestimmt, daf es galt, selb-
stindig Wege und Mittel zu finden, wollte die Konferenz etwas
wirklich Schopferisches und Bleibendes fiir die Schule schaffen.
In diesem Sinne wurde denn an der Tagung 1907 beschlossen: ,Die
Kommission erhilt den Auftrag, der Konferenz in einer niichsten
Sitzung ein Programm der fiir die Schulen sukzessive zur Aus-
fithrung zu bringenden Wandbilder aufzustellen. Hierbei hat es
die Meinung, daB vorderhand Reproduktionen von zehn bis zwan-
zig bereits vorhandenen Bildern von hervorragender Bedeutung
in Aussicht genommen wiirden, und daB hierbei inshesondere ge-
schichtliche Motive beriicksichtigt wiirden. Im fernern soll die
Erstellung von Wandbildern auch durch lebende Kiinstler in Aus-
sicht genommen werden.” Mit diesem zweiten Gedanken war der
Keim fiir kiinftige Saat gelegt, die in weniger als zwei Jahrzehn-
ten zu einer erfreulichen Bliite gedeihen sollte. Denn mit der Mit-
arbeit des lebenden Kiinstlers sollte zugleich eine Quelle zu einer
reichen motivischen Erfassung des lebendigen Lebens direkt er-
schlossen werden. Doch konnte eine andere Einstellung als eine
auswahlende und empfehlende an die Kantone im Sinne einer tat-
kraftigen Forderung durch Ankauf durch die Kantone vorerst
nicht bezogen werden.

An der Tagung 1908 entschloB sich die Konferenz zur Anschaf-
fung von vier Wandbildern, zwei geographischen und zwei histo-
risch-moralischen Charakters. Die Konferenz einigte sich zu fol-
genden Antrigen: ,.Es sollen zur Anschaffung durch die Erzie-
hungsdirektionen fiir die Schulen in den Kantonen empfohlen
und ‘' unterstiitzt werden folgende Bilder: 1. ,Teufelsbriicke’ von
Stiefel; 2. ,Rheinfall® von Mangold: 3. ,Flucht Karls des Kiithnen‘:
4. ,Pestalozzi in Stans‘. Als geographische Motive wurden vorge-
schlagen: 1. Laufenburg; 2. Innere Klus bei Balsthal; 3. Jungfrau,
Mo6nch und Eiger; 4. Riitli: 5. Chillon mit Umgebung; 6. Sitten;
7. Lugano; 8. Bernina:; 9. Luziensteig; 10. Landschaft aus dem Tog-
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genburg; 11. Ziirich vom See aus; 12. Bern; 13. Genf; 14. Luzern;
15. Basel.“

Leider gingen die Bestellungen auf die Bilder nicht in der
gehofften Weise ein, so dafl an der Tagung von 1910 wieder ein
Vorstol gemacht wurde, indem man zur Propagierung des Gedan-
kens der Verbesserung des Wandschmuckes und seiner wirksamen
Gestaltung den Wunsch aussprach, die Kreise der Lehrerschaft zu
gewinnen, in der Weise, daB die Bilder an den Lehrerkonferenzen
und Schulkapiteln vorgezeigt wiirden. Damit war wieder ein Bau-
stein gelegt, der, wie die Zukunft zeigte, gute Tragkraft hatte.

Diese Phase in der Entwicklung der wichtigen Frage wurde
gekennzeichnet mit dem Schluflsatz in dem Zirkular des Vorortes
Freiburg (1910): ,Damit wire ein erster bedeutsamer Erfolg der
Bestrebungen, den Schulen einen passenden Wandschmuck zu ver-
schaffen, erreicht und der erste Schritt getan, um durch Er-
werbung schweizerischer Bilder und Motive der Uberflutung
durch minderwertige auslindische Erzeugnisse zu wehren.”

Die Bestellungen fiir die Bilder wurden vom stindigen Sekre-
tariat angenommen. Kommissionsprisident war die Zeit iiber
Erziehungsdirektor Quartier-la-Tente/Neuenburg. Die Kommission
traf die Wahl und holte sich die Genehmigung der Konferenz ein.
VorstoBe wurden immer wieder gemacht.

Auf dieser Grundlage wurde nun jahrelang weiter gearbeitet,
und wenn auch die Konferenz nicht das Organ war, ein solches
Unternehmen, das mnach kiinstlerischen und kaufminnischen
Grundsitzen zugleich gefiihrt werden muBte, selbstindig arbei-
tend zu errichten, so war doch eine gute Vorarbeit geschaffen, als
dann die ganze Frage einen Ruck nach vorwirts tat, indem der
Bund sich fiir den Gedanken zu interessieren begann unter Mit-
wirkung der schweizerischen Lehrerschaft.

Den AnstoB gab der Kanton Baselstadt mit einem Vortrag,
den Erziehungsdirektor Hauser am 25. schweizerischen Lehrertag
1931 in Basel tiber allerlei pidagogische Probleme hielt. 1935
reichte die Kommission fiir interkantonale Schulfragen des Schwei-
zerischen Lehrervereins!) der Konferenz eine Eingabe ein mit einer
Darlegung der Begriindung der Kommission fiir interkantonale
Schulfragen und seines Arbeitsprogramms, das unter anderem die
Schaffung von guten schweizerischen Schulwandbildern vorsah.

Einige Daten aus der Vorgeschichte dieses Plans seien hier‘fest-
gehalten: Als im Spéatherbst 1934 die Botschaft des Bundesrates zur
Bekimpfung der Krise herauskam, fand sich darin auch eine Stelle,

1) Vgl. hiezu die Arbeit von Prof. Dr. Paul Bisch iiber die Griindung
und die Arbeit des Schweizerischen Lehrervereins in diesem Bande.
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laut welcher Mittel zur Schaffung von Schulmaterial durch ar-
beitslose Kiinstler und Wissenschafter zur Verfiigung standen.
Eine Besprechung mit Bundesrat Etter-Bern ergab eine grund-
sitzliche Zustimmung, Anschauungsbilder fiir den Schulunterricht
durch Kiinstler entwerfen zu lassen. Auf Grund eines Auftrages
von Bundesrat Etter, Vorschlige zu unterbreiten, entwarf dann
die Kommission fiir interkantonale Schulfragen einen ausfiihr-
lichen, pddagogisch und methodisch gut fundierten Plan fiir ein
schweizerisches Wandbilderwerk. An einem beschrinkten Wett-
bewerb bearbeiteten 32 Kiinstler zehn Themen. Von den einge-
gangenen 35 Bildern wurden von der Jury neun ausgezeichnet.
Auf Grund einer pidagogischen Beratung durch 20 Schulméinner,
an der die Konferenz durch Erziehungsdirektor Hilfiker-Basel-
land vertreten war, arbeiteten die Kiinstler die zur Ausfithrung
vorgeschlagenen Entwiirfe nach den Wiinschen der Pidagogen
um und schufen neun Originale, von denen endgiiltig acht zur
Vervielfiltigung angenommen wurden. ,Es war einer der ganz
wenigen Wettbewerbe, die auf der ganzen Linie befriedigt haben.
Der Erfolg ist zu einem schonen Teil der ausfiihrlichen schrift-
lichen und miindlichen Orientierung der Kiinstler zuzuschreiben.
Die piadagogische Beratung hat sich als auBerordentlich gut er-
wiesen®, AuBlerten sich nachher Bundesrat Etter und die eidgends-
sische Kunstkommission.

Das Werk bekam die ihm gebiihrende Beachtung und die Ver-
ankerung in einer selbstidndigen Organisation. Die Verhandlungen
iiber die Herausgabe des schweizerischen Schulwandbilderwerkes
mit den in Frage kommenden Firmen waren Sache der Kommis-
sion fiir interkantonale Schulfragen. Die Firma E. Ingold & Co.,
Herzogenbuchsee, wurde als Vertriebsstelle bezeichnet und die
Firmen Gebriider Fretz-Ziirich, Roto-Sadag-Genf, Trueb & Co.,
Aarau, und Wassermann-Basel mit den Druckauftrigen betraut.
Der Priasident der Kommission fiir interkantonale Schulfragen,
G. Gerhard, der der Konferenz alle diese Gedanken vortrug, schlo8
mit der Bitte, die Konferenz moge am Werk, dem der Schwei-
zerische Lehrerverein mit Begeisterung dienen will, durch Ent-
sendung eines stindigen Beraters ihre Mitarbeit dokumentieren.

Die Konferenz anerkannte die Leistung der Kommission fiir
interkantonale Schulfragen und sah darin ihre eigene Arbeit auf
aiesem Gebiete am besten verankert, sah sie doch in dieser Zusam-
menarbeit zwei von der Konferenz immer wieder betonte Gedan-
ken verwirklicht: die Mitarbeit des lebenden Kiinstlers und die
Mitarbeit der schweizerischen Lehrerschaft.

Von diesem groBlen nationalen Werk, das mit finanzieller Un-
terstiitzung von seiten des Eidgenossischen Departements des In-
nern von der Kommission fiir interkantonale Schulfragen des
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Schweizerischen Lehrervereins herausgegeben wird, liegen bereits
drei Ausgaben vor. Zu den zwei Ausgaben von 1936 und 1937 mit
sechzehn Bildern kommt die Ausgabe 1938 mit vier Bildern. Das
Schulwandbilderwerk gibt neben dem piddagogischen Zweck, dem
es dient, dem einheimischen Kiinstler die Gelegenheit, mit der
heranwachsenden Jugend in Verbindung zu kommen, damit Im-
pulse des Beurteilens des kiinstlerischen Verstindnisses in ihr
weckend, die iiber die Schule hinausreichen.

Vertreter der Erziehungsdirektoren-Konferenz in der inter-
kantonalen Kommission fiir das schweizerische Schulwandbilder-
werk ist Erziehungsdirektor W. Hilfiker-Baselland/Liestal.

14. Der hauswirtschaftliche Unterricht_ in der Volksschule.

Im Jahre 1918 wandten sich der schweizerische Lehrerinnen-
verein, der schweizerische Arbeitslehrerinnenverein wund der
schweizerische Gewerbe- und Haushaltungslehrerinnenverein an
die Konferenz mit dem Gesuche, ,,die Erziehungsdirektoren-Kon-
ferenz moge Mittel und Wege priifen, wie dem Obligatorium des
hauswirtschaftlichen Unterrichtes die Wege geebnet werden kon-
nen®“. Da der Entscheid, ob der hauswirtschaftliche Unterricht
insbesondere als Obligatorium in den Schulen einzufiithren sei, in
die Kompetenz der Kantone fidllt, konnte die Konferenz zu der
Losung der Frage, deren Bedeutung sie ohne weiteres anerkannte
und wiirdigte, keine andere Stellung einnehmen als eine Empfeh-
lung an die Kantone, sich der Sache anzunehmen.

Was nun die Kantone in dieser Angelegenheit leisteten, zeigt
ausfithrlich die einleitende Arbeit des Archivbandes 1937. In die-
ser Arbeit sind die Wege dargestellt, welche die Kantone zur Er-
reichung des Zieles, fiir einen hauswirtschaftlichen Unterricht,
vorab an der Volksschule zu sorgen, einschlugen.l) Wir kénnen
uns daher jedes weitere Wort sparen. Auch der Bund hat durch
seine Gesetzgebung iiber das berufliche und hauswirtschaftliche
Fortbildungsschulwesen in den letzten Jahren und durch Subventio-
nierung der hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen, sofern sie
in ihrem Lehrprogramm den Anforderungen des Bundes geniigen,
und der Ausbildung von Lehrkriften seinen erheblichen Beitrag
zur Losung dieser Frage geleistet.

1 Archiv 1937, Der hauswirtschaftliche Unterricht in der schwei-
zerischen Volksschule (Primar- und Sekundarschule) von Dr. E. L. Bahler.
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I15. Die Herausgabe und Finanzierung von Lehrmitteln.

Die Konferenz hatte sich schon an den Tagungen von 1929 und
1930 mit solchen Fragen befafBlt, ohne irgendwelche verbindliche
Schliisse zu fassen.

So 1929 mit der Frage der gemeinsamen Anschaffung von Lehr-
mitteln fiir die Volksschule, die angesichts der Vielfalt der kanto-
nalen Schulverhéltnisse verneint wurde, 1929 und 1930 mit der
Frage der Beschaffung geographischer Bilder, die von der Union
schweizerischer Schulmuseen aufgeworfen wurde. Es handelte sich
um den Gedanken, wie fiir den Geographieunterricht an unsern
schweizerischen Volksschulen gute, groBe und billige Charakter-
bilder geschaffen werden konnten. Nach Anhorung eines Referates
von Prof. Dr. A. Aeppli-Ziirich kam die Konferenz zur GutheiBung
des Antrages der Kommission (Prisident: FErziehungsdirektor
Leutenegger-Thurgau), wonach bei Ubernahme der Aufgabe durch
den Schweizerischen Geographielehrerverein diesem Verein eine
tatkraftige Mithilfe der Erziehungsdirektoren-Konferenz zuge-
sichert werde. Der Schweizerische Geographielehrerverein iiber-
nahm diese Aufgabe. So empfahl die Konferenz auch die Meier-
hofer’schen biologischen Tafeln als Lehrmittel nach abgenommener
Berichterstattung des Kommissionsprisidenten, Erziehungsdirek-
tor Wettstein-Ziirich, an den Tagungen 1929 und 1930.

Es zeigt sich in unsern Tagen immer mehr, da ein Bediirfnis
besteht nach Lehrmitteln schweizerischer Herkunft fiir die Schii-
ler jeder Stufe.?)

Da die Konferenz nicht die Instanz zur Herausgabe von Lehr-
mitteln sein kann, haben die Kantone unter sich versucht, an diese
wichtige Frage heranzutreten. Auf dem Wege des Schaffens von
Konkordaten haben sie sich zusammengetan, sei es zur gemein-
samen Beniitzung eines schon bestehenden Lehrmittels, sei es zur
Schaffung eines Lehrmittels auf gemeinsamer Grundlage. Be-
friedigende Losungen liegen schon vor. Wir denken da in erster
Linie an die 1938 erfolgte Ausgabe eines ostschweizerischen Ge-
sanglehrmittels, an dem verschiedene Kantone der Ostschweiz mit-
wirkten, ein Lehrmittel, das der Erziehung der Jugend in kiinst-
lerisch-musikalischer und nationaler Hinsicht auf das Gliicklichste
zu dienen bestrebt ist.

Die Konferenz wird sich kiinftig erneut mit einer #hnlichen
Frage der Unterstiitzung von Lehrmitteln zu befassen haben. An

1) Die Mannigfaltigkeit der an den Schulen der verschiedenen Kantone
verwendeten Lehrmittel wird einem so recht klar, wenn man den von der
Vereinigung der kantonalen Lehrmittelverlage herausgegebenen Katalog (bis
1937) durchblattert. Eine adhnliche Arbeit fiir die Mittelschulen wird vor-
bereitet.
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der Jahresversammlung 1936 des Vereins schweizerischer Natur-
wissenschaftslehrer, dem die groB8e Mehrzahl der Fachlehrer
naturwissenschaftlicher Richtung an den hohern Mittelschulen
der deutschen wie der romanischen, der katholischen wie der refor-
mierten Kantone angehort, wurde der Wunsech nach eigenen
schweizerischen Lehrmitteln geduBert. Ungesidumt wurden die
Vorarbeiten zur Erstellung von Lehrmitteln fiir Chemie und Bio-
logie an den hohern Mittelschulen an die Hand genommen (fiir
Physik besteht bereits ein entsprechendes in vielen Schulen einge-
fithrtes Lehrmittel). An den Entwiirfen arbeiten hervorragende
Fachleute. Mit seinen Wiinschen gelangte der schweizerische Na-
turwissenschaftslehrerverein im Jahre 1937 an die Erziehungs-
direktoren-Konferenz, insbesondere um sie zu bitten, beim eidge-
nossischen Departement des Innern die finanzielle Unterstiitzung
der Herausgabe naturwissenschaftlicher Lehrmittel fiir schweize-
rische Mittelsechulen zu befiirworten. Da die Frage von hervor-
ragender geistiger und erzieherischer Bedeutung ist, hat sich die
Konferenz ihre eingehende Priifung vorbehalten. Die Aufgabe der
niahern Priifung hat 1937 Erziehungsdirektor Dr. Rudolf-Bern
itbernommen. Eine kiinftige Tagung wird sich damit befassen. Die
ganze Frage zeigt sich heute im Licht der nationalen Erziehung.

16. Bekimpfung des Alkoholismus durch die Schule.

Die Anregung zur Besprechung dieses wichtigen Problems ist
der Erziehungsdirektoren-Konferenz nicht von auflen, sondern von
ihrer Schwesterorganisation, der Conférence des chefs de Dépar-
tements de Uinstruction publique de la Suisse romande, gekommen.
Diese hatte von sich aus beschlossen, fiir ihr Wirkungsgebiet einen
speziellen Antialkoholunterricht einzufiithren und Material zu sam-
meln, um die Schule im Kampfe gegen den Alkohol wirksam zu
mobilisieren. In der Eingabe an die gesamtschweizerische Konfe-
renz erbat sie sich nun von ihr die Mitwirkung bei einer umfas-
senden Aktion fiir die ganze Schweiz, in der Weise, daB eine Sta-
tistik aufgenommen werden solle iiber die in den verschiedenen
Anstalten sich befindende geistig und korperlich gefihrdete
Jugend, mit dem Zweck, den Grad der Alkoholisierung der Kinder
und ihrer Eltern festzustellen.

Die Erziehungsdirektoren-Konferenz brachte dem Gegenstand
naturgemifl ihr groBes Interesse entgegen und lieB durch eine
Kommission, Prdisident Dr. Oltramare-Genf, die Frage abkliren.
Sie gab zu beiden Fragen ihr Einverstindnis, sowohl zu der der
Erhebung einer Enquete zur Feststellung der Tatsache, wieviel
Kinder von Alkoholikern stammen und wie sich diese Krankheit
auswirkt, wie zu derjenigen, die Kantone seien eingeladen, das
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Thre zu tun in der Mitwirkung der Schule beim Kampfe gegen
den Alkoholismus.

17. Kino und Film in der Schule.

An den Tagungen von 1925, 1926, 1927, 1928 und 1937 befalte
sich die Konferenz auch kurz mit diesen Fragen. Sie verfolgt mit
Interesse die Schaffung von kantonalen Schulfilmarchiven und
ihre Titigkeit, ebenso die auf internationaler Grundlage vor sich
gehenden Bestrebungen. An der Tagung von 1937 wurde fiir eine
eidgenossische Filmkommission eine Dreiervertretung in der Kon-
ferenz bestellt auf Anregung des eidgenossischen Departementes
des Innern, das eine eidgenossische Filmkommission von 18 Mit-
gliedern zu begriinden beschlossen hatte. Die Vertretung bestand
aus den Erziehungsdirektoren: Staatsrat Celio-Tessin, Staatsrat
Paul Perret-Waadt und Regierungsrat Dr. Jakob Miiller-Thurgau.

18. Lehrerschaft und Tuberkulosegesetzgebung.

Die Bundesgesetzgebung betreffend MaBnahmen gegen die Tu-
berkulose aus den Jahren 1928 und 19301 griff insofern in das
Schulwesen ein, als Art. 6, Absatz 3, des Gesetzes die kantonalen Be-
horden verpflichtet, die Angehorigen des Lehr- und Pflegeperso-
nals, bei denen eine ansteckungsgefihrliche Tuberkulose festge-
stellt worden ist, sofort aus der Schule oder Anstalt zu entfernen.
Sofern die durch diese MaBnahmen betroffenen Personen in Not
geraten, kann ihnen der Kanton eine angemessene Unterstiitzung
ausrichten, fiir die er den in Art. 14, Absatz 1, des Gesetzes vorge-
sehenen Bundesbeitrag beanspruchen kann. GemiB Art. 37, Ab-
satz 4, der Vollziehungsverordnung wurden bei der Berechnung
des Bundesbeitrages auch die kantonalen Pensionen, Ruhegehalte,
Renten und Abfindungssummen beriicksichtigt. In die Reihe der
SparmaBnahmen des Bundes gehorte nun auch die Mitteilung des
eidgenossischen Departementes des Innern an die kantonalen Er-
ziehungsbehorden, dabei einem Antrag der eidgenossischen Finanz-
verwaltung folgend, es sei mit der Moglichkeit zu rechnen, daB
kiinftig der bisher neben dem eigentlichen Staatszuschuf aus Mit-
teln der Tuberkulosebekimpfung als Staatsleistung zu betrach-
tende Rentenbetrag, welcher aus der Primienleistung des Staates
an die Pensionskassen resultiert, nicht mehr bundessubventions-
berechtigt wire. Die Pensionsversicherungskassen, welche den-
jenigen Lehrpersonen, die auf Grund des Art. 37, Absatz 1, der

1) Bundesgesetz betr. MaBnahmen gegen die Tuberkulose vom 13. Juni

1928 und Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz vom 30. Juni 1930.
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Vollziehungsverordnung vom 20. Juni 1930 aus dem Schuldienst
entlassen werden miissen, eine Pension ausgerichtet haben, wiirden
also in Zukunft den der staatlichen Priamienleistung entsprechen-
den prozentualen Bundesbeitrag an die Pension nicht mehr erhalten.

Dieser Vorschlag erregte naturgemiafl in den Kreisen der be-
troffenen Behorden und in der Lehrerschaft ernste Besorgnisse.
Die Schritte, die eingeleitet wurden, um diesen Riickschlag aufzu-
halten, waren folgende: Die Erziehungsdirektion Baselstadt ge-
langte an das Bureau der Erziehungsdirektoren-Konferenz mit
dem Ansuchen, einmal dort die Angelegenheit zu behandeln und
beim eidgenossischen Departement des Innern ein Protestschrei-
ben einzureichen, und weiter die Angelegenheit im Kreise der
Konferenz zu besprechen, falls eine befriedigende Losung der
Frage inzwischen nicht erfolgt sei. Diese Eingabe des Bureaus
der Konferenz ist am 4. Mai 1936 eingereicht worden. Auch die
Lehrervereinigungen befaBten sich mit dieser Sache: Der schwei-
zerische Lehrerverein und die Société pédagogique de la Suisse
Romande, die sich ihrerseits am 15. Oktober 1936 mit einer Ein-
gabe an die Konferenz wandten. in welcher auf die grofe Ver-
schiedenheit und Unzuldnglichkeit der FiirsorgemaBnahmen hin-
gewiesen wird, die in den verschiedenen kantonalen Vollziehungs-
bestimmungen zum eidgendssischen Tuberkulosegesetz betreffend
die an Tuberkulose erkrankten Lehrer getroffen wurden, ferner
darauf, daB nur in neun Kantonen (Ziirich, Bern, Luzern, Solo-
thurn, Baselstadt, Baselland, St.Gallen, Graubiinden, Aargau) die
Frage gut gelost ist.

Referent fiir die wichtige Frage war Erziehungsdirektor Dr.
Oskar Stampfli-Solothurn, der das Geschichtliche und Materielle
des Problems in einem eingehenden Bericht darlegte. Seine Uber-
legungen, die wir seinem an der Tagung in Glarus am 16. Sep-
tember 1937 vorgelegten Bericht entnehmen, mogen hier folgen:

.GemialB Art. 6, Abs. 3, des The. Gesetzes sind Lehrpersonen,
welche als tuberkulos erkannt werden und eine Ansteckungsgefahr
bilden, aus der Schule zu entfernen. Die im gleichen Absatz vor-
gesehene Fiirsorge fiir die betroffenen Lehrkrifte diirfte in unse-
rer Zeit als etwas Selbtsverstindliches gelten. Sie sollte der sozia-
len Stellung des Betroffenen angemessen und auch ausreichend
sein. Dabei ist die Form, in welcher die Fiirsorge gesichert wird,
von nebensichlicher Bedeutung. Die Renten oder Pensionsversiche-
rung ist eine Vorsorge fiir einen kiinftigen, ungewissen, zufilligen
und schitzbaren Einkommensbedarf. Dem Bund kann es gleich-
giilltig sein, ob die Kantone vorsorglich mithelfen, die Mittel fiir
den Invaliditédtsfall bereit zu stellen oder ob diese erst beim Ein-
tritt der Invaliditdt fliissig gemacht werden. Der Bund als Gesetz-
geber hat sogar ein sehr grofBes Interesse an moglichst straffer
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Handhabung des The. Gesetzes, die dadurch gewihrleistet wird,
daB die Entfernung tuberkuloser Lehrer keine Erschwerung er-
fahrt. In dieser Beziehung kann man sich nur den Erwigungen
der Erziehungs- und der Sanititsdirektion des Kantons Baselstadt
anschlieBen, die das Bureau der Erziehungsdirektoren-Konferenz
zu der seinigen gemacht hat:

,Wir vertreten gegenteils den Standpunkt, daB gemafB Art. 6,
Abs. 3, des The. Gesetzes die Berechtigung auf einen Bundesbeitrag
in allen Fillen gegeben sei, wo die Unterstiitzung durch eine amt-
liche Verfassung eines Kantons oder einer Gemeinde zugesprochen
wird, gleichgiiltig ob die Unterstiitzung in Form einer Rente oder
einer einmaligen Abfindungssumme gewihrt wird und ob die Zu-
sprechung in Anwendung eines Pensionsgesetzes oder ohne ein
solches zuerkannt wird. Wenn kiinftig im Falle einer Pensionie-
rung keine Bundessubvention ausgerichtet wiirde, so kidme dies
auf eine rechtlich ungleiche Behandlung der Kantone hinaus, in-
dem dann nur noch die Kantone ohne Pensionsgesetze Subventio-
nen erhalten wiirden. Hierin lige eine groBe Benachteiligung der-
jenigen Kantone, welche ihre Gesetzgebung modernen Verhiltnis-
sen angepalBt haben und es wiirden diejenigen privilegiert, die auf
diesem Gebiete noch riickstdndig sind.

Die Streichung von Art. 37, Abs. 4, Tbe. V.V. kann auch zur
Folge haben, daf die Schulbehorden kiinftig Bedenken haben wer-
den, tuberkulos gewordene Lehrer zu entlassen, solange sie phy-
sisch noch imstande sind, Unterricht zu erteilen. Die Fachleute
haben aber gerade die Entfernung von tuberkulosem Lehrpersonal
-als einen duflerst wichtigen Faktor zur Vermeidung einer Ausbrei-
tung der Tbe. erklirt. Gerade in einem entscheidenden Punkte
wiirde daher die von Thnen beabsichtigte MaBnahme den ganzen
Zweck des Tbe. Gesetzes illusorisch machen. Unser Erziehungs-
departement bemerkt noch, die Absicht der Bundesbehorde konnte
dazu fithren, daB die Kantone, die bis jetzt tuberkuldse Lehrer ent-
lassen und pensioniert haben, kiinftig denselben nicht mehr Pen-
sionen gemifl Pensionsgesetz, sondern ,Unterstiitzungen® ausrich-
ten wiirden, vielleicht in gleicher Hohe, nur um des Bundesbeitra-
ges nicht verlustig zu gehen. Man diirfte sich daher fragen, ob
die von Thnen beabsichtigte MaBnahme auf die Dauer geeignet ist,
Einsparungen zu erzielen.

Jedenfalls wiirde die Streichung von Art. 37, Abs. 4, The. Ge-
setz V. V. mit dem Zweck und dem Geist des Gesetzes in Wider-
spruch stehen. Denn der Zweck und Geist geht darauf hinaus, den
Kantonen und Gemeinden die Entlassung von tuberkultsen ILeh-
rern zu erleichtern, auch in solchen Gemeinden, wo die Entsckadi-
gung an die Lehrer in Form einer Invalidenpension ausgerichtet
wird. Art. 37 der V.V. zum The. Gesetz geht mit seinen Absétzen

7
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zwel und drei nicht tiber das Gesetz hinaus, sondern regelt blo8
im Detail den Spezialfall der Pensionierung.’

Da die Invaliditit bei Tbe. durch eidg. Gesetz eine besondere
Regelung erfahrt, ldge es fiir die Kantone, welche die Lehrer-
pensionen kennen, nahe, diese Fille von der allgemeinen Regelung
auszunehmen, was in der letzten Auswirkung der Tendenz des Ge-
setzes zuwiderlaufen wiirde. DaB die vorgesehene KiirzungsmaB-
nahme die bis heute riickstindigen Kantone von jedem Versuch
einer grofziigigeren LoOsung durch Verbesserung der Pensions-
gesetzgebung abschrecken wiirde, ist unschwer einzusehen.

Im allgemeinen werden es jiingere Lehrpersonen sein, die von
Tbe. befallen werden; diese besitzen zumeist auch nicht eigenes
Vermogen. Zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit werden sie in
allen Fillen kostspielige Kuren notig haben, so daB die Voraus-
setzungen von Art. 6, Abs. 3, The. Gesetz fiir die Unterstiitzung
fast in allen Fiallen vorhanden sein werden. Dieser Unterstiitzung
wird umsoweniger der Charakter einer Armenfiirsorge zukommen,
je mehr sie die Form eines gesetzlichen Pensionsanspruches hat.

Gestiitzt auf vorstehende Ausfithrungen sind der Erziehungs-
direktoren-Konferenz folgende Antriige zu stellen:

1. Die Erziehungsdirektoren-Konferenz nimmt mit Befriedi-
gung Kenntnis von der Eingabe des Bureaus der Erziehungsdirek-
toren-Konferenz an das eidgen. Departement des Innern. Sie stellt
fest, daB die vorgesehene Kiirzung der eidgen. Subventionen an
die kantonalen Unterstiitzungen den Vollzug duBerst wichtiger Be-
stimmungen des The. Gesetzes in Frage stellen konnte und daB sie
auf dem Gebiete der Fiirsorge fiir die an Tbe. erkrankten Lehrer
einen bedauerlichen Riickschritt bedeuten wiirde.

2. Die strikte Handhabung von Art. 6 des The. Gesetzes ist
von besonderer Wichtigkeit. Voraussetzung hiefiir sind ausrei-
chende FiirsorgemaBnahmen fiir Lehrpersonen, die an The. er-
kranken. Das eidg. Departement des Innern ist zu ersuchen, fiir
die richtige Interpretation des Tbe. Gesetzes bestimmte Normen
aufzustellen.*

Diese Antrige sind diskussionslos angenommen worden. Die
Frage befindet sich noch in der Schwebe.

19. Unfall- und Haftpflichtversicherung fiir Schiiler und Lehrer.

Die Konferenz hat sich in den Jahren 1920 bis 1923 mit diesem
wichtigen Traktandum befaBt. Der Prisident der Kommission,
Erziehungsdirektor Hauser-Baselstadt, der fiir seinen Kanton ein
Beispiel der vorteilhaften Losung dieser Frage auf kantonalem
Boden zeigen konnte, berichtete an den verschiedenen Sitzungen
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schriftlich und miindlich. Nach vielfachen Unterhandlungen mit
verschiedenen Versicherungsgesellschaften konnte der Kanton Ba-
selstadt eine Schiilerunfall- und Lehrerhaftpflichtversicherung ab-
schlieBen. Regierungsrat Hauser dulBlerte folgende Gedanken zum
Problem: ,,Beim Studium der Versicherungsfrage hat sich heraus-
gestellt und auch die Verhandlungen mit den Versicherungsgesell-
schaften haben dies gezeigt, daB es zum AbschluBl einer vorteil-
haften Versicherung nicht notig ist, daB gewaltige Schiilerzahlen
einbezogen werden. Bei dieser Sachlage eriibrigte es sich, eine
Verstandigung mit andern Kantonen anzustreben. Es scheint mir,
daB in den Nachbarkantonen die Versicherungsfrage noch nicht so
weit gediehen ist, daB ein Zusammengehen hitte in Frage kom-
men konnen. Das war deshalb nicht mehr notig, weil die verein-
barten Versicherungsbedingungen zurzeit das AuBerst Erreichbare
darstellen. Das gilt auch fiir die Prdmien, die auf ein Minimum
herabgedriickt werden konnten. Wenn auch zwischen einem Stadt-
und einem Landkanton gewisse Unterschiede bestehen, die auf die
Versicherungsfrage EinfluB haben konnen, so diirften diese bei
der Primienfestsetzung nicht allzusehr in Erscheinung treten. Es
scheint mir darum das Beste zu sein, wenn diejenigen Kantone,
die eine Versicherung haben wollen, sich direkt mit einer Gesell-
schaft in Verbindung setzen. Die Selbstversicherung, die verschie-
dene Vorteile voraus hat, kann heute deshalb nicht in Betracht
kommen, weil die Beschaffung des Betriebskapitals die groBten
Schwierigkeiten machen wiirde.”

Die Konferenz stimmte den Antrigen der Kommission zu, wo-
‘nach die Schaffung einer kantonalen Schiilerunfallversicherungs-
stelle mit Selbstversicherung der Schiiler bei Obligatorium des
Beitritts zu empfehlen sei, da der RechnungsiibersechuB8 den Ver-
sicherten zugute kommt. Auf der andern Seite kann auch ein Ab-
schluB mit Gesellschaften, die gute Konditionen machen, empfoh-
len werden. Fhir die Lehrerhaftpflichtversicherung wird Staats-
unterstiitzung empfohlen und in erster Linie die Selbstversiche-
rung der Lehrer unter einander auf kantonalem Boden. Eine
andere als eine konsultative Stellung konnte die Konferenz in
diesem Stadium der Frage nicht einnehmen.

20. Fiirsorge fiir die geistig und korperlich gebrechliche und
schwererziehbare Jugend.

Wiederholt stand dieses Traktandum im Kreise der Erzie-
hungsdirektoren-Konferenz zur Diskussion. Das Interesse fiir
dieses Problem hatte sich in den letzten Jahrzehnten in den pida-
gogischen Fachkreisen vertieft. So im Jahre 1920 und 1923, als
der Verband Heilpddagogisches Seminar (Priisident Karl Jauch-
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Ziirich, Leitung Prof. Hanselmann-Ziirich) an die Konferenz ge-
langte mit der Bitte, sie moge die Bestrebungen des Verbandes,
speziell ausgebildetes Lehrpersonal fiir korperlich und geistig Ge-
brechliche, Schwachsinnige und nicht ganz Vollsinnige heranzu-
bilden, unterstiitzen, eventuell durch Stipendien an die Besucher
und Barbeitrige an das Seminar. Erziehungsdirektor Mousson-
Ziirich unterstiitzte die Eingabe mit der Begriindung, daf3 es sich
hier um eine Sache handle, mit der sich alle Erziehungsdirektio-
nen und 6ffentlichen Instanzen fiir Erziehung und Ausbildung zu
beschiftigen haben. Die Konferenz hatte auch volles Interesse fiir
diese Frage, wies zwar die Antragsteller an die einzelnen Kan-
tone, behielt aber das Problem im Auge. Im Jahre 1929, an der
Tagung in Neuenburg, referierte der Kommissionsprisident,
Stinderat Dr. Sigrist-Luzern, iiber die Frage und konnte fiir seine
Antrige das volle Einverstindnis der Konferenz entgegennehmen.

1. Die Erziehungsdirektorenkonferenz empfiehlt, inskiinftig an den Son-
derklassen an staatlichen Anstalten!) fiir Anormale auf die Anstel-
lung von heilpadagogisch geschulten Lehrkriften besonders Be-
dacht nehmen. Private Anstalten sollen Beitrige fiir die Besoldung
entsprechend geschulter Lehrkriafte erhalten. Den bereits im Amt
stehenden Lehrkraften soll der Besuch von Fortbildungskursen er-
moglicht werden.

2. Den Erziehungsdirektoren wird warm empfohlen, durch einmalige
oder stindige Beitrige, Institute, die erfolgreich Heilerzieher aus-
bilden, zu unterstiitzen.

3. Tiichtigen Lehrkriften soll der Besuch von heilpddagogischen Insti-
tuten dadurch ermoglicht werden, daB ihnen Stipendien womoglich
bis zur Hohe ihres Jahresgehaltes zuteil werden. Auch der Besuch
von Fortbildungskursen soll angemessen subventioniert werden.

21. Schulpflicht und Fabrikarbeit.?)

Dr. Albert Huber berichtet auf Seite 93 und 94 seiner Arbeit
iiber einen aufsehenerregenden Fall von Kollision der Schulpflicht

1) Um einen Uberblick iiber die Bestrebungen der Kantone zu geben,
welche durch Errichtung von Sonder- und Schwachbegabtenklassen auf diese
Weise einen Teil des Problems lésen wollen, werden seit einigen Jahren
regelméBig in der Schulstatistik im ,,Archiv* in einer Sondertabelle iiber dic
Zahl der Schiiler und Lehrer an den Sonderklassen Auskiinfte erteilt.
Ebenso kann die an Zuverlissigkeit immer mehr gewinnende Tabelle iiber
die Spezialanstalten — da jetzt das Interesse bei den Kantonen immer
reger wird — dariiber Auskunft geben, welchen Umfang zahlenmidBig die
geistige und korperliche Gebrechlichkeit in der Jugend der Schweiz ange-
nommen hat; wir verweisen auf die Statistiken iiber die schulpflichtige
Jugend in den offentlichen und privaten Spezialanstalten gemeinniitzigen
Charakters im ,,Unterrichtsarchiv‘.

Fiir die Ausbildung der Lehrer in Heilpddagogik haben sich besonders
die Kantone Ziirich, Freiburg und Genf eingesetzt.

2) Vergleiche die Ubersicht iiber die kantonalen Primarschulorganisationen
(Minimaleintritt, Schulpflicht, Schuldauer etc.) im , Archiv 1937 [Anhang].
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mit Kinderarbeit in der Fabrik, der an der Tagung vom 4. August
1903 behandelt wurde. Die Konferenz, in Wiirdigung der Tatsache,
dafBl der vorgelegte Fall von allgemeiner und grundséitzlicher Be-
deutung sei, gelangte zum Beschlufl, die Bundesbehorden sollten
bei einer kiinftigen Revision des Fabrikgesetzes ,die Bestimmung
betreffend die Beschiiftigung der Kinder in den Fabriken dahin
erweitern, da8 Kinder bis zum Schluf3 desjenigen Jahres, in wel-
chem sie das 14. Altersjahr erreichen, beziehungsweise so lange sie
obligatorischen tiglichen Unterricht zu besuchen haben, nicht in
den Fabriken betitigt werden diirfen.*

Die Revision des Fabrikgesetzes von 1911 brachte die Verwirk-
lichung dieses Vorschlages, indem fiir den Eintritt in die Fabrik
entweder das zuriickgelegte 14. Altersjahr oder die erfiillte Schul-
pflicht verlangt wurde. In vielen Kantonen geht die obligatorische
Schulpflicht bis zur Erfiillung des 15. Altersjahres. Die Nach-
kriegs- und namentlich die Krisenjahre riickten dieses Problem
der Festsetzung des Mindestalters im Erwerbsleben in eine neue
Beleuchtung. Es wurde von den Behorden und den Interessen-
gruppen einliBlich besprochen, die Diskussion steuerte viele wich-
tige Gesichtspunkte bei. Einen guten Beitrag gab die schweize-
rische Vereinigung zur Sozialpolitik mit ihrer Untersuchung der
Jugendlichen-Arbeitsverhiltnisse, beziehungsweise der Arbeits-
losigkeit. In einer interessanten Schrift: ,,Ein Jahr mehr Kindheit
durch Heraufsetzung des Mindestalters im Erwerbsleben auf fiinf-
zehn Jahre“!) legte sie ihre Ergebnisse nieder. In dieser Arbeit
wird das Problem sowohl von der rechtlichen und schulgesetz-
lichen, als auch von der wirtschaftlichen und menschlichen Seite
aus dargelegt. Uberzeugend wird die Notwendigkeit der Herauf-
setzung des Schulalters dargetan, da deutlich sichtbar gemacht
wird, daB3 die Mehrzahl der Jugendlichen mit 14 Jahren nicht die
korperliche und seelische Reife haben, die sie zur Bewiltigung
ihres jugendlichen Lebens notig haben.

Das alles war Vorarbeit zur definitiven Regelung durch den
Bund, der sich den Argumenten nicht entziehen konnte. Das
,Bundesgesetz iiber das Mindestalter der Arbeitnehmer* von 1938
schreibt denn jetzt auch vor, daB die Arbeitnehmer in den vom
Gesetz erfaBten Betrieben bei Aufnahme der Arbeit das 15. Alters-
jahr vollendet haben miissen. Der Begriff Arbeitnehmer ist genau
definiert, ebenso der Geltungsbereich des Gesetzes. Das Ganze ist
ein wichtiger Beitrag zum Problem des Verbotes der Kinderarbeit.

1) ,,Ein Jahr mehr Kindheit durch Heraufsetzung des Mindestalters im
crwerbsleben auf 15 Jahre. Ein Beitrag zum Kampfe gegen die Arbeitslosig-
keit.“ Redigiert im Auftrag des Ausschusses der Schweizerischen Vereinigung
zur Sozialpolitik (D. Schmidt, M. Gagg, Schwarz, Lauener, alle in Bern), er-
schienen in ,,Gesundheit und Wohlfahrt“. Zeitschrift der schweizerischen
Gesellschaft fiir Gesundheitspflege. 1936, Nr. 4.
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Die Kantone, welche die Kinder mit dem 14. Altersjahr aus
der kantonalen Schulpflicht entlassen, miissen sich nun an das
Bundesgesetz anpassen, ein ProzefB, der nicht ohne Schwierigkei-
ten und namentlich nicht ohne neue Ausgaben vor sich gehen
kann. Aus diesem Grunde befaBte sich die Konferenz an der Ta-
gung vom 13. September 1938 in Frauenfeld mit dieser Frage.
Nach einer eingehenden Beratung beschloB sie, in einer Eingabe
an den Bund um die Verschiebung des Inkrafttretens des Gesetzes
um 1—2 Jahre zu ersuchen, um den betroffenen Kantonen die
Moglichkeit zu gewihren, sich den neuen Verhéltnissen anzupassen.

22. Verschiedenes.

Wenn man so die Protokolle der letzten dreiBig Jahre durch-
geht, so erstaunt man iiber die Fiille der geleisteten Arbeit und
mull anerkennen, daB die Konferenz ihre Aufgabe, als bindendes,
ordnendes und beratendes Glied zwischen den 25 souveridnen
Schulkantonen zu wirken, hingebend und verantwortlich durch-
fithrt. Es ist unmoglich, alle Probleme im einzelnen aufzurollen
im Rahmen dieser Arbeit. Noch zu andern als in den vorigen Ka-
piteln besprochenen wichtigen und bedeutenden Problemen hat die
Konferenz Stellung genommen in den letzten Jahrzehnten, immer
willig ihr Ohr und ihre Stimme leihend, wo ein Einsatz ihrer
Kraft am Platz war. Da die Konferenz keine Instanz ist, die ge-
setzgeberisch vorgehen kann, muBte sie sich oft mit moralischer
Hilfeleistung, mit einem Ratschlag, einer Empfehlung der Weiter-
leitung an die Kantone oder mit Anregungen zuhanden des Bun-
des begniigen. Eingaben sind griindlich gepriift worden, wenn
auch die Abwehr der Konferenz verstiandlich ist, sich als Zentral-
stelle fiir Unterstiitzung in jedem Fall ansehen zu lassen.

Chronologisch ordnen wir einige weitere Geschiafte, in denen
die Konferenz unterstiitzend und beratend mitwirkte.

1919 Einheitliche Regelung des Zeitpunktes der Maturitidtspriifun-
gen und des Studienbeginns an Universitidten.

1921, 1926, 1927, 1937 Unterstiitzung von Schweizer Schulen im Aus-

- land. : : :

1920, 1936 Unterstiitzung der schweizerischen Volksbibliothek.

1921 Empfehlung betreffend Subskription der Kantone fiir . das
Werk: Kinderlieder der deutschen Schweiz. ;

1928, 1929 und 1934 Midchenturnen.

Diese Frage wird die Konferenz auch in Zukunft noch beschif-
tigen, denn die Erkenntnis, dafl neben der korperlichen Ertiichti-
gung der miannlichen Jugend auch diejenige der weiblichen gehen
muB, dringt zum Obligatorium des Maddchenturnunterrichtes. Schon
im Jahre 1934 hat sich die Konferenz nach Anhorung eines Refe-
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rats von Oberst Jeker grundsitzlich einverstanden erklirt mit der
Forderung des Schweizerischen Turnlehrervereins, den Madehen-
turnunterricht als obligatorisches Fach in den Gesamterziehungs-
plan aufzunehmen.

1929 Rechtschreibung.

1929 Kampf gegen Schmutz und Schund.

1930 Vertrieb des Kataloges iiber Jugendschriften in den Kantonen.
1930 Unterstiitzung des Pestolozziheims Neuhof.

1933 Heimatschutz.

1933 Schulfunk.

1934 Naturschutz.

1936 Telephonunterricht in der Schule.

Die Konferenz geht methodisch duBerst griindlich vor, indem
sie jedes Geschidft durch eine Kommission vorbereiten 148t — es
werden manchmal ganz umfassende Studien erforderlich dafiir —.
Der Kommissionsprisident erstattet Bericht iiber die Ergebnisse
der Studien, die Beschliisse und Ratschlige innerhalb der Kom-
mission zuhanden der Konferenz. Nach eingehender Diskussion
kommen in der Plenarsitzung dann die Konferenzbeschliisse zu-
stande. Die groBe Bedeutung der Konferenz als von den souveri-
nen Schulkantonen freiwillig getragene Korporation kommt auch
aubBerlich dadurch zum Ausdruck, daB sich in den letzten Jahren
der Chef des Departementes des Innern oft personlich als geehrter
Gast zu den Beratungen einfand. Immer =zeichnet sich die
Methode ab, wonach irgend ein reif gewordenes Problem, aufge-
griffen und diskutiert von Behorden oder Fachkreisen, im Kreis
der Erziehungsdirektoren gemeinsam behandelt wird, bis der Pro-
zef} in die gesetzgeberische Arbeit der Kantone oder in Ratschlige
und Wegleiungen an die Kantene oder auch an den Bund ein-
miindet, der durch das Eidgendssische Departement des Innern im
besten Kontakt mit der Konferenz sich von ihr orientieren und be-
raten 148t in den Fragen, die materiell in den Bereich des Bundes

fallen.
3*

Zum SchluB folgt eine Aufeinanderfolge der Vororte seit der
Begriindung bis 1938.

Jahr Vorort Sitzungsort
1897 /1898 Ziirich Luzern und Ziirich
1899 /1900 St. Gallen St. Gallen und Baden

1901 Genf Genf

1902 Bern Bern

1903 Luzern Luzern

1904 Aargau : Aarau

1905 Solothurn Solothurn

1906 Appenzell A-Rh. Heiden
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Jahr
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

40 Jahre Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

Yorort

Waadt
Obwalden
Schaffhausen
Freiburg
Baselland
Glarus
Neuenburg
Thurgau
Graubiinden
Wallis
Basel-Stadt
keine Tagung
Tessin

Zug
Nidwalden
Waadt
Zirich

Uri
Solothurn
Genf

Appenzell A.-Rh.

Schwyz
Neuenburg
Aargau
Luzern

St. Gallen
Freiburg
Schaffhausen
Bern
Baselland
Glarus
Thurgau
Wallis

Sitzungsort
Lausanne
Sarnen
Schaffhausen
Freiburg
Liestal
Glarus
Neuenburg
Frauenfeld
Chur
Sitten
Basel
Lugano
Zug
Stans
Lausanne
Ziirich
Olten
Solothurn
Genf
Herisau
Schwyz
Neuenburg
Aaraun
Basel und Luzern
St. Gallen
Freiburg
Schaffhausen
Thun
Liestal
Glarus
Ziirich und Frauenfeld
Sion

Kommissionen und Vertretungen der Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren 1938.

A. Standige.

Atlas-Delegation:

Prasident: Rudolf in Bern.

Mitglieder: G. Frei in Kiisnacht.
Karl Hafner in Ziirich.
Lachenal in Genéve.
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Unterrichtsarchiv:

Prisident: Miiller in Nifels.
Mitglieder: Romer in St. Gallen.
; Perret in Lausanne.
Rudolf in Bern.
Lachenal in Genéve.

Vertreter in der Pestalozzistiftung:

Stampfli in Solothurn
Borel in Neuchiatel.

Vertreter in der Commission nationale suisse de coopération in-

fesethucc: Borel in Neuchéitel.

Vertreter in der Delegation fiir die Conférence internationale de
Uinstruction publique:

Borel in Neuchatel.

Vertreter in der Kommission fiir das Schweiz. Schulwandbilder-
i Hilfiker in Liestal.

Vertreter im Stiftungsrat zur Erhaltung der Hohlen Gasse bei
Kiifnacht:
ebnack Rudolf in Bern.

B. Zeitliche.

Reconnaissance des certificats de maturité:
Anerkennung von Maturitdtsausweisen:

Prisident: Lachenal in Genéve.

Mitglieder: Hauser in Basel.
Rudolf in Bern.
Piller in Fribourg.
Perret in Lausanne.

Naturschutz:

Priasident: Nadig in Chur.
Mitglieder: Zaugg in Aarau.
Pitteloud in Sitten.

Nationale Erziehung und Lehrmittelfrage:
Priasident: Romer in St. Gallen.
Mitglieder: Hafner in Ziirich.

Rudolf in Bern.
Celio in Bellinzona.
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Hilfiker in Liestal.
Miiller in Glarus.
Nadig in Chur.
Perret in Lausanne.
Piller in Fribourg.

Beteiligung der Schulen an der Landesausstellung Ziirich 1939:

Priasident:

Mitglieder:

Maturitdtsreform:

Prisident:
Mitglieder:

Hafner in Ziirich.
Egli in Luzern.
Miiller in Frauenfeld.
Pitteloud in Sion.
Stampfli in Solothurn.

Hauser in Basel.
Hafner in Ziirich.
Miiller in Zug.
Zaugg in Aarau.
Borel in Neuchatel.



Die Erziehungsdirektoren
der 25 souverdnen Kantone

der Schweizerischen Eidgenossenschaft






Dr. KARL HAFNER

Vorsteher der Direktion des Erziehungswesens des Kantons Ziirich

in Zurich



Dr. ALFRED RUDOLF

Direktor des Unterrichtswesens des Kantons Bern

in Bern



Dr. GOTTHARD EGLI

Vorsteher des Erziehungsdepariementes des Kantons Luzern

in Luzern



Ptarrer ALOIS HERGER

Prisident des Erziehungsrates des Kantons Uri

in Seelisberg



Dr. jur. VITAL SCHWANDER

Vorsteher des Erziehungsdepartementes des Kantons Schwyz

in Galgenen



KARL STOCKMANN

Prasident des Erziehungsrates des Kantons Obwalden

in Sarnen



GOTTFRIED ODERMATT

Vorsteher der Erziehungsdirektion des Kantons Nidwalden

in Ennetbiirgen



JOSEF MULLER
Vorsteher der Erziehungsdirektion des Kantons Glarus
in Nafels



Dr. ALOIS MULLER

Direktor des Erziechungswesens des Kantons Zug

in Baar



JOSEPH PILLER

Directeur de l'instruction publique du canton de Fribourg

a Cormanon /Villars s. Glane



Dr. OSKAR STAMPFLI

Vorsteher des Erziehungsdepartementes des Kantons Solothurn

in Solothurn



Dr. FRITZ HAUSER

Vorsteher des Erziechungsdepartementes des Kantons Baselstadt

in Basel



WALTER HILFIKER
Vorsteher der Erziehungsdirektion des Kantons Baselland
in Frenkendort



Dr. OTTO SCHARRER +
Vorsteher der Erziehungsdirektion des Kantons Schaffhausen
in Schaffhausen



WALTER ACKERMANN
Vorsteher der Erziehungsdirektion des Kantons Appenzell A.-Rh.

in Herisau



Dr. CARL RUSCH, Landammann
Vorsteher der Erziehungsdirektion des Kantons Appenzell |.-Rh.

in Appenzell



Dr. ADOLF ROEMER
Vorsteher des Erziehungsdepartementes des Kantons St. Gallen

in St. Gallen



Dr. jur. ADOLF NADIG
Vorsteher des Erziehungsdepartementes des Kantons Graubiinden

in Chur



FRITZ ZAUGG

Vorsteher der Erziehungsdirektion des Kantons Aargau

in Brugg



Dr. JAKOB MULLER
Chef des Erziehungsdepartementes des Kantons Thurgau

in Frauenfeld



ENRICO CELIO

Direttore del Dipartimento di pubblica educazione del cantone del Ticino

a Biasca



PAUL PERRET
Chef du département de l'instruction publique du canton de Vaud

a Lausanne



CYRILLE PITTELOUD

Chef du département de l'instruction publique du canton du Valais

a Sion



ANTOINE BOREL

Chef du département de l'instruction publique du canton de Neuchatel

a Neuchatel



ADRIEN LACHENAL

Chef du département de l'instruction publique du canton de Genéve

a Genéve






	40 Jahre Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
	Vorbemerkung
	Die Gründung der Konferenz
	Die Arbeit der Konferenz an den schweizerischen Schulfragen
	Die Primarschulsubvention des Bundes
	Der schweizerische Schulatlas
	Unterrichtsjahrbuch und Annuaire de l'instruction publique en Suisse
	Schweizerische Schulstatistik
	Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
	Die nationale Erziehung
	Die Maturitätsreform
	Militärfrage im Verhältnis zu Schule und Lehrerschaft
	Die Schweizer Schulschrift
	Freizügigkeit der Lehrer
	Verkehrsunterricht in der Schule
	Mundart und Schule
	Der Wandschmuck in den Schulen
	Der hauswirtschaftliche Unterricht in der Volksschule
	Die Herausgabe und Finanzierung von Lehrmitteln
	Bekämpfung des Alkoholismus durch die Schule
	Kino und Film in der Schule
	Lehrerschaft und Tuberkulosegesetzgebung
	Unfall- und Haftpflichtversicherung für Schüler und Lehrer
	Fürsorge für die geistig und körperlich gebrechliche und schwererziehbare Jugend
	Schulpflicht und Fabrikarbeit
	Verschiedenes
	Die Erziehungsdirektoren der 25 souveränen Kantone der schweizerischen Eidgenossenschaft



